
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 



Vorwort des Vorstands 
 
Ob als Partner von Wirtschaft, Land und Kommunen, als Arbeitgeber, Auftraggeber oder Förderer 
- die SaarLB fühlt sich als Anstalt des öffentlichen Rechts in besonderem Maße dem Gemeinwohl 
verpflichtet. Mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bekennt sich die Bank zu ihrer Verantwortung und 
ihrem öffentlichen Auftrag, der eine neuzeitliche und ganzheitliche Interpretation erfährt. 
 
Seit dem Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht die SaarLB einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht, der 
den Anforderungen des CSR-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes (CSR-RUG) entspricht.  
 
Der Erstellung des Berichts lag der Deutsche Nachhaltigkeitskodex (DNK) als Rahmenwerk zu 
Grunde. Die SaarLB hat eine Entsprechenserklärung abgegeben, wobei die Leistungsindikatoren 
der Global Reporting Initiative (GRI SRS, s. Anlage 9) zur Anwendung kamen.  
 
Die SaarLB wird auch in Zukunft ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten konsequent fortführen und konti-
nuierlich weiter ausbauen. 
 
 
Der Vorstand 
 
Dr. Thomas Bretzger  Gunar Feth  Frank Eloy  Dr. Matthias Böcker 
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0 Einführung 
 
Die SaarLB ist die deutsch-französische Regionalbank mit Sitz in Saarbrücken und einer Nieder-
lassung in Frankreich (SaarLB France). Sie unterhält auch eine öffentliche Bausparkasse als 
rechtlich unselbstständige Einrichtung (LBS Landesbausparkasse Saar, im Folgenden LBS ge-
nannt). Die SaarLB bietet für beide Länder grenzüberschreitende Kenntnis der Märkte, Ge-
schäftsusancen und Rechtsnormen. Der Zielmarkt der SaarLB ist in der Geschäfts- und Risi-
kostrategie festgelegt und umfasst Deutschland (mit Priorität auf den Regionalmarkt), Frankreich 
(hier insbesondere Grand Est) sowie für einzelne Geschäftssegmente die angrenzenden Regio-
nen. Mit ihrem deutsch-französischen Geschäftsmodell versteht sich die SaarLB auch als Förde-
rer der deutsch-französischen Freundschaft im Sinne der Frankreichstrategie der saarländischen 
Landesregierung. 
 
Die SaarLB konzentriert sich auf den Mittelstand mit der Betreuung von Firmenkunden, Immobili-
eninvestoren, Projektfinanzierungen (insbesondere Erneuerbare Energien) und Institutionellen 
Kunden. Sie versteht sich als Motor für die Wirtschaftsregion. Deren nachhaltigen Fortschritt ge-
staltet sie aktiv mit, als Partner für das Land und gemeinsam mit den Sparkassen auch für die 
Kommunen in der Region. 
  
Bereits seit 2014 hat die SaarLB ein Nachhaltigkeitsmanagement implementiert und verfolgt im 
Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie ein Nachhaltigkeitsprogramm mit über 100 konkreten Zie-
len und Maßnahmen. 

1 Strategie 

1.1 Die Nachhaltigkeitsstrategie der SaarLB    
 
Ethisches und verantwortungsvolles Handeln ist seit jeher Grundlage des Geschäftsmodells der 
SaarLB. Als öffentlich-rechtliche Bank und größtes Kreditinstitut der Region sieht sie sich in be-
sonderem Maße dem Gemeinwohl verpflichtet. 
 
Das tägliche Handeln der SaarLB basiert auf den bestehenden, umfangreichen Regeln und Vor-
gaben, die sich beispielsweise aus Gesetzen, Verbraucherschutzbestimmungen und aufsichts-
rechtlichen Bestimmungen, aber auch aus freiwilligen Verpflichtungen und Branchenstandards 
ergeben. Die wichtigsten Punkte verantwortungsvollen Handelns hat sie in einem Verhaltensko-
dex zusammengefasst als Orientierungsrahmen für das tägliche Handeln aller, die im Namen der 
SaarLB wie auch der LBS agieren. Er umfasst 10 Punkte und soll nicht nur die schriftlich fixierte 
Ordnung (internes Anweisungswesen) der SaarLB erfassen, sondern über die bloße Einhaltung 
von Vorschriften hinausgehen.    
 
Im Jahr 2014 hat die SaarLB zudem ihre Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt. Sie verfolgt damit 
einen ganzheitlichen Ansatz, der sich auf sämtliche Unternehmensbereiche und Geschäftsfelder 
bezieht und ökonomische, ökologische sowie soziale Zielsetzungen vereint. Die Nachhaltigkeits-
strategie ist ebenso wie das Markenleitbild mit der Geschäfts- und Risikostrategie und dem Ver-
haltenskodex der SaarLB eng verknüpft und berücksichtigt die Kernarbeitsnormen der Internatio-
nalen Arbeitsorganisation ILO und die Prinzipien des UN Global Compact. Im Jahr 2020 wurde 
die Nachhaltigkeitsstrategie überarbeitet und an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Natio-
nen (SDGs) ausgerichtet. 
 



Die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank ist im Internet (unter www.saarlb.de/nachhaltigkeit) veröf-
fentlicht und umfasst sechs Säulen:  
 

Die Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie wird in Form eines mindestens jährli-
chen Strategiereviews über alle sechs Säulen durch das Nachhaltigkeitskomitee der Bank 
sichergestellt (s. hierzu Kapitel 2.2 ‚Der Managementprozess‘ und Kapitel 2.1 ‚Organisation 
und Verantwortung‘). 

1.2 Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie 
 
Im Rahmen eines Projekts hat die SaarLB im Jahr 2014 ihre Nachhaltigkeitsstrategie erstmalig 
entwickelt. Diese wurde im Jahr 2020 überarbeitet und an den Nachhaltigkeitszielen der Verein-
ten Nationen (SDGs) ausgerichtet. Über eine Wesentlichkeitsanalyse (s. Anlage 1) wurden alle 
SDGs für die SaarLB als deutsch-französische Regionalbank hinsichtlich Chancen und Risiken 
(Outside-In-Perspektive) und ihres Impacts für Umwelt und Gesellschaft (Inside-Out-Perspektive) 
unter Beachtung der Stakeholderperspektive analysiert. Dabei wurden sowohl die internen As-
pekte aus dem laufenden Geschäftsbetrieb als auch die externen Aspekte aus der Geschäftstä-
tigkeit mit einbezogen. Durch die Wesentlichkeitsanalyse stellt die SaarLB sicher, dass sowohl 
alle wesentlichen Chancen als auch alle wesentlichen Risiken für ESG-Aspekte, die mit dem ei-
genen Geschäftsbetrieb der Bank, ihren Geschäftsbeziehungen, Produkten und Dienstleistungen 
verbunden sind, erkannt werden und in deren Nachhaltigkeitsstrategie und Nachhaltigkeitsmana-
gementsystem einfließen. In die Erstellung der Wesentlichkeitsanalyse wurde auch das Risi-
kocontrolling der Bank mit einbezogen und eine Risikosicht in die Wesentlichkeitsanalyse inte-
griert. Auf eine getrennte, explizite Risikoanalyse wurde daher bislang verzichtet. 
 
Bei der Analyse wurden zehn SDGs als wesentlich eingestuft. Sechs davon beinhalten für die 
SaarLB insbesondere aus ihrer Kreditvergabetätigkeit erhöhte Chancen und Risiken und / oder 
einen erhöhten Impact für Umwelt und Gesellschaft: 

  



Für alle wesentlichen Handlungsfelder wurden innerhalb der sechs Säulen der Nachhaltigkeits-
strategie Leitsätze entwickelt. Die Leitsätze wurden wiederum mit konkreten Zielen bzw. Maßnah-
men zur Umsetzung hinterlegt. Grundsätzliches Ziel der Bank ist es dabei, die ESG-Risiken und 
negativen Impacts zu ESG-Themen aus ihrem Geschäftsbetrieb und ihrer Geschäftstätigkeit zu 
reduzieren. Dagegen sollen die ESG-Chancen und positiven Impacts erhöht bzw. ausgebaut wer-
den. 
 
Die Leitsätze im Einzelnen können in Anlage 2 eingesehen werden. So finden sich beispielsweise 
wesentliche Chancen zur Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien (EE) am globalen Ener-
giemix (SDG 7) unter anderem in der Positionierung als Spezialfinanzierer mittelständischer EE-
Projekte wieder, während die Bank wesentlichen Risiken beispielsweise aus Korruption und Be-
stechung (SDG 16) unter anderem mit entsprechenden Ausschlusskriterien für Geschäftsbezie-
hungen, Kredit- und Anlageentscheidungen begegnet. 
 
Daneben sind Nachhaltigkeitsrisiken auch Gegenstand der Risikostrategie und der Risikosteue-
rung und -überwachung der SaarLB. Diese umfasst die für die SaarLB wesentlichen Risikoarten 
Adressenrisiken, Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken. Nachhaltigkeitsri-
siken sieht die SaarLB nicht als eigenständige Risikoart, sondern als Teilaspekt der o.g. wesentli-
chen Risikoarten. Eventuelle Anknüpfungspunkte werden in der Risikostrategie der SaarLB doku-
mentiert. Die für die Bank wesentlichen Risiken aus nicht finanziellen Aspekten werden dadurch 
abgedeckt. Die Risikostrategie beinhaltet weiterhin Grundsätze zur Risikokultur, welche mit dem 
Verhaltenskodex der Bank verbunden sind. 
 
Weiteren ESG-bezogenen Chancen und Risiken begegnet die SaarLB mit ihrer Nachhaltigkeits-
policy (s. hierzu Kapitel 10 ‚Innovations- und Produktmanagement‘). Im Rahmen der SaarLB Zu-
kunftsinitiative „2023PLUS“ ist Nachhaltigkeit als eines der Top-Entwicklungsthemen definiert. 

 



1.3 Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie 

Das Nachhaltigkeitsmanagement der SaarLB orientiert sich an den Sustainable Development 
Goals der Vereinten Nationen (SDGs). In der Nachhaltigkeitsstrategie sind Leitsätze für alle we-
sentlichen Handlungsfelder verankert. Die Nachhaltigkeitsstrategie kann auf der Homepage der 
SaarLB (unter www.saarlb.de/nachhaltigkeit) eingesehen werden. Die Operationalisierung erfolgt 
über die Hinterlegung von konkreten Zielen bzw. über 100 zeitlich fixierte Umsetzungsmaßnah-
men mit Zuordnung zu den Leitsätzen und ihrem SDG-Beitrag. Dies bildet das Nachhaltigkeits-
programm der Bank für eine SDG-konforme Entwicklung.  
 
Jede Maßnahme wird dabei konkret (mindestens) einer Einheit im Haus zugeordnet. Im Rahmen 
eines jährlichen Umsetzungscontrollings wird seitens des Nachhaltigkeitskomitees der Errei-
chungsgrad bei den Einheiten erhoben sowie Änderungsbedarfe für Ziele und Maßnahmen ana-
lysiert. Näheres dazu regelt der Managementprozess (s. Kapitel 2.2 ,Der Managementprozess‘ 
und Kapitel 2.1 ,Organisation und Verantwortung‘).  
 
Das erste Nachhaltigkeitsprogramm wurde im Jahr 2014 erstellt. Der weit überwiegende Teil der 
Maßnahmen und Ziele wurde seitdem umgesetzt oder befindet sich in dauerhafter Anwendung. 
Über die Umsetzungserfolge und Erreichungsgrade im Einzelnen wird in Anlage 4 berichtet. Die 
Priorisierung ergibt sich dabei grundsätzlich aus der Wesentlichkeitsanalyse (s. Kapitel 1.2 ,We-
sentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie‘). Darüber hinaus strebt die Bank die Rea-
lisierung aller Vorhaben an, was auch an einem hohen Erfüllungsgrad ersichtlich wird. Einzelne 
Aspekte, deren Umsetzung zeitlich anspruchsvoll ist oder die teilweise von Dritten abhängt, kön-
nen erst Schritt für Schritt umgesetzt werden. Die Bank setzt sich auch regelmäßig neue Ziele. 
Sie wurde im Berichtsjahr entschieden, bis 2022 eine Mitarbeiterschulung zu Nachhaltigkeit zu 
etablieren. Im Rahmen der fortlaufenden Digitalisierung wurde die digitale Vertragsunterzeich-
nung und die Weiterentwicklung des elektronischen Kundenportals als Kurzfristziel gesetzt und 
auch erreicht. Daneben strebt die Bank über eine unternehmensweite Initiative „2023PLUS" an, 
nachhaltige Finanzprodukte zu implementieren und den Kunden anzubieten. 
 

1.4 Berücksichtigung der Wertschöpfungskette  

Aufgrund ihres deutsch-französischen Geschäftsmodells ist die SaarLB mit ihrem Kreditgeschäft 
in Deutschland (mit Priorität auf den Regionalmarkt), Frankreich (hier insbesondere Grand Est) 
und in einzelnen Geschäftssegmenten in den angrenzenden Regionen aktiv. Da die Bank aus-
schließlich Finanzdienstleistungen und immobiliennahe Dienstleistungen erbringt, gibt es keine 
klassische Wertschöpfungskette, die mit dem Einkauf von Rohstoffen oder Halbfertigprodukten 
beginnt. Außerhalb der Verwaltungsgebäude sowie der Vertriebsinfrastruktur werden keine natür-
lichen Ressourcen benötigt. Als Finanzdienstleister erbringt die SaarLB den größten Teil ihrer 
Wertschöpfung, nämlich die Produktentwicklung, die Kapitalanlage und den Kundenservice 
selbst. Wo es für die Bank (und damit auch ihre Kunden) wirtschaftlicher ist, einen Teil einer 
Dienstleistung durch Dritte erbringen zu lassen, wählt die Bank diese Möglichkeit der Auslage-
rung. Dies betrifft insbesondere IT-(gestützte) Dienstleistungen, die von kleineren Instituten nicht 
wirtschaftlich selbst dargestellt werden können.  
 
Ihre Kunden und ihre Lieferanten hat die SaarLB in ihre Nachhaltigkeitsüberlegungen wie folgt 
einbezogen: 
 
  



Nachhaltigkeit im Dialog 
 
Die SaarLB achtet konsequent Recht und Gesetz. Mit ihrem Handeln erfüllt sie nicht nur alle 
rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Als verantwortungsvolles Unternehmen ist 
es ihr Anspruch, den ethischen und gesellschaftlichen Ansprüchen ihrer Kunden, Geschäfts-
partner, Eigentümer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu genügen. Dabei orientiert sie sich an ih-
rem Verhaltenskodex als ethische Grundlage ihres täglichen Handelns. Im Tagesgeschäft hat sie 
entsprechende Maßnahmen und Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung implementiert. Die 
SaarLB achtet die grundlegenden Menschenrechte der Internationalen Arbeitsorganisation ILO 
und die Prinzipien des UN Global Compact und wendet diese konsequent an. 
 
Die SaarLB nimmt Datenschutz, Bankgeheimnis und Informationssicherheit sehr wichtig. Die Ein-
haltung der strengen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Standards in Deutschland und in 
Frankreich ist für sie dabei der Mindeststandard. Die SaarLB bekämpft konsequent jegliche Art 
von Korruption. Sie hat eine zentrale Compliance-Funktion, entsprechende Anweisungen und 
Prozesse im Haus implementiert und verfügt über ein Hinweisgebersystem (Whistleblowing).  
 
Die SaarLB verfügt über ein Beschwerdemanagement und geht Kundenbeschwerden konse-
quent nach. Weiterhin sind die SaarLB und die LBS Teilnehmer des Schlichtungsverfahrens beim 
Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB). 
 
Nachhaltigkeit in der Geschäftstätigkeit  
 
Die SaarLB bekennt sich zu ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kunden und versteht sich als 
Partner auf Augenhöhe im Sinne langfristiger Kundenbeziehungen. Sie bekennt sich zu fairen 
Geschäfts-, Werbe-, Vertriebs- und Vertragspraktiken sowie sachlicher, unverfälschter, klarer und 
transparenter Kommunikation und Information. 
 
Die SaarLB vermeidet Geschäftsbeziehungen, Kredit- und Anlageentscheidungen, die sie aus 
ethischen, ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten nicht für vertretbar hält und hat im Jahr 
2020 eine eigene Nachhaltigkeitspolicy verabschiedet, die auch die Kunden-/Branchenakzeptanz 
regelt. Die Nachhaltigkeitspolicy wurde im Jahr 2021 weitreichend überarbeitet. So unterhält die 
SaarLB u.a. keine Geschäftsbeziehungen zu Rüstungsunternehmen sowie Unternehmen mit er-
kennbar schweren Verstößen gegen den UN Global Compact oder die ILO Kernarbeitsnormen.    
 
Grundsätzliches Ziel der Bank ist es dagegen, den Anteil an Krediten und Eigenanlagen wesent-
lich zu steigern, die signifikant zu den SDGs beitragen. Die SaarLB begleitet daher aktiv die ESG-
bezogene Transformation traditioneller Wirtschaftszweige und baut ihr Kreditgeschäft und ihre 
Partnerschaft mit Kommunen, Gebietskörperschaften und Einrichtungen der Daseinsvorsorge 
weiter aus. Neben einer dezentralen und nachhaltigen Infrastruktur für Energie, Telekommunika-
tion, Trinkwasser, Entsorgung und ÖPNV sollen insbesondere Bildungs-, Gesundheits- und Sozi-
aleinrichtungen (Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) von der Kredittätig-
keit profitieren. 
 
Die SaarLB bekennt sich außerdem zum Pariser Klimaabkommen und ihrer Verantwortung als 
Kreditgeber für die Abschwächung des Klimawandels. Sie hat ihre traditionell hohe Ressour-
cenkompetenz in dem Geschäftsfeld Erneuerbare Energien (EE) weiterentwickelt und sich zum 
Spezialfinanzierer mittelständischer EE-Projekte etabliert. Die Bank baut dieses Geschäftsfeld 
weiter aus und entwickelt aus dieser Position neue Produkte und Services. So hat sie im Jahr 
2021 die Emission eines Green Bond Programms abgeschlossen (s. Investorenreport in Anlage 
7) und plant die Emission eines Social Bonds für 2022. Die Finanzierung des Neubaus von Kern- 



und Kohlekraftwerken, der Neuerschließung von Kohleabbaugebieten und die Finanzierung von 
Uranabbau schließt die Bank dagegen grundsätzlich genauso aus wie die Finanzierung beson-
ders umweltschädlicher Abbaumethoden. Für ausgewählte Branchen mit erhöhten ESG-Risiken 
(z.B. Bergbau, Energie, Agrar, Chemie) verfügt die SaarLB über spezielle Branchenpolitiken. 
 
Mit der LBS gibt die Bank ein einheitliches Leistungsversprechen "Wir geben Ihrer Zukunft ein 
Zuhause" und unterstützt mit gezielten Angeboten für energetische Sanierungen oder Barriere-
freiheit sowie Altersvorsorge im privaten Bereich. 
 
Nachhaltigkeit bei Beschaffung und Outsourcing 
 
Bei Beschaffungen und Outsourcing bevorzugt die SaarLB regionale Anbieter. Die überwiegende 
Mehrheit der Dienstleister hat ihren Sitz in Deutschland, ein kleiner Teil in der EU und ein einstel-
liger Prozentsatz außerhalb der EU. Zur Sicherstellung ihrer Verantwortung in der Wertschöp-
fungskette achtet die SaarLB bei Vergaben auf Sozial-, Ethik- und Umweltstandards. Seit Juli 
2015 schließt die SaarLB mit allen wesentlichen Lieferanten und Dienstleistern Nachhaltigkeits-
vereinbarungen ab, mit denen sich diese zur Einhaltung von ökologischen und sozialen Stan-
dards verpflichten. Lieferanten werden zudem nach sozialen und ökologischen Kriterien ausge-
wählt. So schreibt die bankinterne Beschaffungsrichtlinie auch die Berücksichtigung der Aspekte 
Nachhaltigkeit, Umweltschutz, Sozialstandards sowie des Regionalgedankens vor. Die SaarLB 
unterstützt auch fairen Handel und regt ihre Kunden sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu 
nachhaltigem Konsum an. 

2 Prozessmanagement 

2.1 Organisation und Verantwortung 

Der Gesamtvorstand der SaarLB verantwortet die Nachhaltigkeitsstrategie der Bank. Die Veran-
kerung auf Vorstandsebene ermöglicht die effiziente Umsetzung in allen Bereichen der Bank. Die 
Koordination der Nachhaltigkeitsstrategie sowie der Umsetzung der entsprechenden Maßnah-
men, das Maßnahmencontrolling sowie die Überarbeitung der Strategie und Leitsätze obliegt der 
Einheit Strategie und Stab. Die Leitung Strategie und Stab berichtet direkt an den Vorstandsvor-
sitzenden. Sie leitet das Nachhaltigkeitskomitee der SaarLB, dem folgende Vertreter der Bank 
angehören:    

 Leitung Personal und Kommunikation 
 Leitung Risikocontrolling 
 Leitung Kredit 
 Leitung Grundsatz der LBS Saar 
 Leitung Treasury und Syndizierung 

Je nach Bedarf arbeiten weitere Einheiten der Bank flankierend im Komitee mit, ebenso der Per-
sonalrat und die Frauenbeauftragte. 

 



2.2 Der Managementprozess 

Der Managementprozess ist in der Nachhaltigkeitsstrategie der Bank transparent verankert (s. 
Kapitel 1.1 ,Die Nachhaltigkeitsstrategie der SaarLB‘): 
 

Auf Grundlage der Nachhaltigkeitsstrategie werden in regelmäßigen Abständen – mindestens 
einmal jährlich – im Rahmen eines Strategiereview alle Handlungsfelder und Leitsätze überprüft 
sowie Maßnahmen und konkrete Ziele entwickelt. Jede Maßnahme wird dabei konkret (mindes-
tens) einer Einheit im Haus zugeordnet und ist auf diese Weise im Gesamthaus dezentral veran-
kert. Aufbauend darauf hat die Bank ein Umsetzungscontrolling installiert, welches den Fortschritt 
überwacht, Änderungsbedarfe für den Strategiereview identifiziert und Ausgangsbasis für künf-
tige Maßnahmenkataloge darstellt. Die Nachhaltigkeitsstrategie wird allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der SaarLB kommuniziert. Für 2022 ist eine zentrale Mitarbeiterschulung zum 
Thema Nachhaltigkeit geplant, die auch die Nachhaltigkeitsstrategie beinhaltet. Die Nachhaltig-
keitsberichterstattung erfolgt aktuell und transparent im Internet (unter www.saarlb.de/nachhaltig-
keit) - seit dem Berichtsjahr 2017 vor allem in Form der nichtfinanziellen Berichterstattung, die 
auch in den Gremien der Bank behandelt wird. 

2.3 Controlling und nichtfinanzielle Indikatoren 

Neben finanziellen Steuerungskennzahlen berücksichtigt die SaarLB regelmäßig nichtfinanzielle 
Indikatoren. Diese umfassen insbesondere die Kategorien Kunden (u.a. Umfragewerte zur Kun-
denzufriedenheit), Umwelt sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (u.a. soziale Kennzahlen - s. 
Eckdaten Personalmanagement in Anlage 3 - sowie Umfragewerte zur Mitarbeiterzufriedenheit).  
 
In den verantwortlichen Fachbereichen und im Nachhaltigkeitskomitee werden die Daten analy-
siert und Verbesserungspotenziale identifiziert. Auf dieser Basis können wiederum neue Maßnah-
men zur Steigerung der Nachhaltigkeitsleistung festgelegt werden.    
 
Darüber hinaus steht die SaarLB mit der unabhängigen Ratingagentur ISS ESG im Dialog. Sie 
bewertet in regelmäßigen Abständen die Nachhaltigkeits-Performance der Bank. Diese Bewer-
tungen stellen für die SaarLB eine wichtige Orientierungsgröße dar. Im Jahr 2021 wurde die 
SaarLB erstmals mit dem begehrten „Prime Status“ (03/2021) ausgezeichnet. Damit gehört die 
SaarLB im internationalen Nachhaltigkeitsrating zu den besten 10 % Banken in der Kategorie 
„Public & Regional Banks“. Für die SaarLB ist diese Auszeichnung ein Erfolg ihres langjährigen 



Engagements für eine nachhaltige Entwicklung und Motivation für die Weiterentwicklung ihrer 
Nachhaltigkeitsaktivitäten. 
Daneben beobachtet die Bank in einem stetigen Prozess die einschlägigen regulatorischen Ent-
wicklungen und antizipiert frühzeitig die zukünftigen Anforderungen in ihren Entscheidungspro-
zess. Aktuell sind dies zum Beispiel die Anforderungen der sog. Taxonomieverordnung sowie 
weitere Vorhaben zu Sustainable Finance.   
 
Die Zuverlässigkeit, Vergleichbarkeit und Konsistenz der Daten wird im Rahmen der ordnungsge-
mäßen Geschäftsführung einer Bank (s. unter anderem die einschlägigen Vorschriften im Kredit-
wesengesetz, KWG) sichergestellt. 

Betroffener Leistungsindikator nach GRI SRS zu den Kapiteln 2.1 – 2.3  

GRI SRS-102-16: Werte 

Neben der genannten Nachhaltigkeitsstrategie verfügt die Bank über weitere Grundsätze: 

Die Corporate Governance-Grundsätze fassen die Regelungen zur Unternehmensführung und -kontrolle zusammen, welche 
für die SaarLB aufgrund bindender oder selbstauferlegter Vorgaben gelten. Vorstand, Verwaltungsrat und Hauptversammlung 
der SaarLB und ihre Ausschüsse identifizieren sich mit ihnen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Grundsätze basieren weitge-
hend auf den Bestimmungen des Deutschen Corporate Governance-Kodex, soweit diese auf die SaarLB als nicht börsennotier-
tes, öffentlich-rechtliches Unternehmen mit nur zwei Trägern in sinnvoller Weise übertragen werden können. In einzelnen Punk-
ten gehen die Corporate Governance-Grundsätze der SaarLB auch über die Vorgaben des Deutschen Corporate Governance-
Kodex hinaus. 

In einem Verhaltenskodex hat die SaarLB im Jahr 2014 die wichtigsten Punkte verantwortungsvollen Handelns zusammenge-
fasst. Er stellt die ethische Grundlage des täglichen Handelns für alle dar, die im Namen der SaarLB wie auch der LBS agieren. 
Er umfasst 10 Punkte und soll nicht nur die schriftlich fixierte Ordnung (internes Anweisungswesen) der SaarLB erfassen, son-
dern über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinausgehen. Die Einhaltung von Recht und Gesetz wird dort ebenso themati-
siert wie die Sicherstellung fairen Wettbewerbs und der Schutz geistigen Eigentums, das Angebot transparenter und seriöser 
Bankdienstleistungen, die Gewährleistung von Datenschutz und Vertraulichkeit, die Sicherstellung einer fairen und transparen-
ten Kommunikation, das Eintreten gegen jegliche Form des Missbrauchs von Insiderwissen, der Umgang mit Interessenkonflik-
ten, der Schutz von Unternehmenswerten und Persönlichkeitsrechten sowie der Schutz vor Diskriminierung. Die Bank tritt 
schließlich explizit ein für eine nachhaltige und verantwortungsvolle Geschäftsausrichtung. Für 2022 ist eine zentrale Mitarbei-
terschulung zum Thema Nachhaltigkeit geplant, die auch den Verhaltenskodex beinhaltet. 

Der gleiche Grundgedanke findet sich in den Führungsleitlinien. Sie beinhalten die wichtigsten Leitplanken für Führungskräfte, 
gelten für die Gesamtbank und thematisieren eine offene Kommunikation, eine Vorbildfunktion der Führungskräfte, die Förde-
rung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Innovationen. 

Ergänzend dazu gelten die Grundsätze zur Risikokultur in der Risikostrategie, welche mit dem Verhaltenskodex der SaarLB 
verknüpft sind. 

2.4  Nachhaltige Anreizsysteme 

Die SaarLB ist tarifgebunden. Aus diesem Grund findet auf die Arbeitsverhältnisse der Beleg-
schaft der Tarifvertrag für öffentliche Banken Anwendung. Der überwiegende Anteil der Beleg-
schaft erhält eine Vergütung auf dieser tariflichen Basis.    
 
Ausgestaltung des Vergütungssystems 
 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten neben der Tarifvergütung bzw. der ggf. vertraglich 
vereinbarten außer- oder übertariflichen Vergütung eine variable Vergütung mit einer individuel-
len und/oder einer institutsbezogenen Komponente. Die Ziele für die individuelle, variable Kom-
ponente sind aus der Unternehmensstrategie abgeleitet und im Wege eines durchgängigen Pro-
zesses funktionsspezifisch bis auf die Ebene der einzelnen Mitarbeiterin / des einzelnen Mitarbei-
ters heruntergebrochen. Es wird jährlich ein Topf für die variable Vergütung festgelegt und in die 
Planung aufgenommen. Der Topf für die Mitarbeiter setzt sich aus dem Institutstopf und dem indi-
viduellen Topf zusammen. Dabei wird insbesondere auf folgende Kriterien abgestellt: 



 CET1-Quote 
 ROE vor Steuern 
 operative Erträge 
 Kosten 
 CIR 
 Ergebnis vor Steuern 
 Risikoprofilnote 

 
Zusammensetzung der Vergütungen 
 
Die Belegschaft der SaarLB erhält die tarifliche Vergütung nach dem Tarifvertrag für öffentliche 
Banken. Bei außertariflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Vergütung einzelvertraglich 
festgelegt. Daneben zahlt die Bank eine individuelle und/oder institutsbezogene variable Vergü-
tung, für die angemessene Obergrenzen festgelegt wurden. Die variable Vergütung stellt den ein-
zigen variablen Vergütungsbestandteil dar. Einigen Führungskräften wird ein Dienstwagen ge-
währt. Die funktions- und marktgerechte Angemessenheit der fixen und variablen Vergütung wird 
im Rahmen von Vergleichen mit Marktgehältern überprüft.       
 
Vergütungsparameter 
 
Vergütungsparameter sind die quantitativen und qualitativen Bestimmungsfaktoren, anhand derer 
die Leistung und der Erfolg der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. der Vorstandsmitglieder ge-
messen werden. Dabei setzt sich der Gesamtzielerreichungsgrad aus funktionsspezifischen Ein-
zelzielen zusammen. Diese werden in einem jährlichen Mitarbeitergespräch (MAG) festgelegt. 
Turnusmäßig werden diese Ziele halbjährlich im Rahmen des MAG mit den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern überprüft. Die Ziele sind auf einen langfristigen und nachhaltigen Geschäftserfolg 
ausgerichtet und berücksichtigen signifikant qualitative Ziele (z.B. Kunden- und Mitarbeiterzufrie-
denheit). Das Vergütungssystem der SaarLB setzt keine Anreize zur Eingehung unverhältnismä-
ßig hoher Risiken. Darüber hinaus werden soziale und ökologische Nachhaltigkeitsziele aufgrund 
ihrer schwierigen Messbarkeit sowie Vergleichbarkeit in der Regel noch nicht als eigene Ziele in 
Vergütungsvereinbarungen aufgenommen. Eine Aufnahme wird mit Blick künftige regulatorische 
Anforderungen jedoch geprüft.   
 
Für die Beratung der Vergütungssysteme und der Gewährung der jährlichen variablen Vergütung 
sind bei der SaarLB jeweils Ausschüsse verantwortlich. In Bezug auf den Vorstand ist dies der 
Präsidialausschuss, ein Ausschuss der Hauptversammlung, die jährlich (auf Basis der Zielerrei-
chung) über die Zahlung variabler Vergütungen für das letzte Geschäftsjahr beschließt. Das Ver-
gütungssystem für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird durch den Vergütungskontrollausschuss 
beraten, ein Ausschuss des Verwaltungsrates, dem auch Arbeitnehmervertreter angehören. 

Betroffene Leistungsindikatoren nach GRI SRS zum Kapitel 2.4  

GRI SRS-102-35: Vergütungspolitik 

Die Vergütung des Vorstands (einschließlich der Pensionsverpflichtungen) sowie der Gremien der SaarLB werden jeweils in 
Summe im jeweiligen Jahresabschluss transparent veröffentlicht. Ein individueller Ausweis findet nicht statt, ist gesetzlich aktu-
ell nicht vorgeschrieben und auch künftig nicht vorgesehen.   

2021 (gerundete Zahlen)  
Vorstand Gesamtbezüge: EUR 2,0 Mio. 
Pensionsverpflichtungen: EUR 27,0 Mio.  
Laufende Versorgungsleistungen: EUR 1,8 Mio. 
Gesamtbezüge Verwaltungsrat inkl. Hauptversammlung: TEUR 251 



Eine Offenlegung in der Detailliertheit des GRI SRS-102-35 ist nicht geplant, da aufgrund der Unternehmensgröße eine Ablei-
tung auf einzelne Stellen oder Funktionen eventuell möglich ist. Bankintern existieren verschiedene Rahmenwerke zur Informa-
tion für die Mitarbeiter zu den Themenstellungen. 

Das Kontrollorgan erhält eine jährliche, fixe Vergütung (Aufwandsentschädigung), die nicht an eine Zielerreichung geknüpft ist. 

GRI SRS-102-38: Verhältnis der Jahresgesamtvergütung 

Das Verhältnis der Jahresvergütung des höchstbezahlten Mitarbeiters in jedem Land mit signifikanten geschäftlichen Aktivitäten 
zum mittleren Niveau (Median) der Jahresgesamtvergütung aller Beschäftigten (ohne den höchstbezahlten Mitarbeiter) im sel-
ben Land ist nicht ohne aufwendige manuelle Erhebung ermittelbar und die Ermittlung daher auch künftig nicht vorgesehen. 

2.5 Beteiligung von Anspruchsgruppen 

Die SaarLB ist aufgrund ihres Geschäftsmodells in der grenzüberschreitenden Großregion fest 
verwurzelt und mit den Menschen verbunden. Zahlreiche interne und externe Dialogformate 
sichern den engen Austausch mit den relevanten Anspruchsgruppen. Das jeweilige Format ist 
abhängig von der Anspruchsgruppe. Mögliche Formate sind z.B. Pressekonferenzen, Fachveran-
staltungen, aktive Teilnahme an externen Veranstaltungen, Mitgliedschaften und aktive Mitarbeit 
in Initiativen und Verbänden, Gremiensitzungen, Trägerdialoge, Mitarbeiterversammlungen, Teil-
nahme an Sitzungen des Haushaltsausschusses des Saarländischen Landtages u.v.m.    
 
Im Rahmen einer Stakeholderanalyse wurden die Anspruchsgruppen mit Blick auf ihren Einfluss 
auf die Bank und ihr Geschäftsmodell analysiert und für die Bank sowie die LBS in drei Cluster 
gruppiert:  

 Kunden, Verbundpartner, Kapitalmarkt, sonstige Geschäftspartner 
 Anteilseigner/Träger, Verwaltungsrat, Bankenaufsicht und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 
 Presse/Medien, Wissenschaft und Forschung, regionale Wirtschaft, Politik, Zivilgesell-

schaft 

Wesentliche Ziele in Bezug auf diese Anspruchsgruppen sind in der Geschäftsstrategie (Vision, 
Mission, Strategie) und ihrer strategischen Zielsetzung einer nachhaltigen Erfolgsorientierung 
messbar verankert, so z.B. die Kundenzufriedenheit oder die Arbeitgeber- und Unternehmens-
marke.    
 
Die SaarLB führt in regelmäßigen Abständen Kundenbefragungen oder Kundeninterviews so-
wie Marktforschungen durch, um ihre Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie ihre Kom-
munikation stetig zu verbessern. Das Gleiche gilt für die Auswertungen aller Kundenbeschwer-
den.    
 
Für die Zusammenarbeit mit den regionalen Verbundpartnern hat die Bank einen Sparkassen-
beirat eingerichtet. Im Wirtschaftsbeirat findet ein institutionalisierter Austausch mit der regiona-
len Wirtschaft und der Wissenschaft statt. Die Impulse der Beiräte dienen ebenfalls dazu, Pro-
zesse, Produkte und Dienstleistungen sowie ihre Kommunikation kontinuierlich zu optimieren.    
 
Durch regelmäßige Mitarbeiterumfragen, die Zusammenarbeit mit den Personalvertretern so-
wie die Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Innovationsmanagement greift die 
Bank konkrete Punkte der Belegschaft für interne und externe Verbesserungen auf. Das Mitar-
beitergespräch, welches in der Regel jährlich stattfindet, ist ein zentrales Führungsinstrument 
der SaarLB. Es handelt sich um ein Instrument, das den Dialog zwischen Mitarbeiterin bzw. Mit-
arbeiter und Führungskraft in drei Gesprächsterminen über das ganze Jahr hinweg fördert. Dabei 
schafft die Zielvereinbarung Transparenz über die Erwartungen und ermöglicht die Konzentration 



der Kräfte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die wesentlichen Punkte. Im Zielerreichungs-
gespräch, welches als Beurteilungs- und Entwicklungsinstrument dient, werden Fördermaßnah-
men zwischen Führungskraft und Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter erarbeitet und dokumentiert, die 
anschließend Einfluss auf den Qualifizierungskatalog der Personalentwicklung des Folgejahres 
nehmen. 
 
Darüber hinaus verfügt die Bank über Führungsleitlinien, die unter anderem „Kommunikation 
öffnet Grenzen“, „Innovation gestaltet Zukunft“ und „Förderung ermöglicht Chancen“ als Leitsätze 
beinhalten. Im Rahmen des Projekts „Courage“ wurden in 2019/2020 diese Führungsleitlinien er-
neut überprüft und grundsätzlich bestätigt. Aufbauend darauf wird aktuell ein neues Feedba-
ckinstrument ausgearbeitet, welches den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance bietet, 
das jeweilige Führungsverhalten vor dem Hintergrund der Führungsleitlinien zu reflektieren.      
 
Außerdem führt die Bank jährlich eine Evaluierung durch, in deren Rahmen der Verwaltungsrat 
sich selbst sowie den Gesamtvorstand hinsichtlich der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrung 
des jeweiligen Gremiums in seiner Gesamtheit als auch bezüglich der einzelnen Mitglieder be-
wertet. Auf Basis dieser Bewertung beurteilt der Präsidialausschuss der Bank, inwiefern der 
Hauptversammlung zu Vorstand oder Verwaltungsrat Optimierungsvorschläge unterbreitet wer-
den. In den vergangenen Jahren kam der Präsidialausschuss jeweils zu der Bewertung, dass 
keine Anpassungen erforderlich sind.    
 
Wichtigstes Ergebnis aus der Einbindung der Stakeholder war in den vergangenen Jahren ein 
umfassendes Strategie- und Strukturprojekt „SaarLB2020“. Aus dem Dialog mit den Stakehol-
dern, Gremien und Trägern der Bank ergab sich das Ziel zur nachhaltigen Verbesserung der 
Kernrentabilität der Bank im derzeitigen Zinsumfeld sowie zur Stärkung ihrer Eigenkapitalbasis. 
Die Gremien und Träger der Bank wurden ebenso wie im weiteren Verlauf zusätzliche Stakehol-
der wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kunden eng in den Prozess eingebunden. Die üb-
rigen Stakeholder wurden über das Projekt transparent informiert. Das Projekt wurde 2020 erfolg-
reich beendet. 
 
Für die Folgejahre startet Anfang 2021 die Folgeinitiative „2023PLUS", welche mit jeweils meh-
reren Modulen die Steigerung der Ertragskraft durch Wachstum im Kundengeschäft, die Siche-
rung der Zukunftsfähigkeit durch - insbesondere digitale - Modernisierung und die Effizienz von 
Prozessen durch Vereinfachung, Automatisierung und Digitalisierung verfolgt. Hier wurde u.a. auf 
Basis der Rückmeldungen aus Kundeninterviews der Ausbau digitaler Angebote und die digitale 
Unterstützung / Optimierung kundennaher Prozesse aufgegriffen, ebenso die weitere Stärkung 
der deutsch-französischen Kompetenzfelder. Im Modul Sicherung der Zukunftsfähigkeit wird u.a. 
die aktuelle Personalstrategie fort- bzw. weiterentwickelt. Hier fließen auch die im Rahmen des 
Projekts Courage aufgeworfenen Kultur- und Führungsthemen in die zukünftige Ausrichtung der 
Personalstrategie mit ein. 
 
LBS mit eigenständigem Markenauftritt  
 
Die LBS hebt sich aufgrund ihrer Dienstleistungskompetenz vom Wettbewerb ab und begleitet 
Menschen auf dem Weg ihre Wohnsituation zu verbessern. Die Berater der LBS beraten langfris-
tig und nachhaltig. Mit ihrem Angebot „Rund um die Immobilie“ bietet die LBS ihren Kunden die 
jeweils passenden Lösungen und ist ein verlässlicher und vertrauensvoller Immobilien-Partner. 
Es zeichnet die LBS aus, dass sie und ihre Berater in der Region verwurzelt sind, die Kunden 
kennen und bei Bedarf auch persönlich vor Ort erreichbar sind.    
 



Der LBS-Bausparvertrag bietet den Kunden der LBS seit über 70 Jahren in jeder Zinsphase 
Planungssicherheit für die Zukunft. Andere Finanzierungsprodukte leisten dies nicht in dieser 
Ausprägung. Zugleich bietet der Bausparvertrag den Menschen die einzigartige Option, mehrere 
staatliche Förderungen zu erschließen bzw. zu kombinieren. Das Dienstleistungsangebot der 
LBS geht stark über das klassische Bausparen hinaus. Zum Angebot „Rund um die Immobilie“ 
zählen die Immobilienvermarktung und -vermittlung, die Bewertung von Immobilien, aber auch 
die Baubegleitung und die Verwaltung von Privat- und Gewerbeimmobilien. Abgerundet bietet die 
LBS ihren Kunden einen Premium-Service, der Kaufinteressenten für Wohnimmobilien auf dem 
Weg zur eigenen Wunschimmobilie persönlich begleitet.    
 
Die grundsätzliche Ausrichtung zielt auf den Aufbau einer persönlichen Beziehung zum Kun-
den (Kundennähe/Partner auf Augenhöhe). Die LBS hat den Anspruch, eine hohe Produkt-, Be-
ratungs- und Servicequalität zu liefern. Dies erreicht sie insbesondere durch die zahlreichen Kon-
taktmöglichkeiten für Kunden und andere Interessierte, ihr Beschwerdemanagement, den regel-
mäßigen Austausch der LBS-Geschäftsleitung mit der Verbraucherzentrale des Saarlandes, die 
enge Zusammenarbeit im Verbund oder regelmäßige Tests durch die Stiftung Warentest.  

2.6 Innovations- und Produktmanagement 

Grundsatz 
 
Die Bank erbringt ausschließlich Finanzdienstleistungen und immobiliennahe Dienstleistungen. 
Durch die Wesentlichkeitsanalyse (s. Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltig-
keitsstrategie‘) stellt die SaarLB sicher, dass alle wesentlichen Wirkungen, die damit verbunden 
sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem der Bank be-
handelt werden. Ihr grundsätzliches Ziel ist es dabei, die ESG-Risiken und negativen Impacts zu 
ESG-Themen aus ihrer Geschäftstätigkeit zu reduzieren. Dagegen sollen die ESG-Chancen und 
positiven Impacts erhöht bzw. ausgebaut werden, z.B. durch Akquise und Ausweitung nachhalti-
ger Finanzierungen. 
 
Positive ESG-Impacts  
 
Als deutsch-französische Regionalbank bietet die SaarLB seit 2003 nachhaltige Produktlösungen 
zur Umsetzung von Projekten im Bereich Erneuerbare Energien (EE). Der Projektschwerpunkt 
liegt im inländischen Kernmarkt und vor allem in Frankreich mit Spezialisierung auf Windkraft 
(>300 Projekte) und daneben auf Photovoltaik-Projekten (>120 Projekte). Insgesamt hat die 



SaarLB bereits über 420 Wind- und Solarprojekte von internationalen Projektierern/Investoren in 
Frankreich und Deutschland sowie seit 2019 auch erste Projekte (Windkraft und Photovoltaik) in 
den Niederlanden finanziert. Die Bank ist damit der führende Anbieter in diesem Spezialsegment 
mittelständisch strukturierter Projektfinanzierungen im deutschen Kernmarkt und in Frankreich. 
Gemeinsam mit Partnern wurden EE-Projekte mit einer Nennleistung von insgesamt rd. 4.100 
MW realisiert. Die Finanzierung dieser CO2-freien Technologien ermöglichte im Vergleich zu her-
kömmlichen Braun- oder Steinkohlekraftwerken (bei emittiertem CO2-Ausstoß von rd. 1000 g CO2 
pro kwh) eine Einsparung von rund 7,5 Mio. Tonnen CO2/Jahr, womit das Geschäftsfeld einen 
wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leistet (Stand Dezember 2021, Expertenschätzung Marktbe-
reich). 
 

 
 
Unabhängig von wechselnden politischen und juristischen Nebenbedingungen will die Bank auch 
in Zukunft eine relevante Rolle bei der Finanzierung der Erneuerbaren Energien in ihren Ziel-
märkten spielen und ihre Kunden und Partner bei ihren Projekten nachhaltig und langfristig be-
gleiten. So hat die Bank im Jahr 2021 die Emission eines Green Bond Programms zur Refinan-
zierung mittelständischer EE-Projekte abgeschlossen (s. Investorenreport in Anlage 7) und plant 
die Emission eines Social Bonds für 2022.  
 
Die SaarLB baut ihr Kreditgeschäft und ihre Partnerschaft mit Kommunen, Gebietskörper-
schaften und Einrichtungen der Daseinsvorsorge weiter aus. Neben einer dezentralen und 
nachhaltigen Infrastruktur für Energie, Telekommunikation, Trinkwasser, Entsorgung und ÖPNV 
sollen insbesondere Bildungs-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen (Schulen, Hochschulen, 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) von der Kredittätigkeit profitieren. 
 
Schließlich spielen nachhaltige Geldanlagen auch für die privaten und institutionellen Anleger 
der Bank eine immer größere Rolle. Die Bank informiert auf ihrer Internetseite über nachhaltige 
Geldanlagen. Mit den nachhaltigen Produkten u.a. der DekaBank bietet die SaarLB ihren Kunden 
ein breites, unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgerichtetes Produktspektrum an. 
 
Nachhaltige Finanzierungsangebote unter Einbezug staatlicher Fördermöglichkeiten bietet ins-
besondere auch die LBS. Sie übernimmt eine wichtige Rolle bei der Umsetzung der Themen 
Energiewende (energetische Modernisierung von Immobilien, KfW-Kredite) und Förderung der 
Altersvorsorge (Wohn-Riester). Darüber hinaus bietet sie auch Finanzierungen von Immobilien 
des altersgerechten Wohnens sowie von Pflegeimmobilien an. 
 



Zur Unterstützung der strategischen Unternehmenszielsetzung hat die SaarLB ein Innovations-
management implementiert. Das Innovationsmanagement beinhaltet auch ein betriebliches Vor-
schlagswesen, welches eine breite Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus si-
cherstellt. Auch zu Nachhaltigkeitsthemen wurden bereits zahlreiche Ideen aufgenommen und im 
Nachhaltigkeitsmanagement aufgegriffen. Die Leitung und Koordination des Innovationsmanage-
ments obliegt dem Leiter Strategie und Stab, der direkt an den Vorstand berichtet. 
 
Negative ESG-Impacts 
 
Aufgrund ihres deutsch-französischen Geschäftsmodells ist die SaarLB mit ihrem Kreditgeschäft 
in Deutschland (mit Priorität auf den Regionalmarkt), Frankreich (hier insbesondere Grand Est) 
und in einzelnen Geschäftssegmenten in den angrenzenden Regionen aktiv. Ihre Kunden sind 
der Mittelstand, Projekt- und Immobilieninvestoren sowie die Gebietskörperschaften und instituti-
onelle Anleger. Die LBS als rechtlich unselbstständige Einrichtung innerhalb der SaarLB richtet 
ihr Angebot insbesondere auch gemeinsam mit den saarländischen Sparkassen an Endkunden in 
Deutschland, bietet ihre Produkte darüber hinaus aber auch in Frankreich an. Aufgrund dieses 
stark fokussierten Geschäftsmodells werden potenziell kontroverse Geschäftsfelder bereits 
per se ausgeschlossen. 
 
Darüber hinaus vermeidet die Bank Geschäftsbeziehungen, die sie aus ethischen, ökologischen 
oder sozialen Gesichtspunkten nicht für vertretbar hält und hat im Jahr 2020 eine eigene Nach-
haltigkeitspolicy verabschiedet, die auch die Kunden-/Branchenakzeptanz regelt. Im Jahr 2021 
wurde das gesamte Kreditportfolio der SaarLB von einem unabhängigen Dienstleister nach defi-
nierten Nachhaltigkeitskriterien auf Branchenebene analysiert und die Nachhaltigkeitspolicy auf 
Basis der Ergebnisse weitreichend überarbeitet. So unterhält die SaarLB u.a. keine Geschäftsbe-
ziehungen zu Rüstungsunternehmen, zu Unternehmen mit erkennbaren Verstößen gegen die 
Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) oder der ILO Kernarbeitsnormen sowie zu Unterneh-
men mit erkennbaren Aktivitäten in Waffenhandel, Drogenhandel, Kinderarbeit, Menschenhandel, 
Prostitution, Pornografie, Glücksspiel, Korruption, illegalen Geschäften und Geschäftspraktiken 
jeglicher Art. Die Bank unterhält auch keine Geschäftsbeziehungen mit Personen, die auf Grund 
von gesicherten Erkenntnissen, z.B. Verurteilung wegen schwerwiegender einschlägiger Delikte, 
als unzuverlässig anzusehen sind bzw. Unternehmen, die von solchen Personen geleitet werden. 
 
Gleichzeitig bekennt sich die SaarLB zu ihren Wurzeln und ihrer Wirtschaftsregion, die in ihrer 
Geschichte durch die Montanindustrie und Energiewirtschaft geprägt sind. Sie begleitet aktiv die 
ESG-bezogene Transformation dieser Branchen. Die Finanzierung des Neubaus von Kern- und 
Kohlekraftwerken, der Neuerschließung von Kohleabbaugebieten und die Finanzierung von 
Uranabbau schließt die SaarLB dagegen grundsätzlich genauso aus wie die Finanzierung beson-
ders umweltschädlicher Abbaumethoden. Für ausgewählte Branchen mit erhöhten ESG-Risiken 
(z.B. Bergbau, Energie, Agrar, Chemie) verfügt die SaarLB über spezielle Branchenpolitiken. 
Durch die sehr hohen Umwelt-, Sozial- und Verfahrensstandards im Geschäftsgebiet ist die An-
wendung und Einhaltung der Equator Principles sowie der Empfehlungen der World Commission 
on Dams (WCD) zu Staudamm-/Wasserkraft-Projekten für Projektfinanzierungen der SaarLB si-
chergestellt. 
 
Ihre Eigenanlagen hat die Bank im Jahr 2016 durch eine unabhängige Nachhaltigkeitsratingagen-
tur auf Nachhaltigkeitskriterien untersuchen lassen (Best-in-Class-Analyse und umfassende Aus-
schlussanalyse, Vollerhebung Staaten und Unternehmen). Auf dieser Basis hat die Bank im Jahr 
2017 ihre Akzeptanzpolitik für ihre Eigenanlagen neu erarbeitet und ab 01.01.2018 in Kraft ge-
setzt. Im Jahr 2020 wurde sie im Rahmen der Erarbeitung einer eigenen Nachhaltigkeitspolicy 



neu ausgestaltet und 2021 umfangreich erweitert. Für ihre Eigenanlagen und aktiv gemanag-
ten Fonds schließt die Bank (SaarLB und LBS) das Neugeschäft mit Unternehmen mit gravieren-
den Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (UNGC) sowie Accounting- / Veröf-
fentlichungs- und Geldwäschestandards aus. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlos-
sen bei jeglicher Beteiligung im Bereich kontroverse Waffen und bei mehr als 5 % Umsatzanteil 
im Bereich militärische Güter und Dienstleistungen, zivile Feuerwaffen, Glücksspiel oder Porno-
grafie. Entsprechende Investments werden mittels einer Ausschlussliste eines unabhängigen 
Nachhaltigkeitsanalysehauses vermieden, die regelmäßig aktualisiert wird. Die Umsetzung erfolgt 
in allen Anlageklassen. Bei staatlichen Emittenten orientiert sich die SaarLB außerdem am Free-
dom House Index und investiert in Titel „freier“ Staaten. Investitionen in Titel „unfreier“ Staaten 
sind grundsätzlich ausgeschlossen. Daneben schließt die SaarLB Termingeschäfte mit Agrarroh-
stoffen und Sekundenhandel grundsätzlich aus. 

3 Umwelt 

3.1 Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 

Für den Bankbetrieb ist die Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen im Vergleich zum produzie-
renden Gewerbe von eher untergeordneter Bedeutung. Wesentliche Ressourcen, die für die Ge-
schäftstätigkeit in Anspruch genommen werden, sind Strom, Heizenergie, Frischwasser, Kraft-
stoff und Papier. Die SaarLB hat sämtliche Ressourcenverbräuche an ihrem Hauptstandort Saar-
brücken (inkl. LBS) erfasst (s. Umweltkennziffern in Anlage 5). Die Standorte in Straßburg, Paris, 
Mannheim, Trier und Koblenz werden aus Wesentlichkeitsgründen nicht erfasst (weniger als 3 % 
aller Beschäftigten). 

3.2 Ressourcenmanagement 

Aufgrund ihres Geschäftsmodells als deutsch-französische Regionalbank agiert die SaarLB in 
Ländern mit sehr hohen bestehenden Umweltschutzanforderungen. Durch die Wesentlichkeits-
analyse (s. Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie‘) stellt die 
SaarLB darüber hinaus sicher, dass alle wesentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für die 



Umwelt, die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem 
Nachhaltigkeitsmanagementsystem der Bank behandelt werden. In die Erstellung der Wesent-
lichkeitsanalyse wurde auch das Risikocontrolling der Bank mit einbezogen und eine Risikosicht 
in die Wesentlichkeitsanalyse integriert. Es wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefahren 
für Umweltbelange identifiziert. Auf eine getrennte, explizite Risikoanalyse wurde daher bislang 
verzichtet. 
 
Im Betrieb der Bank bestehen die Ressourcenverbräuche vorwiegend im Bereich Gebäudema-
nagement und Mobilität. Die Bank verfolgt hier den Ansatz, ihre Ressourcenverbräuche mittels 
geeigneter Maßnahmen, Ziele und Prozesse zu minimieren vor dem Hintergrund, die komplette 
Klimaneutralität im Bankbetrieb an allen Standorten bis 2025 zu erreichen. Aufgrund der ver-
gleichsweise untergeordneten Bedeutung der eingesetzten Ressourcen für die Wertschöpfung 
der Bank werden deren Auswirkungen auf die Umwelt als nicht wesentlich eingestuft, eine quanti-
fizierte Zielsetzung ist daher aktuell nicht in Planung. In den zurückliegenden Jahren wurden zur 
Ressourceneffizienz dennoch umfangreiche Maßnahmen unternommen.  
 
Folgende wesentlichen Maßnahmen hat die Bank bereits erfolgreich umgesetzt:      

 Verwendung umweltfreundlicher, zertifizierter Reinigungsmittel, konsequente Mülltren-
nung sowie sukzessive Umstellung auf energiesparende LED-Leuchtmittel (2019 wurde 
u.a. die Beleuchtung der Flure im Hauptgebäude großflächig auf LED umgerüstet, im 
Jahr 2021 die Eingangshalle des Hauptgebäudes). 

 Jährliche Analyse der Verbrauchsdaten wie Wasser, Strom und Heizung mit dem Ziel der 
Verbrauchsoptimierung. Die Verbräuche konnten in den letzten Jahren konsequent ge-
senkt werden (s. Umweltkennziffern in Anlage 5 und 6). Im Jahr 2019/2020 hat die 
SaarLB ihr aktuelles Energieaudit nach DIN EN 16247-1 abgeschlossen. Die darin aufge-
zeigten Maßnahmen werden sukzessive umgesetzt. 

 Im Rahmen eines Bauprojekts werden neue Multispace-Büroflächen entwickelt, wobei die 
Erneuerung und Dämmung von Fassade und Fenstern einen wesentlichen Bestandteil 
darstellt und 2020 abgeschlossen werden konnte. 

 IT-Hardware der SaarLB wird ausschließlich von Herstellern mit entsprechender Zertifi-
zierung bezogen (Umweltstandards: z.B. ENERGY STAR). Durch Servervirtualisierung 
wurde zudem die Anzahl physikalischer Maschinen reduziert. So wurde 2019 das kom-
plette Gebäude mit neuen und zentral gesteuerten Druckern ausgestattet, so dass die 
Druckeranzahl wesentlich verringert werden konnte. Außerdem wurden 2021 fast alle Cli-
ent-PCs gegen Notebooks ausgetauscht, was den Energiebedarf weiter reduziert. 

 Im Bereich Mobilität (Dienstreisen, Fuhrpark, Arbeitswege) hat die Bank auch vor dem 
Hintergrund der Covid-19-Pandemie umfangreiche Maßnahmen ergriffen, die im Kapitel 
3.3 ,Klimarelevante Emissionen' behandelt sind. 

 Durch den Verzicht auf Printprodukte leistet die SaarLB einen wirkungsvollen Beitrag zur 
Schonung von Ressourcen. So stehen die jährlichen Finanzberichte (IFRS und HGB) nur 
online zur Verfügung, ebenso der Halbjahresfinanzbericht. Bei Geschäftsberichten und 
eigenen Publikationen nutzt die SaarLB FSC-zertifizierte Papiere. Nicht zuletzt durch wei-
tere Digitalisierung und Home Office konnte auch im Jahr 2021 der Papierverbrauch mit 
12,1 Tonnen weiter reduziert werden (2020: 14,3 Tonnen, 2019: 23,0 Tonnen). 

 Die SaarLB bietet an ihren kostenfreien Kaffeeautomaten in der Kundenhalle und im Mit-
arbeiterbistro ausschließlich Fairtrade-Kaffee an. Außerdem steht ein Wasserspender für 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereit. Bei weiteren Produkten (Tee, Snacks) sind fair 
getradete Produkte im Angebot. Damit unterstützt die SaarLB den fairen Handel.   

Die Maßnahmen werden in den kommenden Jahren fortgesetzt, um langfristig die Ressourcenef-
fizienz weiter zu steigern.  



 
Die Unternehmensführung ist insofern in das Konzept eingebunden, als dass sie die Ordnungs-
mäßigkeit des Geschäftsbetriebs sicherstellt und die dafür erforderlichen Maßnahmen ergreift. 
Die Überprüfung des Konzepts erfolgt im Rahmen der Maßnahmen, Ziele und Prozesse (siehe 
Kriterium 3 ,Ziele‘ und Kriterium 6 ,Regeln und Prozesse‘). Der Vorstand nimmt den jährlichen 
Bericht des Nachhaltigkeitskomitees zum Managementprozess inklusive Maßnahmencontrolling 
final ab und beschließt die Strategie mit Leitsätzen sowie deren Änderungen. Weitergehende 
Konzepte liegen derzeit nicht vor und sind auch nicht vorgesehen. 

Betroffene Leistungsindikatoren nach GRI SRS zu den Kapiteln 3.1 und 3.2 

GRI SRS-301-1: Eingesetzte Materialien 

Kennzahlen s. Umweltkennziffern in Anlage 5. Für die Wertschöpfung der SaarLB fallen neben der notwendigen Energie (s. GRI 
SRS-302-1) und dem Papierverbrauch keine Materialien in wesentlichem Umfang an. 

GRI SRS-302-1: Energieverbrauch 

Kennzahlen s. Umweltkennziffern in Anlage 5. Aktuell liegen keine vollständigen Daten zur Unterscheidung erneuerbarer vs. 
nicht erneuerbarer Quellen vor.  

GRI SRS-302-4: Verringerung des Energieverbrauchs 

Die Bank berichtet konkret folgende Umweltkennziffern: Stromverbrauch, Heizenergieverbrauch, Frischwasserverbrauch, Kraft-
stoffverbrauch etc., aus denen die Entwicklung ersichtlich ist (s. Umweltkennziffern in Anlage 6). Eine weitere Kennzahl bzw. ein 
gesonderter Indikator wird dazu nicht erhoben, sondern laufend an einer weiteren Optimierung gearbeitet.  

GRI SRS-303-3: Wasserentnahme 

Kennzahlen s. Umweltkennziffern in Anlage 5. Weitergehende Daten liegen hierzu aktuell nicht vor. 

GRI SRS-306-3: Angefallener Abfall 

Kennzahlen s. Umweltkennziffern in Anlage 5. Weitergehende Daten liegen hierzu aktuell nicht vor. 

 

3.3 Klimarelevante Emissionen 

Die SaarLB ist sich ihrer Verantwortung für Umwelt und Klima bewusst und will daher ihre direk-
ten und indirekten Auswirkungen auf die Umwelt und das Klima minimieren und möglichst ver-
meiden. Die wichtigsten Emissionsquellen im Betrieb SaarLB sind Fernwärme und Kraftstoffver-
brauch (ca. im Verhältnis 2:1), außerhalb der Bank sind es die Arbeitswege der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.  
  
Als großer Finanzierer Erneuerbarer Energien minimiert die SaarLB auch ihre eigenen CO2-Emis-
sionen konsequent. Ziel ist es dabei, Emissionen im ersten Schritt zu vermeiden, sodann zu mini-
mieren und schlussendlich zu kompensieren. Seit dem Jahr 2015 ist die SaarLB in Saarbrücken 
(inkl. der LBS) klimaneutrales Unternehmen und bezieht für alle Gebäude am Standort Saarbrü-
cken ausschließlich Ökostrom aus Windkraft. Ziel ist die komplette Klimaneutralität im Bankbe-
trieb an allen Standorten bis 2025.  
 
Die SaarLB erstellt seit dem Jahr 2015 einen Emissionsbericht (CO2-Bilanz) durch den unabhän-
gigen Dienstleister First Climate nach Standards des Greenhouse Gas Protocol (Scope 1-3). Die 
Berechnung erfolgt für den Hauptstandort Saarbrücken inkl. LBS. Diesem Schritt vorangegangen 
war eine Vielzahl von Einzelinitiativen, die konsequent weiterentwickelt werden: 

 Seit 2012 klimaneutraler Postversand mit qualifiziertem Dienstleister. Seit 2015 systema-
tischer Ausbau des klimaneutralen Drucks. 

 Bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fördert die SaarLB die Nutzung des saarländi-
schen Verkehrsverbundes, z.B. durch Förderung des Job-Tickets. Im Zuge der Covid-19-
Pandemie wurde im Jahr 2020 die Möglichkeit zum Home Office erweitert. Mittlerweile 
sind fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten zur Teilnahme am 



mobilen Arbeiten ausgestattet, so dass die Anfahrtswege wesentlich reduziert werden 
konnten. Vor Dienstreisen hat eine Prüfung der tatsächlichen Reiseerfordernisse zu erfol-
gen. Öffentliche Verkehrsmittel haben Vorrang. 

 Flugreisen sind nur zulässig, wenn das Reiseziel unter Berücksichtigung alternativer Ver-
kehrsmittel in angemessener Reisezeit nicht kostengünstiger erreicht werden kann.  

 In den bankinternen Dienstwagenbeschaffungsrichtlinien wurde ab dem Jahr 2014 als zu-
sätzliches Beschaffungskriterium eine Mindestenergieeffizienzklasse von „A“ verbindlich 
festgelegt. Seit 2021 sind auch Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge bei der Beschaf-
fung vorgesehen. Der Fuhrpark der SaarLB umfasst konventionelle Fahrzeuge. Im Jahr 
2021 wurde ein Elektrofahrzeug und ein Wasserstofffahrzeug für den Fuhrpark bestellt. 
Für 2022 ist zusätzlich die Beschaffung eines E-Bikes für innerstädtische Kurzstrecken 
geplant. Damit soll der Benzin- und Dieselbedarf weiter gesenkt werden. 

Insgesamt konnten die CO2-Emissionen seit Beginn der Covid-19-Pandemie (Vergleichsjahr 
2019) um rd. 29% (rd. 488 t) gesenkt werden (2019: 1.656 t; 2021: 1.168 t). 
 

 

Betroffene Leistungsindikatoren nach GRI SRS zum Kapitel 3.3  

GRI SRS-305-1 (siehe GH-EN15): Direkte THG-Emissionen (Scope 1) 

S. Umweltkennziffern in Anlage 5. 

GRI SRS-305-2: Indirekte energiebezogene THG-Emissionen (Scope 2) 

S. Umweltkennziffern in Anlage 5. 

GRI SRS-305-3: Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) 

S. Umweltkennziffern in Anlage 5. 

GRI SRS-305-5: Senkung der THG-Emissionen 

Die Bank nimmt keine Messung vor, inwiefern die Reduzierung der Treibhausgas (THG)-Emissionen die direkte Folge entspre-
chender Initiativen zur Emissionssenkung ist. Die jeweiligen Einflüsse können nicht ohne erheblichen Aufwand voneinander 
getrennt in ihrer Auswirkung dargestellt werden. Eine solche Erfassung ist (mit Blick auf den Aufwand) auch künftig nicht vorge-
sehen. Gleichwohl verfolgt die Bank das Ziel, die THG-Emissionen (immer weiter) dauerhaft zu reduzieren. Insgesamt konnten 
die CO2-Emissionen seit Beginn der Covid-19-Pandemie (Vergleichsjahr 2019) um rd. 29% (rd. 488 t) gesenkt werden.

 

3.4 EU-Taxonomie 
 
Mit der „Taxonomieverordnung“ und den zugehörigen delegierten Rechtsakten hat die EU-Kom-
mission ein Klassifizierungssystem eingeführt, das definiert, unter welchen Voraussetzungen eine 
wirtschaftliche Tätigkeit in der Europäischen Union einheitlich als „ökologisch nachhaltig“ gilt. 



Diese Klassifikation soll die Voraussetzung für eine breite Integration von Nachhaltigkeit in die 
Finanz- und Realwirtschaft schaffen. Ziel der EU-Kommission ist es, Transparenz über den Grad 
der ökologischen Nachhaltigkeit von einzelnen Investitionen, von Unternehmensaktivitäten sowie 
von realwirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Unternehmen zu schaffen, um so Kapital-
ströme in ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten zu lenken. 
 
Im ersten Schritt muss gem. Art. 8 Abs. 1 der EU-Taxonomieverordnung die Taxonomiefähigkeit 
der Vermögenswerte bezüglich der Umweltziele 1 (Klimaschutz, Mitigation) und 2 (Anpassung an 
den Klimawandel, Adaption) der EU-Taxonomieverordnung erhoben werden. Damit eine Wirt-
schaftsaktivität als ökologisch nachhaltig eingestuft werden kann, muss diese positiv auf mindes-
tens eines dieser beiden Umweltziele einzahlen und darf keines der anderen Umweltziele we-
sentlich verletzen. Darüber hinaus sind gewisse soziale Mindeststandards einzuhalten. 
 
Mit ihren Maßnahmen in Handlungsfeld 2 ‚Produkte und Services‘ wird die Bank ihren Anteil an 
Krediten und Eigenanlagen wesentlich steigern, die einen Nachhaltigkeitsnutzen im Sinne der 
Strategie und der priorisierten SDGs leisten. Dies gilt ebenso für Kredite und Eigenanlagen im 
Sinne der EU-Taxonomieverordnung. Die SaarLB wird ihre Berichterstattung zu entsprechenden 
Kennzahlen aus der EU-Taxonomieverordnung in den kommenden Jahren ausbauen. Zu den 
Kennziffern im Berichtsjahr 2021 s. Anlage 8. 
 

4 Gesellschaft 

4.1 Schutz von Arbeitnehmerrechten 

Die SaarLB bekennt sich zu ihrer Verantwortung als bedeutender und attraktiver Arbeitgeber in 
der Region. Für den nachhaltigen Unternehmenserfolg spielen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter eine zentrale Rolle. Die SaarLB beschäftigt ausschließlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Deutschland und Frankreich und hält die dortigen hohen Vorgaben und Standards konsequent 
ein. Als Anstalt des öffentlichen Rechts unterliegt die SaarLB ferner den Regelungen des öffentli-
chen Dienstes im Saarland, z.B. dem Landesgleichstellungsgesetz Saarland und dem Saarländi-
schen Personalvertretungsgesetz. Die SaarLB achtet die grundlegenden Menschenrechte der In-
ternationalen Arbeitsorganisation ILO und die Prinzipien des UN Global Compact und wendet 
diese konsequent an. Entsprechende Regelungen hierzu finden sich u. a. im Verhaltenskodex 
der Bank oder ihren Lieferantenvereinbarungen, deren Einhaltung über das Anweisungswesen 
der Bank sichergestellt wird.  
 
Ferner unterliegt die SaarLB dem Tarifvertrag für öffentliche Banken, in dem Gehälter, Arbeitszei-
ten und weitere Arbeitsbedingungen geregelt sind. Neben nicht mitbestimmungspflichtigen Leitli-
nien zum Arbeitsverhältnis sind mit dem Personalrat weitere Beschäftigungsbedingungen in Form 
von Dienstvereinbarungen fixiert. Hierunter fällt z.B. die Arbeits- und Sozialordnung, die darüber-
hinausgehende Arbeitsbedingungen regelt, wie Urlaub, Krankheit oder allgemeine Bestimmungen 
sowie betriebliche Sozialleistungen.  
 
Zudem wurde die SaarLB im Jahr 2014 als „Familienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert und 
2021 für weitere 3 Jahre rezertifiziert.    
 
Die gesetzlichen Beteiligungsrechte werden durch den Personalrat und die Frauenbeauftragte 
wahrgenommen. Die Einheit Personal ist als Stabsbereich direkt dem Vorstandsvorsitzenden un-
terstellt, was eine umfassende Einbindung des Vorstands in alle personellen Angelegenheiten, 
die von Personal umgesetzt werden, sicherstellt.    



 
2018 hat die SaarLB eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um die Zufriedenheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter abzufragen. Die Ergebnisse dieser Befragung wurden in den Fachberei-
chen besprochen und diskutiert. Das daraus abgeleitete Maßnahmenpaket wurde 2019 umge-
setzt und ist nachhaltig in die Personalentwicklung der SaarLB eingeflossen: Aus den Ergebnis-
sen der Befragung wurde das Change- und Kulturprojekt „Courage“ abgeleitet. Die Bank beschäf-
tigt sich hier insbesondere mit den Themen Führung, Personalentwicklung und Mitarbeitermotiva-
tion. Die Themen aus dem Projekt werden im Rahmen einer Initiative dauerhaft weiterbearbeitet 
und zum Teil auch in der Zukunftsinitiative „2023PLUS“ weiter fortgeführt. Ziele sind die Definition 
von Rollenbildern auf Seiten der Führungskräfte und Mitarbeiter, die nachhaltige Implementierung 
einer offenen Fehlerkultur sowie die Stärkung transparenter und zielgerichteter Kommunikation. 
 
Im Rahmen des Innovationsmanagements kann jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter Ideen einrei-
chen und sich aktiv beteiligen. Im Rahmen des betrieblichen Vorschlagswesens wird eine breite 
Beteiligung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus zu sämtlichen Themen sichergestellt 
und gefördert, auch in Bezug auf das Nachhaltigkeitsmanagement. Das betriebliche Vorschlags-
wesen wird zentral koordiniert und der Umsetzungsstand quartalsmäßig an den Vorstand berich-
tet.       
 
Da die Bank (auch vor dem Hintergrund ihres deutsch-französischen Geschäftsmodells) bereits 
jetzt alle arbeitnehmerrechtlichen Anforderungen einhält, betreffen die Maßnahmen zur Verbes-
serung der Rahmenbedingungen Faktoren wie die Möglichkeit von Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, sich aktiv einzubringen, die Vereinbarkeit von Familien und Beruf und ähnliche. Im Zuge der 
Covid-19-Pandemie wurde im Jahr 2020 beispielsweise die Möglichkeit zum Home Office ge-
schaffen und die Arbeitszeitregelung wurde übergangsweise flexibilisiert. Mittlerweile sind fast 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endgeräten zur Teilnahme am mobilen Arbeiten 
ausgestattet. Grundsätzlich wurden zu den Rahmenbedingungen keine expliziten Ziele verein-
bart, auch weil deren Erreichung kaum sinnvoll zu messen wäre. Zusätzliche Zielsetzungen erge-
ben sich aus aktiven Maßnahmen der Bank wie beispielsweise Mitarbeiterumfragen, woraus 
Handlungsimpulse abgeleitet werden können. 
 
Die Unternehmensführung ist insofern in das Konzept eingebunden, als dass sie die Ordnungs-
mäßigkeit des Geschäftsbetriebs sicherstellt und die dafür erforderlichen Maßnahmen ergreift. 
Die Überprüfung des Konzepts erfolgt im Rahmen der Maßnahmen, Ziele und Prozesse (s. Kapi-
tel 1.3 ,Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie‘ und Kapitel 2.2 ,Der Managementprozess‘). Der Vor-
stand nimmt den jährlichen Bericht des Nachhaltigkeitskomitees zum Managementprozess inklu-
sive Maßnahmencontrolling final ab und beschließt die Strategie mit Leitsätzen sowie deren Än-
derungen. Weitergehende Konzepte liegen derzeit nicht vor und sind auch nicht vorgesehen.  
 
Aufgrund ihres Geschäftsmodells als deutsch-französische Regionalbank agiert die SaarLB in 
Ländern mit sehr hohen arbeitsrechtlichen Anforderungen. Durch die Wesentlichkeitsanalyse (s. 
Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie‘) stellt die SaarLB darüber 
hinaus sicher, dass alle wesentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für Arbeitnehmerrechte, 
die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhal-
tigkeitsmanagementsystem der Bank behandelt werden. In die Erstellung der Wesentlichkeits-
analyse wurde auch das Risikocontrolling der Bank mit einbezogen und eine Risikosicht in die 
Wesentlichkeitsanalyse integriert. Es wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefahren für 
Arbeitnehmerrechte identifiziert. Auf eine getrennte, explizite Risikoanalyse wurde daher bislang 
verzichtet. 
 



4.2 Gewährleistung von Chancengerechtigkeit 

Die SaarLB bietet allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gleiche Chancen, unabhängig von Ge-
schlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, 
sexueller Orientierung und Identität. Um eine angemessene Bezahlung aller Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sicherzustellen, findet bei der SaarLB der Tarif privater Banken Anwendung. Dem-
nach werden gleiche Tätigkeiten von Frauen und Männern gleich vergütet.    
 
Die Vorgaben aus dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) sind für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter verpflichtend und werden konsequent umgesetzt. Dadurch sollen Benachteili-
gungen aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindert oder beseitigt 
werden. Gemäß Landesgleichstellungsgesetz ist eine Frauenbeauftragte in der SaarLB bestellt 
und in entsprechendem Umfang freigestellt.    
 
Die Verpflichtung zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung erfüllt die SaarLB vollum-
fänglich. Eine Schwerbehindertenvertreterin nimmt zu Gunsten schwerbehinderter Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter eine Überwachungs-, Unterstützungs- und Beratungsfunktion wahr.    
 
Die SaarLB ermöglicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf durch eine Vielzahl von Teilzeitmodellen, der flexiblen Beschäftigung während der Eltern-
zeit sowie der befristeten Reduzierung der Arbeitszeit nach der Elternzeit. Von 506 Beschäftigten 
arbeiten 223 in Teilzeit (Stand: 31.12.2021), inkl. geringfügig Beschäftigte, Werkstudenten und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Bonusurlaub. Im Zuge der Covid-19-Pandemie wurde im 
Jahr 2020 die Möglichkeit zum Home Office erweitert und die Arbeitszeitregelung übergangs-
weise flexibilisiert. Mittlerweile sind fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mobilen Endge-
räten zur Teilnahme am mobilen Arbeiten ausgestattet. Darüber hinaus ist die SaarLB als „Fami-
lienfreundliches Unternehmen“ zertifiziert und bietet ein Eltern-Kind-Zimmer zur Nutzung an.    
 
Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen, die aktuell oder in naher Zukunft vor der 
Aufgabe stehen, ihre Berufstätigkeit mit der Pflege Angehöriger zu vereinbaren, hat die SaarLB 
ebenfalls eine Mitarbeiterin zur Pflegelotsin ausgebildet. 
 
Seit April 2018 ist die SaarLB Mitglied im Lokalen Bündnis für Familie im Regionalbereich Saar-
brücken. Dieses wurde im Jahr 2005 gegründet und ist ein Netzwerk von Akteuren aus Wirt-
schaft, Politik und Zivilgesellschaft.    
 
Die Einhaltung der gesetzlichen Arbeitsschutzbestimmungen sowie der Unfallverhütungsvor-
schriften wird von der Fachkraft für Arbeitssicherheit unter Hinzuziehung des Betriebsarztes und 
weiterer Fachkräfte fortlaufend überprüft.    
 
Die Umsetzung des novellierten Saarländischen Landesgleichstellungsgesetzes in den Frauen-
förderplan der SaarLB hat der Arbeitskreis Chancengleichheit für die Bank erarbeitet. Die berufli-
che Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Aufgabe aller, wobei Führungskräfte und 
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter mit Personalverantwortung diesem Thema eine besondere Aufmerk-
samkeit widmen.    
 
Die Aufgabe gemäß § 25d Abs. 11 Satz 2 Nr. 2 KWG, eine Zielsetzung zur Förderung der Vertre-
tung des unterrepräsentierten Geschlechts im Verwaltungsrat der SaarLB sowie eine Strategie zu 
deren Erreichung zu erarbeiten, wird bei der SaarLB durch den Präsidialausschuss erfüllt. Davon 
unabhängig liegt die Zielquote für Männer und Frauen seit der Überarbeitung des Saarländischen 



Landesgleichstellungsgesetzes vom 17.06.2015 in allen Gremien von Landesbeteiligungen mit 
Mehrheitsbeteiligung sowie allen Anstalten des öffentlichen Rechts bei 50 %. Anteilseigner der 
betroffenen Unternehmen haben auf die Erfüllung der Quote hinzuwirken, sofern für die Gremien-
besetzung keine besonderen gesetzlichen Vorgaben mit Entsenderechten bestehen. Für die Gre-
mienbesetzung sind zudem in Abstimmung mit der Frauenbeauftragten im Frauenförderplan 
quantitative Vorgaben festzulegen, um den Anteil des jeweils unterrepräsentierten Geschlechts 
zu erhöhen. Der Präsidialausschuss behandelt diese Thematik einmal jährlich und wirkt auf eine 
stärkere Berücksichtigung von Frauen hin, bis die Zielgröße von 50 % erfüllt ist.    
 
Stand zum 31.12.2021: Hauptversammlung mit einem Frauenanteil von 44,44 %, Verwaltungsrat 
mit einem Frauenanteil von 1/4. 

4.3 Förderung der Mitarbeiterqualifizierung 

Der Unternehmenserfolg der SaarLB basiert auf engagierten, gut qualifizierten und erfahrenen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ziel ist es, deren Beschäftigungsfähigkeit in Zeiten des digita-
len Wandels und zunehmender Regulatorik innerhalb der Bankenbranche zu fördern bzw. zu er-
halten. Dazu wird ein passgenaues Ausbildungs- und Weiterbildungsangebot in Form von be-
triebsinternen und externen Seminaren angeboten, welches auch sicherstellt, dass die Beschäf-
tigten auf gesetzliche oder anforderungsrechtliche Änderungen zeitnah vorbereitet werden.    
 
Darüber hinaus wird die Bank in den nächsten Jahren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch 
auf die Herausforderungen aus der Digitalisierung vorbereiten. Dazu wird ein Angebot an Schu-
lungen und Workshops zum Thema Digitalkompetenzen und agiles Arbeiten in das Weiterbil-
dungsangebot aufgenommen.    
 
Neben den fachlichen Komponenten fördert die Bank auch die persönlichen Fähigkeiten der Be-
legschaft durch verschiedene Förderprogramme, wie z.B. das Talentmanagement. Die Bank ver-
folgt mit diesem Programm das Ziel, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit besonderen Potenzia-
len, also angehende Fach- und Führungskräfte, zu erkennen und zu fördern.    
 
Die Risiken aus mangelnder Qualifizierung der Mitarbeiter sind vielfältig. Sie reichen von unzu-
reichender Betreuung der Kunden über Überforderung am Arbeitsplatz bis hin zur Nicht-Einhal-
tung regulatorischer Anforderungen.  
 
Die Bank hat sich auf die Ausbildung von Bachelor- und Masterabsolventen fokussiert und die 
klassische Ausbildung von Bankkaufleuten auslaufen lassen. Vor diesem Hintergrund wurde 
2018 ein Traineekonzept ausgearbeitet, das 2019 erstmals erfolgreich angewandt wurde und in 
den kommenden Jahren weiter ausgebaut wird. Auch setzt die Bank verstärkt auf Werkstuden-
ten, um jungen Menschen bereits während des Studiums einen Einblick in das Unternehmen zu 
bieten und dabei gleichzeitig potenziell künftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszuwählen.    
 
Den Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fördert die SaarLB durch das Be-
triebliche Eingliederungsmanagement (BEM) sowie das Betriebliche Gesundheitsmanagement 
(BGM). Die Bank bietet seit Jahren gesundheitsfördernde Maßnahmen an. Dazu gehören eine 
eigens gegründete Betriebssportmannschaft, eine betriebsärztliche Betreuung, Angebote zur 
Stressbewältigung und Entspannung sowie ein regelmäßig stattfindender Gesundheitstag oder 
Einzelaktionen wie das Angebot einer kostenlosen Grippeschutzimpfung oder Covid-19-Impfung. 
In regelmäßigen Abständen trifft sich der BGM-Kreis, der die bestehenden Maßnahmen über-
prüft, neue Impulse entwickelt und passende Instrumente umsetzt. 



Zu den bisher erreichten Zielen hat u.a. das Talentprogramm beigetragen. Aktuell läuft das Pro-
gramm der fünften Talentklasse, die aus 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besteht. Von den ak-
tuellen und bisherigen Talentklasse-Teilnehmern konnte bereits rd. die Hälfte in Funktionsstellen 
innerhalb der SaarLB wechseln. In 2022 wird eine neue Talentklasse an den Start gehen. 

Betroffene Leistungsindikatoren nach GRI SRS zu den Kapiteln 4.1 – 4.3  

GRI SRS-403-9:  Arbeitsbedingte Verletzungen und GRI SRS-403-10:  Arbeitsbedingte Erkrankungen 

Arbeitsbedingte Todesfälle waren im Jahr 2021 nicht zu verzeichnen. Keine Daten werden erhoben für die Art der Verletzungen 
bei Arbeitsunfällen sowie Ausfallzeiten in Tagen (stattdessen Angabe in %). S. auch Soziale Kennzahlen in Anlage 3.  

GRI SRS-403-4: Mitarbeiterbeteiligung zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 

Ein Managementsystem für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz wurde aus Ressourcengründen noch zurückgestellt. Rele-
vante Informationen auf gesetzlicher Ebene werden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über die "Aushangpflichtigen Ge-
setze" zugänglich gemacht. Wo genau diese Aushänge eingesehen werden können, ist in der Arbeitsanweisung "Verhaltens-
maßnahmen in kritischen Situationen", die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zugänglich ist, beschrieben.    

Die Bank verfügt über einen Arbeitsschutzausschuss, einen Arbeitskreis zum betrieblichen Eingliederungsmanagement sowie 
einen Arbeitskreis zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.    

Arbeitsschutzausschuss 

Zusammensetzung:  
 Beauftragter Vertreter des Unternehmens  
 2 Mitglieder Personalrat 
 Frauenbeauftragte 
 Betriebsarzt 
 Fachkraft für Arbeitssicherheit 
 Schwerbehindertenvertretung 
 Mitarbeiter der Einheit Personal      

Zuständigkeit: Das Ziel der Arbeit des Arbeitsschutzausschusses ist ein ungestörter Betriebsablauf durch die Festlegung und 
Umsetzung von Arbeitsschutzmaßnahmen sowie die Erreichung von Arbeitsschutzzielen. 

Häufigkeit der Treffen: Mindestens einmal vierteljährlich           

Betriebliches Eingliederungsmanagement 

Zusammensetzung:  
 Personalrat 
 Einheit Personal    

Zuständigkeit: Das Ziel des Betrieblichen Eingliederungsmanagement ist es, den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit zu errei-
chen und durch frühe Intervention die individuelle Chance auf den Erhalt des Arbeitsplatzes zu ermöglichen.      

Häufigkeit der Treffen: Nach Bedarf und auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben.    

Arbeitskreis betriebliches Gesundheitsmanagement 

Zusammensetzung:  
 Personalrat 
 Frauenbeauftragte 
 Einheit Personal 
 Mitarbeiter Fachkraft für Arbeitssicherheit    

Zuständigkeit: Das Ziel des Arbeitskreises betriebliches Gesundheitsmanagement ist es, die Arbeit als solches gesünder zu 
gestalten und die Kompetenzen der Beschäftigten zu erhalten.      

Häufigkeit der Treffen: Einmal vierteljährlich. 

GRI SRS-404-1 (siehe G4-LA9): Stundenzahl der Aus- und Weiterbildungen 

Die SaarLB erhebt nicht die jährliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Mitarbeiterin/Mitarbeiter, sondern erfasst die 
durchschnittlichen Ausgaben p.a. S. auch Soziale Kennzahlen in Anlage 3. 

GRI SRS-405-1: Diversität 

Kontrollorgan ist der Verwaltungsrat:  
 mit einem Frauenanteil von 1/4 
 unter 30 Jahre: 0 Mitglieder 
 30-50 Jahre: 3 Mitglieder, d.h. 25 % 
 über 50 Jahre: 9 Mitglieder, d.h. 75 % 

Weitere Diversitätsindikatoren werden aktuell nicht erhoben. 



Vorstand: 
Der Vorstand der Bank besteht aus vier männlichen Mitgliedern, wovon zwei der Altersgruppe 50-59, zwei der Altersgruppe 60 
Jahre und älter angehören. Weitere Diversitätsindikatoren werden aktuell nicht erhoben. Eine Erhebung ist für die kommenden 
Jahre vorgesehen. 

Mitarbeiter: 
S. Soziale Kennzahlen in Anlage 3. Die dort nicht enthaltenen Angaben (u. a. Altersgruppen, Zugehörigkeit zu Minderheiten) 
werden aktuell nicht systematisiert erhoben. Eine Erhebung ist für die kommenden Jahre vorgesehen. 

GRI SRS-406-1 Diskriminierungsvorfälle 

Im Berichtsjahr wurden keinerlei Diskriminierungsfälle bekannt. 

4.4 Einhaltung von Menschenrechten 
 
Die SaarLB achtet konsequent Recht und Gesetz. Mit ihrem Handeln erfüllt sie nicht nur alle 
rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Als verantwortungsvolles Unternehmen ist 
es ihr Anspruch, den ethischen und gesellschaftlichen Ansprüchen ihrer Kunden, Geschäfts-
partner, Eigentümer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu genügen. Dabei orientiert sie sich an ih-
rem Verhaltenskodex als ethische Grundlage ihres täglichen Handelns. Im Tagesgeschäft hat sie 
entsprechende Maßnahmen und Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung implementiert. Die 
SaarLB achtet die grundlegenden Menschenrechte der Internationalen Arbeitsorganisation ILO 
und die Prinzipien des UN Global Compact und wendet diese konsequent an. Darüber hinaus be-
kennt sich die SaarLB zur Mitbestimmung, achtet die Rechte ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter und pflegt eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihrem Personalrat und ihrer Frauenbeauf-
tragten.    
 
Die Einbindung der Unternehmensführung sowie die Überprüfung des Konzepts erfolgen im Rah-
men der Maßnahmen, Ziele und Prozesse (s. Kapitel 1.3 ‚Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie‘ und 
Kapitel 2.2 ‚Der Managementprozess‘). Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagementprozesses 
erfolgt zudem eine jährliche Berichterstattung an den Vorstand. Weitergehende Konzepte liegen 
derzeit nicht vor und sind auch nicht vorgesehen. 
 
Der in § 25a KWG verankerten, übergreifenden Anforderung an eine ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation, die die Einhaltung der vom Institut zu beachtenden gesetzlichen Bestimmun-
gen und der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gewährleistet, wird die Bank mit einem 
Bündel an Maßnahmen und Tätigkeiten gerecht: Beispielhaft zu nennen sind die Erstellung und 
(mindestens) jährliche Aktualisierung der Geschäfts- und Risikostrategie, das umfangreiche An-
weisungswesen und die Compliance-Funktion nach Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) sowie 
Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).  
 
Über die Einhaltung sämtlicher Regelungen und Standards hinaus ergeben sich aus der Anwen-
dung der Konzepte derzeit keine feststellbaren Auswirkungen. Aufgrund ihres Geschäftsmodells 
als deutsch-französische Regionalbank agiert die SaarLB in Ländern mit sehr hohen menschen-
rechtlichen Anforderungen. Durch die Wesentlichkeitsanalyse (s. Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Hand-
lungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie‘) stellt die SaarLB darüber hinaus sicher, dass alle we-
sentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für Menschenrechte, die mit ihrer Geschäftstätigkeit 
verbunden sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem der 
Bank behandelt werden. In die Erstellung der Wesentlichkeitsanalyse wurde auch das Risikocon-
trolling der Bank mit einbezogen und eine Risikosicht in die Wesentlichkeitsanalyse integriert. Es 
wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefahren für Menschenrechte identifiziert. Auf eine 
getrennte, explizite Risikoanalyse wurde daher bislang verzichtet. 
  
 



In ihrem Verhaltenskodex hält die SaarLB fest, dass sie die Berücksichtigung von Arbeitnehmer-
rechten als ebenso selbstverständlich beurteilt wie die Verurteilung jeder Form von Benachteili-
gung oder Belästigung von Personen aufgrund von Alter, Geschlecht, Religion, Weltanschauung, 
Rasse, ethnischer oder sozialer Herkunft, Behinderung oder sexueller Identität und Orientierung.    
 
Die SaarLB erwartet, dass auch ihre Lieferanten und externen Dienstleister in diesem Sinne für 
faire Arbeitsbedingungen sorgen und ihren Beschäftigten Vereinigungsfreiheit und das Recht auf 
Kollektivverhandlungen zugestehen. Kinderarbeit und Zwangsarbeit lehnt sie ab. Mit Geschäfts-
partnern und Organisationen, die verfassungsfeindliche oder sektenähnliche Ziele verfolgen, ar-
beitet die Bank nicht zusammen.    
 
Bei Beschaffungen und Outsourcing bevorzugt die SaarLB regionale Anbieter. Die überwiegende 
Mehrheit der Dienstleister hat ihren Sitz in Deutschland, ein kleiner Teil in der EU und ein einstel-
liger Prozentsatz außerhalb der EU. Zur Sicherstellung ihrer Verantwortung in der Wertschöp-
fungskette achtet die SaarLB bei Vergaben auf Sozial-, Ethik- und Umweltstandards. Seit Juli 
2015 schließt die SaarLB mit allen wesentlichen Lieferanten und Dienstleistern Nachhaltigkeits-
vereinbarungen ab, mit denen sich diese zur Einhaltung von ökologischen und sozialen Stan-
dards verpflichten. Lieferanten werden zudem nach sozialen und ökologischen Kriterien ausge-
wählt. Die SaarLB unterstützt auch fairen Handel und regt ihre Kunden sowie Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu nachhaltigem Konsum an.     
 
Der vertrauliche Umgang mit Kundendaten als Ausprägung der informationellen Selbstbestim-
mung genießt in der SaarLB höchste Priorität. Die Sicherheit der personenbezogenen Daten wird 
durch die Einhaltung der gültigen Regelwerke gewährleistet. Die Datenschutzbeauftragte der 
SaarLB berichtet an den Gesamtvorstand, das regelmäßige Reporting erfolgt direkt an den ver-
antwortlichen Ressortvorstand. Für die Tochterunternehmen der LBS ist die Datenschutzbeauf-
tragte ebenfalls bestellt. Über die wesentlichen Vorgänge wird im Rahmen des Datenschutz-Jah-
resberichts informiert. Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen wird durch un-
terjährige Prüfungen der Datenschutzbeauftragten überwacht. 

Betroffene Leistungsindikatoren nach GRI SRS zum Kapitel 4.4  

GRI SRS-412-3: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Investitionsvereinbarungen 

S. Erläuterungen zu Kapitel 4.4 ,Einhaltung von Menschenrechten‘. Aufgrund ihres Geschäftsmodells als deutsch-französische 
Regionalbank agiert die SaarLB in Ländern mit sehr hohen menschenrechtlichen Anforderungen. Durch die Wesentlichkeits-
analyse (s. Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie‘) stellt die SaarLB darüber hinaus sicher, dass 
alle wesentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für Menschenrechte, die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, in der 
Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem der Bank behandelt werden. In die Erstellung der We-
sentlichkeitsanalyse wurde auch das Risikocontrolling der Bank mit einbezogen und eine Risikosicht in die Wesentlichkeitsana-
lyse integriert. Es wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefahren für Menschenrechte identifiziert. Auf eine getrennte, 
explizite Prüfung wurde daher bislang verzichtet. 

GRI SRS-412-1: Auf Menschenrechtsaspekte geprüfte Betriebsstätten 

S. Erläuterungen zu Kapitel 4.4 ,Einhaltung von Menschenrechten‘. Mit Blick auf das deutsch-französische Geschäftsmodell 
unterhält die SaarLB ausschließlich Standorte in Deutschland und Frankreich. In diesen Ländern bestehen sehr hohe men-
schenrechtliche Anforderungen. Durch die Wesentlichkeitsanalyse (s. Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltig-
keitsstrategie‘) stellt die SaarLB darüber hinaus sicher, dass alle wesentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für Menschen-
rechte, die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhaltigkeitsmanagement-
system der Bank behandelt werden. In die Erstellung der Wesentlichkeitsanalyse wurde auch das Risikocontrolling der Bank mit 
einbezogen und eine Risikosicht in die Wesentlichkeitsanalyse integriert. Es wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefah-
ren für Menschenrechte identifiziert. Auf eine getrennte, explizite Prüfung wurde daher bislang verzichtet. 

  



GRI SRS-414-1: Auf soziale Aspekte geprüfte, neue Lieferanten 

Im Standardprozess der Dienstleistersteuerung der Bank ist für den Vertragsabschluss mit allen wesentlichen neuen Lieferan-
ten und Dienstleistern implementiert, dass die Nachhaltigkeitsvereinbarung der Bank anerkannt wird, mit der sich diese zur Ein-
haltung von ökologischen und sozialen Standards verpflichten, oder eine vergleichbare Erklärung vorgelegt wird. 

GRI SRS-414-2: Soziale Auswirkungen in der Lieferkette 

Bei Beschaffungen und Outsourcing bevorzugt die SaarLB regionale Anbieter. Die überwiegende Mehrheit der Dienstleister hat 
ihren Sitz in Deutschland, ein kleiner Teil in der EU und ein einstelliger Prozentsatz außerhalb der EU.  

Im Standardprozess der Dienstleistersteuerung der Bank ist für den Vertragsabschluss mit allen wesentlichen neuen Lieferan-
ten und Dienstleistern implementiert, dass die Nachhaltigkeitsvereinbarung der Bank anerkannt wird, mit der sich diese zur Ein-
haltung von ökologischen und sozialen Standards verpflichten, oder eine vergleichbare Erklärung vorgelegt wird.  

Aufgrund ihres Geschäftsmodells als deutsch-französische Regionalbank agiert die SaarLB in Ländern mit sehr hohen sozial-
rechtlichen Anforderungen. Durch die Wesentlichkeitsanalyse (s. Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeits-
strategie‘) stellt die SaarLB darüber hinaus sicher, dass alle wesentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für soziale Aspekte, 
die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhaltigkeitsmanagementsystem der 
Bank behandelt werden. In die Erstellung der Wesentlichkeitsanalyse wurde auch das Risikocontrolling der Bank mit einbezo-
gen und eine Risikosicht in die Wesentlichkeitsanalyse integriert. Es wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefahren für 
soziale Aspekte identifiziert. Bisher gab es überdies keinerlei Hinweise auf negative soziale Auswirkungen. 

Im Sinne der Wesentlichkeit wird daher auf eine quantitative Erhebung dieses Leistungsindikators verzichtet. Sie ist auch für die 
Zukunft nicht vorgesehen. 

4.5 Unterstützung des Gemeinwesens 

Als öffentlich-rechtliches Institut fühlt sich die SaarLB der Gesellschaft und der Region in beson-
derem Maße verbunden und verpflichtet. Die SaarLB ist regional verwurzelt und gestaltet das 
wirtschaftliche Leben aktiv mit, leistet einen wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und zur För-
derung der Wissenschaften in der Großregion. Die SaarLB trägt in vielfältiger Weise dazu bei, die 
Lebensqualität in der Region zu steigern und fördert gesellschaftliche Anliegen. Ihr Engagement 
ist langfristig und nachhaltig. 
 
Zielsetzung ist die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft ergänzt um die Hilfe für soziale 
Einrichtungen. Im Gegensatz dazu hat die LBS den Förderschwerpunkt in der Förderung des 
Spitzensports und der Sportförderung für Kinder und Jugendliche. Die Zielsetzung wird jeweils 
von der Geschäftsleitung festgelegt, die auch im Rahmen des jährlichen Planungsprozesses über 
die betreffenden Budgets beschließt. Konkretisiert werden die Ziele durch die Fördergrundsätze, 
nach denen die SaarLB bzw. die LBS Projekte, Institutionen und Einrichtungen unterstützt. För-
derungswürdig im Sinne der Grundsätze sind Projekte und Vorhaben mit einer erkennbaren Al-
leinstellung und Zukunftsorientierung, die professionell konzipiert und durchgeführt sowie wirt-
schaftlich durchdacht sind. Gute Chancen auf Förderung bestehen, wenn diese Kriterien erfüllt 
sind. Besonders förderungswürdig sind Investitionen, Netzwerke, Kooperationen sowie deutsch-
französische Projekte.    
 
Was die SaarLB nicht fördert:  

 An Parteien oder Wahlvereinigungen werden weder Geld- noch Sachspenden geleistet. 
 Die SaarLB finanziert keine kommerziellen Veranstaltungen sowie Feiern, Buffets oder 

Getränke anlässlich eines Jubiläums etc. Die Übernahme von Reisekosten, Bewirtungen 
(Ausnahme: in der Gästebewirtung der Bank), Jubiläen und in dem Zusammenhang er-
stellte Broschüren und Festschriften sind ausgeschlossen (an Schulen auch keine Abitur-
zeitungen etc.). 

 Spenden werden nicht an Einzelpersonen, sondern an Vereine und Organisationen gege-
ben. 

 Förderungen wie z.B. Promotions- und Diplomarbeiten, Stipendien, Fortbildungsmaßnah-
men werden durch die Einheit Personal der SaarLB bewertet und ggf. unterstützt. 



 Von einer Fördermaßnahme auszuschließen sind im übrigen Projekte, die gegen die gu-
ten Sitten verstoßen, die einen politischen Hintergrund aufweisen oder direkt von einer 
der politischen Parteien eingereicht werden. 

 Grundsätzlich nicht im Förderumfang der SaarLB enthalten sind Sportvereine, Sportver-
anstaltungen, Sportmannschaften und Einzelsportler. Ausnahmen hiervon sind in einem 
begrenzten Umfang möglich. Ausnahmen bilden ferner Spenden für den Behinderten-
sport sowie für Sportgeräte, die wir als soziale Maßnahme betrachten. 

 Ferner schließen wir Projekte von Hobbykünstlern, Hobbyautoren etc. sowie Kunsthand-
werk aus. 

Die LBS verfügt über eigene Fördergrundsätze, die spiegelbildlich mit anderen Schwerpunkten 
gelten.  
 
Im Rahmen des Kunst- und Kulturengagements unterstützt die SaarLB seit ihrer Gründung 
Kunst und Kultur in der Region. Ihr Engagement ist dauerhaft und auf Nachhaltigkeit ausgerich-
tet. Begründet wurde diese Tradition durch den Gründungsvorstand der SaarLB Hubert Dohmen, 
der seinerzeit selbst Schatzmeister der „Vereinigung der Freunde zur Förderung der Staatlichen 
Hochschule für Musik“ war. Ein Engagement, das die Bank auch heute noch fortführt. Beispiel-
hafte Ergebnisse der Förderaktivitäten:  

 Ein Höhepunkt unseres Engagements ist der Walter Gieseking-Wettbewerb für Studie-
rende der Hochschule für Musik Saar. 

 Beachtenswert ist auch die Sammlung an Dauerleihgaben an das Saarlandmuseum, die 
über 40 Exponate umfasst.  

 Im Jahr 2020 hat die SaarLB aus eigenen Kunstbeständen rund 100 Exponate der saar-
ländischen Künstlerin Mia Münster an das Museum Mia Münster Haus in St. Wendel mit-
tels Schenkung übergeben. 

 
Auch die Wissenschaftsförderung hat bei der SaarLB Tradition. Unser Engagement ist nach-
haltig und langfristig angelegt, denn die SaarLB engagiert sich als verlässlicher Partner für den 
Fortschritt in der Region. Seit Jahrzehnten unterstützt die Bank daher die Universität des Saar-
landes und die Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes (HTW) mit dem Deutsch-
Französischen Hochschulinstitut (DFHI): Gefördert werden unterschiedlichste Bereiche, einzelne 
Lehrstühle, Projekte sowie die Fördervereine. Beispielhafte Ergebnisse der Förderaktivitäten:  

 Die SaarLB engagiert sich als Förderer und Mitglied der Vereinigung der Freunde und 
Förderer der Universität des Saarlandes, des Fördervereins des DFHI sowie des Förder-
vereins der Ecole de Management Strasbourg (E.M. Strasbourg Partenaires). 

 Als Mitglied des Freundeskreises unterstützt die SaarLB die Deutsch-Französische Hoch-
schule (DFH) mit Sitz in Saarbrücken. 

 Das größte Einzelengagement der SaarLB-Wissenschaftsförderung ist der SaarLB-Wis-
senschaftspreis: Über zehn Jahre hat die SaarLB ihren Wissenschaftspreis ausgelobt und 
herausragende, anwendungsnahe Forschungsprojekte im Saarland ausgezeichnet. 2011 
öffnete sich der Preis für die Großregion und stellte sich unter das Dach des Interregiona-
len Wissenschaftspreises der Großregion. 

 
Darüber hinaus unterstützt die Bank auch gesellschaftliche und soziale Projekte. Der Einsatz 
für Schwächere und Benachteiligte wird als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe angesehen. 
Die SaarLB unterstützt Projekte für Kranke und sozial Schwächere, Kinder und Schüler, sowie 
Initiativen zur Ausbildung, Integration und Kooperation. Beispielhafte Ergebnisse der Förderaktivi-
täten:   



 Seit Jahren fließt die Weihnachtsspende – anstelle von Geschenken für Kunden und Ge-
schäftspartner – ausschließlich in soziale Projekte. 

 Auch Mitarbeiteraktionen mit dem Ziel gemeinnützigen Organisationen zu helfen, sind in 
den letzten Jahren erfolgreich umgesetzt worden.  

 
Aufgrund ihres Geschäftsmodells als deutsch-französische Regionalbank agiert die SaarLB in 
Ländern mit sehr hohen Anforderungen an Sozialbelange. Durch die Wesentlichkeitsanalyse (s. 
Kapitel 1.2 ‚Wesentliche Handlungsfelder der Nachhaltigkeitsstrategie‘) stellt die SaarLB darüber 
hinaus sicher, dass alle wesentlichen Wirkungen, Chancen und Risiken für das Gemeinwesen, 
die mit ihrer Geschäftstätigkeit verbunden sind, in der Nachhaltigkeitsstrategie und dem Nachhal-
tigkeitsmanagementsystem der Bank behandelt werden. In die Erstellung der Wesentlichkeits-
analyse wurde auch das Risikocontrolling der Bank mit einbezogen und eine Risikosicht in die 
Wesentlichkeitsanalyse integriert. Es wurden auf dieser Basis keine wesentlichen Gefahren für 
das Gemeinwesen identifiziert. Auf eine getrennte, explizite Risikoanalyse wurde daher bislang 
verzichtet. 
 
Die Unternehmensführung ist insofern in das Konzept eingebunden, als dass sie die Ordnungs-
mäßigkeit des Geschäftsbetriebs sicherstellt und die dafür erforderlichen Maßnahmen ergreift. 
Die Überprüfung des Konzepts erfolgt im Rahmen der Maßnahmen, Ziele und Prozesse (s. Kapi-
tel 1.3 ,Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie‘ und Kapitel 2.2 ,Der Managementprozess‘). Der Vor-
stand nimmt den jährlichen Bericht des Nachhaltigkeitskomitees zum Managementprozess inklu-
sive Maßnahmencontrolling final ab und beschließt die Strategie mit Leitsätzen sowie deren Än-
derungen. Weitergehende Konzepte liegen derzeit nicht vor und sind auch nicht vorgesehen. 

Betroffener Leistungsindikator nach GRI SRS zum Kapitel 4.5  

GRI SRS-201-1: Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert 

Für das Geschäftsjahr 2021 sind folgende Zahlen zu nennen (vorbehaltlich der Prüfung durch den Abschlussprüfer) – jeweils in 
Mio. EUR:  
Zinsüberschuss: 136,6 
Provisionsüberschuss: 7,3 
Löhne und Gehälter: 33,5  
Sozialabgaben: 8,7 
Steuern: 15,8 
Einstellung in die Gewinnrücklagen: 2,9 

Im Rahmen der Spenden- und Förderaktivitäten hat die SaarLB gemeinsam mit der LBS im Berichtsjahr folgende Beträge zu 
Verfügung gestellt – jeweils in EUR Tsd.: 
Umwelt: 8 
Kunst und Kultur: 11 
Wissenschaft: 0,4 
Sport: 6 
Soziales und Bildung: 51 
Zusätzlich: Dauerleihgaben Saarlandmuseum rd. 40 Bilder: Wert ca. 3 Mio. € 

Im Rahmen von Mitgliedschaften sind im Berichtsjahr folgende Beiträge gezahlt worden – jeweils in EUR Tsd.: 
Bankenverbände und Kammern: 2.421 
Sonstige Mitgliedschaften: 126 

 



4.6 Politische Einflussnahme und transparente Interessensvertretung 

Die SaarLB ist aktives Mitglied folgender Bankenverbände: Deutscher Sparkassen- und Girover-
band (DSGV), Sparkassenverband Saar, Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands 
(VÖB) sowie Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp). Diese Verbände vertreten die Interes-
sen der jeweiligen Bankengruppen.    
 
Die SaarLB unterliegt als Anstalt des öffentlichen Rechts den umfangreichen gesetzlichen Rege-
lungen für Kreditinstitute (insbesondere Capital Requirements Regulation (CRR) / Capital Requi-
rements Directive (CRD), Kreditwesengesetz (KWG), Geldwäschegesetz (GWG) und zahlreiche 
EU-Verordnungen) sowie sparkassenrechtlichen Bestimmungen (Saarländisches Sparkassenge-
setz); sie unterliegt der Aufsicht durch Bundesbank, BaFin und Sparkassenaufsicht des Saarlan-
des. Über die Einhaltung sämtlicher rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Vorgaben hinaus hat die 
Bank hierzu kein eigenes Konzept vorgesehen.    
 
Die SaarLB und die LBS haben jeweils Fördergrundsätze veröffentlicht, nach denen sie Projekte, 
Institutionen und Einrichtungen unterstützen. An Parteien oder Wahlvereinigungen werden weder 
Geld- noch Sachspenden geleistet. Von einer Fördermaßnahme ausgeschlossen sind im übrigen 
Projekte, die gegen die guten Sitten verstoßen, die einen politischen Hintergrund aufweisen oder 
direkt von einer der politischen Parteien eingereicht werden. Dementsprechend wurden auch im 
Berichtszeitraum keine politischen Spenden oder Förderungen gewährt.    
 
Die SaarLB ist Mitglied im Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten 
e.V. (VfU), einem Netzwerk von Finanzdienstleistern, das am politischen Dialog zu einer nachhal-
tigen Wirtschaft teilnimmt und sich mit der Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in Geschäfts- 
und Managementprozessen und nachhaltigen Finanzdienstleistungen beschäftigt.    
 
Die Einbindung der Unternehmensführung sowie die Überprüfung des Konzepts erfolgen im Rah-
men der Maßnahmen, Ziele und Prozesse (s. Kapitel 1.3 ‚Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie‘ und 
Kapitel 2.2 ,Der Managementprozess‘). Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagementprozesses 
erfolgt zudem eine jährliche Berichterstattung an den Vorstand. Weitergehende Konzepte liegen 
derzeit nicht vor und sind auch nicht vorgesehen.  
 
Der in § 25a KWG verankerten, übergreifenden Anforderung an eine ordnungsgemäße Ge-
schäftsorganisation, die die Einhaltung der vom Institut zu beachtenden gesetzlichen Bestimmun-
gen und der betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten gewährleistet, wird die Bank mit einem 
Bündel an Maßnahmen und Tätigkeiten gerecht: Beispielhaft zu nennen sind die Erstellung und 
(mindestens) jährliche Aktualisierung der Geschäfts- und Risikostrategie, das umfangreiche An-
weisungswesen und die Compliance-Funktion nach den entsprechenden EU-Vorgaben sowie 
nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk).    
 
Zu den für die SaarLB relevanten aktuellen Gesetzgebungsverfahren und aufsichtsrechtlichen 
Konsultationen zählen u.a. der EU-Aktionsplan sowie weitere Vorhaben im Bereich Sustainable 
Finance, der Umgang mit notleidenden Krediten (NPL), die Minimum Requirement for Own Funds 
and Eligible Liabilities (MREL)-Anforderungen sowie die Überarbeitung der Handelsbuchvor-
schriften und der MaRisk. 
 



4.7 Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhalten 

Die Einhaltung geltenden Rechts und ergänzender unternehmensinterner Regelungen ist für alle 
Beschäftigten selbstverständlich. Jede Mitarbeiterin/jeder Mitarbeiter ist verpflichtet, sich über die 
für seinen Aufgaben- und Verantwortungsbereich geltenden relevanten Rechtspflichten, Anwei-
sungen, Richtlinien und Rahmenbedingungen zu informieren und diese einzuhalten. Die SaarLB 
verfolgt seit jeher das Ziel, nicht in strafbare Handlungen wie Korruptionsfälle verwickelt zu sein. 
Im Berichtsjahr wurde ebenso wie in den vergangenen Jahren kein rechtswidriges Verhalten be-
kannt.    
 
Im Jahr 2014 hat die Bank die wichtigsten Punkte verantwortungsvollen Handelns in einem Ver-
haltenskodex zusammengefasst. Der Verhaltenskodex ist Orientierungsrahmen für das tägliche 
Handeln aller, die im Namen der SaarLB wie auch der LBS agieren. Er umfasst 10 Punkte und 
soll nicht nur die schriftlich fixierte Ordnung (internes Anweisungswesen) der SaarLB erfassen, 
sondern über die bloße Einhaltung von Vorschriften hinausgehen. Für 2022 ist eine zentrale Mit-
arbeiterschulung zum Thema Nachhaltigkeit geplant, die auch den Verhaltenskodex beinhaltet.     
 
Auch fairer Wettbewerb und Schutz geistigen Eigentums sind der SaarLB wichtig: Die Bank be-
treibt ihre Geschäfte professionell und kompetent und verschafft sich keine Vorteile gegenüber 
Kunden, Lieferanten und Mitbewerbern auf unlautere Weise. Die Regelungen des Wettbewerbs-
rechts werden eingehalten.    
 
Der vertrauensvolle Umgang mit Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ist für die SaarLB, ihre 
Kunden und Geschäftspartner unerlässlich. Die Bank respektiert das Recht auf den Schutz geisti-
gen Eigentums – für geistige Schöpfungen ebenso wie für gewerbliche und nichttechnische 
Schutzrechte. Durch gewissenhaften Umgang mit Lizenzrechten, Urheberrechten und Copyrights 
erkennt die Bank die Leistungen des Rechtsinhabers an.    
 
Compliance  
 
Die SaarLB ist nach § 25h Kreditwesengesetz (KWG) verpflichtet, über interne Sicherungsmaß-
nahmen zur Verhinderung von strafbaren Handlungen zu verfügen. Die Wirksamkeit und Ange-
messenheit dieser Maßnahmen wird einer jährlichen Risikoanalyse - auch in Bezug zu strafbaren 
Handlungen - unterzogen und im Rahmen der Jahresabschlussprüfung von externen Prüfern 
überprüft. Die im Zuge der Risikoanalyse gegebenenfalls an den Sicherungsmaßnahmen festge-
stellten Anpassungsbedarfe werden konsequent und zeitnah umgesetzt. Im Ergebnis wurde 
durch den externen Prüfer für das Jahr 2020 die Angemessenheit und Wirksamkeit der in der 
Bank eingerichteten Maßnahmen und Verfahren gemäß den Grundsätzen des IDW PS 450 sowie 
unter Beachtung der PrüfbV bescheinigt. 
 
Bei der SaarLB ist die Compliance-Organisation mit einer zentralen Compliance-Funktion u.a. 
nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) integraler Bestandteil der 
Gesamtorganisation. Das Compliance Center verantwortet in der „second line“ einerseits die The-
menkomplexe Kapitalmarkt- sowie MaRisk-Compliance und ist andererseits für die Bekämpfung 
von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen (z.B. Insiderhandel, Markt-
manipulation und Korruption) zuständig. Daneben begleitet das Compliance Center die Umset-
zung bzw. Einhaltung von Finanzsanktionen und Embargos. Der Compliance-Beauftragte berich-
tet direkt an den Ressortvorstand und ist fachlich diesem unterstellt. Die Berichterstattung zu den 
Compliance-relevanten Themen erfolgt an den Vorstand regelmäßig und an den Verwaltungsrat 
der Bank mindestens jährlich. Zu den Compliance-relevanten Themengebieten hat die SaarLB für 



alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbindliche Leitlinien und Anweisungen erlassen und im In-
tranet der Bank veröffentlicht.    
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verpflichten sich zur Einhaltung der in den Anweisungen ge-
troffenen Regelungen und dokumentieren dies gegenüber der Compliance-Funktion. Bei Eintritt 
in das Unternehmen bzw. anlassbezogen sind entsprechende Schulungsprogramme zu den The-
men Geldwäsche- und Betrugsprävention zu durchlaufen.    
 
Die Integrität ihrer Belegschaft ist für die SaarLB von größter Bedeutung. Zur Korruptionsbe-
kämpfung verfügt die SaarLB über Leitlinien zur Annahme und Gewährung von Geschenken, Ein-
ladungen und Zuwendungen. Dadurch soll bereits der Anschein eines Fehlverhaltens oder der 
Beeinflussung des Urteilsvermögens in geschäftlichen Angelegenheiten vermieden werden. Des-
halb sind alle Geschenke, Einladungen oder Zuwendungen unzulässig, die die persönliche Unab-
hängigkeit des Empfängers beinträchtigen oder einen Interessenkonflikt hervorrufen können oder 
geeignet sind, in der Öffentlichkeit Zweifel an der Integrität der SaarLB oder des Empfängers auf-
kommen zu lassen. 
 
Da die Bank aufgrund ihres Geschäftsmodells als deutsch-französische Regionalbank überwie-
gend im deutschen und französischen Umfeld aktiv ist, kann anhand des aktuellen Korruptions-
wahrnehmungsindex von Transparency International für Deutschland und Frankreich insgesamt 
nur ein geringes Korruptionsrisiko unterstellt werden. Die Risikoanalyse der Bank hat kein erhöh-
tes Risiko hinsichtlich Korruption oder Bestechung ergeben. Die Bank sieht daher aktuell - auch 
vor dem Hintergrund der etablierten Verfahren (wie z.B. die Kunden-PEP-Prüfung und die Ge-
schenkerichtlinie) - keine überdurchschnittlichen Risiken für strafbare Handlungen in Form von 
Korruption und Bestechung.   
 
Whistleblowing oder Hinweisgebersystem  
 
Die SaarLB hat ein Hinweisgebersystem etabliert. Eine zentrale, unabhängige Stelle ist verant-
wortlich für die Annahme von Hinweisen. Der zugehörige Prozess ist im Anweisungswesen der 
Bank veröffentlicht und allen Beschäftigten bekannt gemacht worden. Die Verfahren im Hinweis-
gebersystem sind in einer Dienstvereinbarung geregelt, über die informiert wurde. Damit ist si-
chergestellt, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, an welche Stellen sie Auffälligkei-
ten jedweder Art melden können und dass Hinweise ordnungsgemäß und sachgerecht bearbeitet 
werden. Weitere Stellen zur Meldung von Auffälligkeiten sind z.B. die Datenschutzbeauftragte, 
der Compliance-Beauftragte und der Informationssicherheitsbeauftragte. Im Jahr 2021 wurden 
keine Auffälligkeiten über das Hinweisgebersystem gemeldet. 
 
Betroffene Leistungsindikatoren nach GRI SRS zum Kapitel 4.7  

GRI SRS-205-1: Auf Korruptionsrisiken geprüfte Betriebsstätten 

Das Compliance-Management der SaarLB umfasst alle Standorte der SaarLB (Standorte nur in Deutschland und Frankreich 
vorhanden). Die SaarLB führt mindestens jährlich eine Risikoanalyse durch, bei der die Risiken strafbarer Handlungen ausführ-
lich beleuchtet und bewertet werden. Die aus der Risikoanalyse abgeleiteten Sicherungsmaßnahmen zur Prävention werden 
regelmäßig überprüft und bei Bedarf ergänzt. Darüber hinaus werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedarfsgerecht zum 
Themenbereich Betrugsvermeidung geschult. 

GRI SRS-205-3: Korruptionsvorfälle 

Im Berichtszeitraum wurden keine Korruptionsfälle bekannt. 

GRI SRS-419-1: Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften 

Im Berichtsjahr wurden keine Bußgelder oder Strafen und auch keine wesentlichen nicht-monetären Sanktionen aufgrund der 
Nicht-Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften verhängt.



 

 

 

 

Anlagen 
  



Anlage 1 

Ableitung Handlungsfelder aus Wesentlichkeitsanalyse 
Wesentlichkeitsmatrix (Basis: SDGs)  



Anlage 2 

Ziele / Leitsätze pro Handlungsfeld 

Handlungsfeld Ziel / Leitsatz 

Nachhaltige  
Unternehmensführung 

 

Produktive Wirtschafts-
förderung 

Die SaarLB versteht sich als Motor in der grenzüberschreitenden Wirtschaftsregion, für deren 
Fortschritt sie arbeitet. Dabei pflegt sie langjährige Partnerschaften mit lokalen Organisatio-
nen und Anspruchsgruppen.  

Technologieentwicklung, 
Wohnraumförderung, 
Schaffung von Wohl-
stand und Einkommen 

Die SaarLB fördert den Zugang zu modernen Technologien und deren Verbreitung in der Re-
gion und trägt damit zu Wohlstand und Fortschritt bei. Gleiches gilt für den Ausbau der sozia-
len Infrastruktur und des Gesundheits- und Bildungswesens. Die SaarLB finanziert insb. die 
regionale mittelständische Wirtschaft sowie die öffentliche Infrastruktur und Leitinvestitionen 
und trägt damit zur positiven Entwicklung der Region bei. Durch die LBS fördert die SaarLB 
den Erwerb von privatem Wohneigentum, auch mit staatlicher Förderung. 

Verantwortungsvolle 
Corporate Governance 

Das Vertrauen in die Geschäftspolitik der Landesbank Saar (SaarLB) wird wesentlich durch 
eine verantwortungsvolle, transparente und auf nachhaltige Steigerung des Unternehmens-
werts ausgerichtete Unternehmensführung und -kontrolle beeinflusst. Gute Corporate Gover-
nance hatte und hat deshalb bei der SaarLB einen hohen Stellenwert. 

Gesetzestreues und 
ethisches Handeln 

Die SaarLB achtet konsequent Recht und Gesetz. Mit ihrem Handeln erfüllt sie nicht nur alle 
rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Als verantwortungsvolles Unternehmen 
ist es ihr Anspruch, den ethischen und gesellschaftlichen Ansprüchen ihrer Kunden, Ge-
schäftspartner, Eigentümer, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu genügen. Dabei orientiert sie 
sich an ihrem Verhaltenskodex als ethische Grundlage ihres täglichen Handelns. Im Tages-
geschäft hat sie entsprechende Maßnahmen und Prozesse zur Sicherstellung der Einhaltung 
implementiert. 

Einhaltung arbeitsrecht-
licher Standards 

Die SaarLB achtet die grundlegenden Menschenrechte der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion ILO und die Prinzipien des UN Global Compact und wendet diese konsequent an. 

Schutz und Vertraulich-
keit von Daten 

Die SaarLB nimmt Datenschutz, Bankgeheimnis und Informationssicherheit sehr wichtig. Die 
Einhaltung der strengen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Standards in Deutschland und 
in Frankreich ist für sie dabei der Mindeststandard. 

Korruptionsbekämpfung 
Die SaarLB bekämpft konsequent jegliche Art von Korruption. Sie hat eine zentrale Compli-
ance-Funktion, entsprechende Anweisungen und Prozesse im Haus implementiert und ver-
fügt über ein Hinweisgebersystem (Whistleblowing). 

Konsequentes Be-
schwerdemanagement 

Die SaarLB verfügt über ein Beschwerdemanagement und geht Kundenbeschwerden konse-
quent nach. Weiterhin sind die SaarLB und die LBS Teilnehmer des Schlichtungsverfahrens 
beim Bundesverband Öffentlicher Banken (VÖB). 

Produkte und Services 

 

Reduzierung ESG-Risi-
ken 

Die SaarLB vermeidet Geschäftsbeziehungen, Kredit- und Anlageentscheidungen, die sie aus 
ethischen, ökologischen oder sozialen Gesichtspunkten nicht für vertretbar hält und hat eine 
eigene Nachhaltigkeitspolicy verabschiedet, die auch die Kunden-/Branchenakzeptanz regelt. 
So unterhält die SaarLB u.a. keine Geschäftsbeziehungen zu Rüstungsunternehmen sowie 
Unternehmen mit erkennbar schweren Verstößen gegen den UN Global Compact oder die 
ILO Kernarbeitsnormen. 

Steigerung SDG-Beitrag 
Ziel der Bank ist es, den Anteil an Krediten und Eigenanlagen wesentlich zu steigern, die sig-
nifikant zu den SDGs beitragen. Konkrete Zielsetzungen hierzu werden im Rahmen der Maß-
nahmenableitung erarbeitet.  



Spezialisierung in Er-
neuerbare Energien 

Die SaarLB bekennt sich zum Pariser Klimaabkommen und ihrer Verantwortung als Kreditge-
ber für die Abschwächung des Klimawandels. Sie hat ihre traditionell hohe Ressourcenkom-
petenz in das Geschäftsfeld EE weiterentwickelt und sich zum Spezialfinanzierer mittelständi-
scher EE-Projekte etabliert. Die Bank baut dieses Geschäftsfeld weiter aus und entwickelt 
aus dieser Position neue Produkte und Services. 

ESG bewusstes Kredit-
geschäft 

Die SaarLB bekennt sich zu ihren Wurzeln und ihrer Wirtschaftsregion und begleitet aktiv die 
ESG-bezogene Transformation traditioneller Wirtschaftszweige. Die Finanzierung des Neu-
baus von Kern-  und Kohlekraftwerken, der Neuerschließung von Kohleabbaugebieten und 
die Finanzierung von Uranabbau schließt die SaarLB dagegen grundsätzlich genauso aus 
wie die Finanzierung besonders umweltschädlicher Abbaumethoden. Für ausgewählte Bran-
chen mit erhöhten ESG-Risiken (z.B. Bergbau, Energie, Agrar, Chemie) verfügt die SaarLB 
über spezielle Branchenpolitiken. 

Förderung kommunaler 
Einrichtungen und Infra-
struktur 

Die SaarLB baut ihr Kreditgeschäft und ihre Partnerschaft mit Kommunen, Gebietskörper-
schaften und Einrichtungen der Daseinsvorsorge weiter aus. Neben einer dezentralen und 
nachhaltigen Infrastruktur für Energie, Telekommunikation, Trinkwasser, Entsorgung und 
ÖPNV sollen insbesondere Bildungs-, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen (Schulen, Hoch-
schulen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen) von der Kredittätigkeit profitieren. 

Förderung nachhaltiger 
Wohnkultur 

Mit der LBS gibt sie ein einheitliches Leistungsversprechen "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zu-
hause". Die LBS unterstützt mit gezielten Angeboten für energetische Sanierungen oder Bar-
rierefreiheit sowie Altersvorsorge im privaten Bereich. 

Wertschätzender Fi-
nanzservice 

Die SaarLB bekennt sich zu ihrer Verantwortung gegenüber ihren Kunden und versteht sich 
als Partner auf Augenhöhe im Sinne langfristiger Kundenbeziehungen.  

Faire Vertriebs-, Ver-
trags- und Informations-
praktiken 

Die SaarLB bekennt sich zu fairen Geschäfts-, Werbe-, Vertriebs- und Vertragspraktiken so-
wie sachlicher, unverfälschter, klarer und transparenter Kommunikation und Information. 

Bankbetrieb 

 

Effiziente Nutzung von 
Ressourcen 

Die SaarLB schont Ressourcen im Bankbetrieb und Facility Management. Sie fördert das 
Umweltbewusstsein ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und fördert Engagement weit über 
gesetzliche Mindeststandards hinaus. 

Reduzierung CO2-Emis-
sionen 

Als großer Finanzierer erneuerbarer Energien minimiert die SaarLB auch ihre eigenen CO2-
Emissionen konsequent. Ihren Eigenbedarf an Strom am Hauptstandort Saarbrücken deckt 
die Bank zu 100 % aus Erneuerbaren Energien und betreibt diesen Standort auch komplett 
klimaneutral. Ziel ist die komplette Klimaneutralität im Bankbetrieb an allen Standorten bis 
2025.  

Verantwortungsvolle 
Wertschöpfungskette 

Bei Beschaffungen und Outsourcing bevorzugt die SaarLB regionale Anbieter. Zur Sicherstel-
lung ihrer Verantwortung in der Wertschöpfungskette achtet die SaarLB bei Vergaben auf So-
zial-, Ethik- und Umweltstandards. 

Nachhaltiger Konsum 
Die SaarLB unterstützt auch fairen Handel und regt ihre Kunden und Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu nachhaltigem Konsum an. 

Personalmanagement 

 

Wertschätzende Perso-
nalpolitik 

Die SaarLB bekennt sich zu ihrer Verantwortung als wichtiger und attraktiver Arbeitgeber in 
der Region. Die SaarLB weiß, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine zentrale Rolle 
für den nachhaltigen Unternehmenserfolg spielen. Vertrauen und gegenseitige Wertschät-
zung sind die Grundlage ihrer Personalarbeit.  

Vielfalt auch auf Füh-
rungsebene 

Bei ihrer Personalarbeit achtet die SaarLB auf Vielfalt und verfolgt das Ziel, mehr Frauen in 
Fach- und Führungspositionen zu entwickeln. 

Förderung Chancen-
gleichheit 

Mit gezielten Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie will die 
SaarLB langfristig die Chancengleichheit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verbessern. 

Schutz von Arbeitsrech-
ten 

Die SaarLB bekennt sich zur Mitbestimmung, achtet die Rechte ihrer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und pflegt eine konstruktive Zusammenarbeit mit ihrem Personalrat und ihrer 
Frauenbeauftragten. 



Schutz von Gesundheit 
und Sicherheit 

Die SaarLB fördert gezielt durch ein aktives Gesundheitsmanagement, Maßnahmen zur Ar-
beitssicherheit und Work-Life-Balance die langfristige Leistungsfähigkeit und Gesundheit ihrer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Systematische Perso-
nalentwicklung 

Die SaarLB fördert konsequent und praxisbezogen und unterstützt die langfristige Leistungs- 
und Lernfähigkeit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die SaarLB bildet kontinuierlich aus 
und bietet attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Gesellschaftliches   
Engagement 

 

Regionale Unterstüt-
zung von Bildung und 
Kultur 

Herzstück ihres Engagements ist die Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft in der 
Region. Aufgrund ihres Geschäftsmodells fördert die SaarLB auch grenzüberschreitende Akti-
vitäten in diesen Bereichen. 

Karitative Spenden 
Außerhalb dieser Schwerpunkte engagieren sich die Bank und ihre Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im karitativen und sozialen Bereich. 

Förderung von Sozial-
projekten 

Die LBS hat ihren Schwerpunkt bei der Förderung von Projekten und Vorhaben, die ein ge-
sellschaftliches oder soziales Engagement bzw. ein Engagement für Jugendliche und junge 
Erwachsene beinhalten, die professionell konzipiert und durchgeführt sind, vor allem Sport-
projekte. 

Parteipolitische Neutrali-
tät 

Die SaarLB ist parteipolitisch neutral. Sie leistet keine Spenden oder Sponsorings an politi-
sche Parteien oder Wählergruppen. 

Kommunikation 

 

Transparente Berichter-
stattung 

Die SaarLB berichtet regelmäßig, transparent und öffentlich über Ergebnisse und Fortschritte 
ihrer Arbeit. Sie pflegt einen vertrauensvollen Umgang mit Medien und Eigentümern. 

Offener Stakeholderdia-
log 

Die SaarLB betrachtet den Dialog mit externen Anspruchsgruppen zu nachhaltigkeitsrelevan-
ten Themen als Chance zur eigenen Weiterentwicklung und die Diskussion als Beitrag zu ei-
ner nachhaltigen Gesellschaftsentwicklung. Sie sucht den offenen Dialog mit ihren Kunden 
und Partnern. 

Unterstützung von 
Nachhaltigkeitsinitiativen 

Die SaarLB ist aktives Mitglied in Nachhaltigkeitsinitiativen und fördert so das Bewusstsein für 
Nachhaltigkeit und die notwendige Qualifikation für nachhaltige Entwicklungen in Wirtschaft 
und Gesellschaft. 

 

  



Anlage 3 

Soziale Kennzahlen 

 
Eckdaten Personalmanagement 
inkl. LBS 
 

 
Stichtag 

31.12.2019 

 
Stichtag 

31.12.2020 

 
Stichtag 

31.12.2021 

Anzahl Mitarbeiter 523 516 506 

davon Vollzeitkräfte 314 298 283 

Belegschaft in Deutschland 98,28 % 98,06 % 97,83 % 

Belegschaft in Frankreich 1,72 % 1,94 % 2,17 % 

weibliche Angestellte an Gesamtbelegschaft 49,14 % 50,39 % 50,59 % 

weibliche Angestellte an Managementebene*  27,39 % 29,37 % 33,33 % 

Anteil der Belegschaft, die durch Tarifverhandlungen abgedeckt sind 
(alle außer AT-Mitarbeiter) 

70 % 70 % 70 % 

Zeitarbeit und Gelegenheitsarbeit 4,40 % 3,68 % 6,52 % 

Unfallrate 4,59 % 0,97 % 1,19 % 

Krankheitsrate 4,23 % 3,81 % 2,98 % 

Fluktuationsrate 8,60 % 9,50 % 10,30 % 

Anteil der Angestellten, die ein jährliches Personalentwicklungs-ge-
spräch erhalten 

100 % 100 % 100 % 

Durchschnittliche Ausgaben für Training / Fortbildung pro Ange-stell-
ten im abgelaufenen Jahr 

413 € 306 € 404 € 

* bis 2020 ab Fachkoordinator, seit 2021 aufgrund einer organisatorischen Änderung ab Experte 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Anlage 4 

Das Nachhaltigkeitsprogramm der SaarLB 
Dokumentation der Zielerreichung 

Ziel / Maßnahme 
Haupt 
SDG 

sonst. 
SDG 

Umsetzungs-
status  

Hinweise 
Erle-
digt 

Zeitziel 

1. Nachhaltige Unternehmensführung 

1.1 Beitrag zum Gemeinwohl  

Einbindung in die Gemeinschaft durch Verankerung der 
Rolle als verantwortungsbewusster Geschäftspartner, Ar-
beitgeber, Sponsor, Veranstalter, Gesprächspartner in Un-
ternehmens- und Markenstrategie sowie durch aktive (för-
dernde) Mitgliedschaften der Bank in der Region und Beteili-
gung und Mandate in Förderinstitut SIKB sowie regionalen 
Wirtschaftsförderungsgesellschaften 

8 
1, 4, 

10, 12 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Partner der öffentl. Hand und Finanzierer von Leitinvestiti-
onen, Schulen und Hochschulen (Bauprojekte) durch das 
Geschäftsfeld Kommunalfinanzierungen, Hausbank des 
Saarlandes (in Satzung verankert); Förderung von Hoch-
schulen mittels Spenden, Sponsorings, Partnerschaften etc.; 
Förderung der Wissenschaft in der Großregion als Stifter 
des SaarLB-Wissenschaftspreises 

8 

1, 3, 4, 
9, 10, 
11, 12, 
16, 17 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Förderung innovativer Technologien durch Beteiligung an 
Wagnis- Kapitalbeteiligungsgesellschaften 

8 9, 17 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Schaffung von Wohlstand und Einkommen durch weite-
ren Ausbau des direkt betreuten regionalen Mittelstandsge-
schäfts 

8 
1, 5, 9, 
10, 13, 
16, 17 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

LBS: Kernleistung Finanzierung von Wohnimmobilien 
sowie deren Erhaltung; hilft regionaler Bevölkerung staatlich 
gefördert ins Eigenheim; enge Verbindung mit den Men-
schen in der Region und erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Sparkassen; Fokus u.a. auf energetischen Maßnahmen bei 
Immobilien sowie Investitionen im Rahmen des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes wie z.B. Photovoltaikanlagen; 
KFW-Förderkredite als eigene Kredite der LBS angeboten 

11 1, 7, 13 X   
In Geschäftsstra-
tegie verankert 

Finanzierung Sozialimmobilien, insbesondere im Bereich 
Krankenhausbau, Seniorenresidenzen, Schulen und Kinder-
gärten 

11 3, 4, 5 X   
In Geschäftsstra-
tegie verankert 

1.2 Gute Corporate Governance 

Satzung und Corporate Governance Grundsätze zur Um-
setzung und Sicherstellung der Einhaltung guter Corporate 
Governance 

16 

4, 5, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13, 17 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Verhaltensgrundsätze: Festschreibung in einem Code of 
Conduct (Dokument: Verhaltenskodex) 

16 

4, 5, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13, 17 

X   

Veröffentlicht im 
Internet. Sicher-
stellung Einhal-
tung laufend 

Mitarbeiterschulung zu Verhaltenskodex und Nachhaltig-
keitspolicy 

16 
4, 12, 

13 
  

Kurz-
fristig 

Umsetzung 2022 
geplant 



LBS-Richtlinien und Grundsätze zur Umsetzung und Si-
cherstellung der Einhaltung guter Corporate Governance in 
der LBS Vertriebs GmbH, LBS Immobilien GmbH, LBS Gut-
achter GmbH und IVS Immobilienverwaltungs GmbH 

16 

4, 5, 8, 
9, 10, 
11, 12, 
13, 17 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Social Media Guidelines: Bereitstellung als Orientierungs-
hilfe für Mitarbeiter 

16 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Beachtung Datenschutz und Informationssicherheit: Im-
plementierung jeweils eigener Beauftragter, interne Sensibi-
lisierungsmaßnahmen (z.B. Newsletter, Intranet) und Schu-
lungsprogramme für SaarLB, LBS + GmbHs 

16 10, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Konsequente Korruptionsbekämpfung: Beachtung aller 
internen Regelwerke und gesetzlichen Regelungen, Veran-
kerung in Strategie und Verhaltenskodex 

16 10, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Beschwerdemanagement: Implementierung und Sicher-
stellung der Einhaltung: SaarLB, LBS inkl. LBS Vertriebs-
GmbH, LBS Immobilien GmbH und LBS Gutachter GmbH, 
IVS Immobilienverwaltungs GmbH; SaarLB und LBS: Teil-
nahme am Schlichtungsverfahren, Ombudsmann-Verfahren 
des VÖB, Berlin 

16 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

1.3 Einhaltung Regulatorik  

Alle rechtl., gesetzl., aufsichtsrechtl. Anforderungen: 
Nachverfolgung und Sicherstellung Einhaltung nach deut-
schen und französischen Standards 

16 10, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Nichtfinanzielle Berichterstattung: Aktualisierung Wesent-
lichkeitsanalyse und Überarbeitung Wesentlichkeitsmatrix 

16 10, 12 X  Überarbeitet im 
Jahr 2020 

Anforderungen an Informationssicherheit, Risikoma-
nagement, Notfallmanagement, Datenschutz, Bankge-
heimnis: Sicherstellung Einhaltung z.B. durch Richtlinien 
zur Informationssicherheit in der bankinternen schriftlich fi-
xierten Ordnung; regelmäßige Berichte zu Informationssi-
cherheit und Datenschutz für SaarLB, LBS und LBS-GmbHs 

16 
10, 12, 

13 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Compliance Standards (intern): Sicherstellung Einhaltung 
inkl. Implementierung Hinweisgebersystem (Whistleblowing) 

16 10, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

2. Produkte & Services 

2.1 Nachhaltiges Produktportfolio: Reduzierung Negativauswirkungen / Risiken, Steigerung ESG-Nutzen / Chancen 

Sorgfältige Branchen- und Kundenakzeptanzpolitik: Be-
schränkung auf regionales Geschäftsmodell, Einschränkun-
gen über regelmäßig aktualisierte Geschäfts- und Risi-
kostrategie mit integrierter Nachhaltigkeitspolicy für Ge-
schäftsbeziehungen 

16 

1, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13, 

15 

X   
SIn Geschäftsstra-
tegie verankert 

Nachhaltigkeitspolicy: Policies zum Finanzierungsgeschäft 
für diverse sensible Branchen, z.B. Bergbau, Energie, Agrar, 
Forst, Fischerei, Chemie 

16 

1, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13, 

15 

TX  In Geschäftsstra-
tegie verankert 

Ausschlüsse in Branchenakzeptanz: Ausschluss von Ge-
schäftsbeziehungen zu Rüstungsunternehmen, Unterneh-
men mit erkennbaren Verstößen gegen den UN Global 
Compact oder mit erkennbaren Aktivitäten in bspw. Glücks-
spiel oder Pornografie 

16 

1, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13, 

15 

X   
In Geschäftsstra-
tegie verankert 



Ausschlüsse im Asset Management/Anlagegeschäft 
(inkl. Fonds): Ausschluss Neugeschäft Unternehmen mit 
Bezug zu kontroversen Waffen, gravierenden Verstößen ge-
gen den UN Global Compact sowie Accounting-/Veröffentli-
chungs- und Geldwäschestandards; Ausschluss kontrover-
ser Geschäftspraktiken wie Glücksspiel, Pornografie 

16 

1, 2, 7, 
8, 9, 

11, 12, 
13, 15 

X   
In Geschäftsstra-
tegie verankert 

Ausschlüsse bei Projektfinanzierungen: Geografischer 
Ausschluss in der Geschäfts- und Risikostrategie von Pro-
jekten in Drittländern außerhalb Deutschland, Frank-
reich/Benelux 

16 

1, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13, 

15 

X   
In Geschäftsstra-
tegie verankert 

Verankerung Nachhaltigkeitskriterien im Kreditgeschäft: 
Risikoreduktion bzw. Ausbau positiver Impacts gem. Prü-
fung anhand Checkliste zur Konformität mit GRS und Ver-
haltenskodex sowie in Grundsätzen zur Risikokultur  

16 

1, 7, 8, 
9, 11, 
12, 13, 

15 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Ausschluss des Geschäftsfeldes LBO-Finanzierungen - 
8, 12, 

16 
X   

In Geschäftsstra-
tegie verankert 

Ausbau von Portfolien mit positivem ESG-Nutzen: insb. 
Erneuerbare Energien, Nachhaltige Infrastruktur, Öffentliche 
Hand / Kommunalnahe Unternehmen, Sozialimmobilien 

9 

3, 4, 6, 
7, 9, 

11, 12, 
13 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

LBS: Sicherstellung ausgewogenes Produktportfolio 
und Spitzenergebnis bei Stiftung Warentest (Finanztest) 

11 1, 7, 13 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

LBS: Entwicklung von Produkt(bundeln) mit nachhalti-
gen Merkmalen, z.B. Verknüpfung Produktverkauf mit För-
derung sozialer Projekte oder Umweltprojekte 

11 1, 7, 13   
Mittel-
fristig 

 

Unterstützung Transformation: aktive Begleitung traditio-
neller Wirtschaftszweige bei ESG-bezogener Transformation 

9 
7, 12, 

13 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

LBS: Finanzierung energetischer Modernisierungen 
(KfW-Förderkredite) 

11 1, 7, 13 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Emission von Green Bonds 7 
8, 9, 

12, 13 
X   

Öffentliche Publikation über Aktivitäten im Geschäfts-
feld Projektfinanzierungen Erneuerbare Energien und die 
Angebote der LBS 

7 
12, 13, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Information zu Produkten mit positivem ESG-Impact bei 
Kunden  

8 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

2.2 Verantwortliche Kundenkommunikation & Services 

Verantwortung gegenüber Kunden und Kundenbezie-
hung: Verankerung in Unternehmensstrategie und Verhal-
tenskodex 

16 
4, 8, 

10, 12 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Sicherstellung Einhaltung gesetzlicher Grundlagen (z.B. 
UWG) bei Kommunikation und Werbung, keine aggres-
sive Werbung, transparente Gestaltung von Verträgen und 
Preis- und Leistungsverzeichnis 

16 
4, 8, 

10, 12 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Verbraucherinformation: z.B. im Bereich Online-Banking 16 
4, 8, 

10, 12 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Faire Werbung: Umsetzung Sensibilisierungsmaßnahmen / 
-kampagne  

16 8, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

LBS: Offenlegung der Vermittlerprovisionen gegenüber 
den Kunden 

16 
4, 8, 

10, 11, 
12 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 



LBS: Kontinuierliche Verbesserung Qualifikation Au-
ßendienstmitarbeiter und Vertriebspartner. Sicherstel-
lung hohe Produkt-, Beratungs- und Servicequalität auf 
Grundlage eines bundeseinheitlichen Lernzielkataloges 
(LZK). Dieser ist seit 2012 im Einsatz und wurde von der 
Bundesgeschäftsstelle der LBSen gemeinsam mit dem Be-
rufsbildungswerk der privaten Bausparkassen eingeführt.  

8 
4, 10, 
11, 12, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

LBS: gemeinsames Marketingbriefing und Leistungsver-
sprechen aller LBSen "Wir geben Ihrer Zukunft ein Zu-
hause" für alle Kommunikationsmaßnahmen 

8 
4, 10, 
11, 12, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

3. Bankbetrieb 

3.1 Effiziente Ressourcennutzung  

Allgemein: Jährliche Analyse der Verbrauchsdaten für 
Strom, Wasser, Heizung; Sensibilisierung von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für energieschonenden Umgang mit 
Ressourcen, regelmäßige Energieaudits 

8 
6, 7, 

12, 15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Energieeffizienz: Energetische Sanierung des Hauptgebäu-
des 

8 
7, 12, 

15 
  

Lang-
fristig 

zurückgestellt 

Energieeffizienz: Renovierung Fassade eines Nebenge-
bäude nach neuesten energetischen Standards 

8 
7, 12, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Stromverbrauch: Rückgang des Energie- und Klimatisie-
rungsbedarfs durch Reduzierung Anzahl physikalischer Ma-
schinen via Server-Virtualisierung und durch Austausch Cli-
ent-PCs gegen Notebooks 

8 
7, 12, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Beleuchtung: sukzessive Umstellung auf LED in Aufzugs-
vorräumen, Fluren, im Außenbereich des Hauptgebäudes 
etc. 

8 
7, 12, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Beleuchtung: Installation von Bewegungsmeldern in Fluren 8 
7, 12, 

15 
  

Lang-
fristig 

zurückgestellt 

Heizung: Steuerung der Heizung über Gebäudeleittechnik, 
Erneuerung der Heizungsanlage, Erneuerung der Pumpen 
inkl. Steuerung (Maßnahme aus dem Energieaudit) 

8 
7, 12, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Wasser: Einbau von Perlatoren 8 
6, 7, 

12, 15 
  

Lang-
fristig 

im Rahmen der 
energetischen Sa-
nierung des Ge-
bäudes 

Papier: Online statt Print: Verzicht auf Druck Finanzbe-
richte, Ausbau Online-Angebot, Online-Unterschriftenver-
zeichnis, Online-Sitzungsmanagement für Gremien, klima-
neutrale Druckerzeugnisse, Prüfung weiterer Papier-Ein-
sparmöglichkeiten 

8 
7, 12, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

3.2 Reduzierung CO2-Emissionen 

Klimaneutrales Unternehmen: Erstellung einer CO2-Bilanz 
und Kompensation aller Treibhausgasemissionen für den 
Hauptstandort Saarbrücken 

13 11 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Klimaneutrales Unternehmen: Ausweitung der CO2-Bilanz 
und Kompensation aller Treibhausgasemissionen auf die 
Vertriebsbüros Paris, Strasbourg, Koblenz, Mannheim, Trier 

13 11   
Mittel-
fristig 

  

CO2-bewusster Fuhrpark: Senkung CO2-Emissionen durch 
Beschaffung Fahrzeuge mit alternativen Antrieben für inner-
städtischen Verkehr 

13 11, 12   
Kurz-
fristig 

Erste Fahrzeuge 
inkl. E-Bike für 
2022 bestellt 



CO2-bewusster Fuhrpark: Senkung CO2-Emissionen durch 
Änderung der Dienstwagenrichtlinie (Fahrzeuge mit Mindes-
tenergieeffizienzklasse A) 

13 11, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Förderung ÖPNV: Förderung ÖPNV-Karte für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter / Bewerbung und Sensibilisierung im 
Haus 

13 11, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Förderung Fahrradnutzung: quantitativer und qualitativer 
Ausbau Fahrradstellplätze 

13 11, 12   
Mittel-
fristig 

Prüfung abge-
schlossen, An-
schaffung im Rah-
men von Folge-
projekten geplant 

Klimaneutraler Postversand: Versand seitens Poststelle 
der SaarLB mit qualifiziertem Dienstleister 

13 11, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

E-Post: Prüfung des Einsatzes von E-Post unter Klimage-
sichtspunkten 

13 
11, 12, 

15 
  

Mittel-
fristig 

Pilot schon umge-
setzt, Prüfung 
Ausweitung und 
weiterer Möglich-
keiten 

E-Akte: digitale Verwaltung relevanter Informationen und 
Daten mit Fokus auf Kreditprozesse 

13 
11, 12, 

15 
  

Mittel-
fristig 

Sukzessive Um-
setzung bis 
Q2/2022 

Elektronische Unterschrift: papierlose Art der Vertragsun-
terzeichnung 

13 
11, 12, 

15 
X   

Pilot in 2021 ein-
geführt 

Weitere Digitalisierung des Kreditprozesses: Wesentli-
che Weiterentwicklung des elektronischen Kundenportals 
vis-à-vis 

13 
11, 12, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Reduzierung von Reisen durch Videokonferenzen 13 11, 12 X  
2020 in Covid-19- 
Pandemie einge-
führt 

3.3 Vermeidung von Umweltbelastung 

Strom aus Windkraft: 100% -Anteil am Standort Saarbrü-
cken 

7 12, 13 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Nachhaltigkeitsdenken: Verankerung des Regionalgedan-
kens und der Beachtung von Sozial-, Ethik- und Umwelt-
standards in den internen Beschaffungsrichtlinien, Auswahl 
Hersteller unter Berücksichtigung von Umweltaspekten 
(Nachhaltigkeitsvereinbarung) 

8 
12, 13, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Green IT: Großteil der eingesetzten Hardware entspricht 
den aktuellen Umweltrichtlinien und wird ausschl. von Her-
stellern mit entsprechender Zertifizierung bezogen, z.B. 
ENERGY STAR 

8 7, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Verwendung nachhaltiger Produkte, z.B. umweltverträgli-
che Reinigungsmittel (Vorlage entsprechender Nachweise) 
und ökologisch einwandfreie Möbel (Öko-Gütesiegel), Ein-
kauf von Fair-Trade-Produkten für Kundenhalle und Bistro 

8 
2, 11, 
12, 13, 

15 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Organisation nachhaltiger Veranstaltungen durch bevor-
zugte Auswahl von Anbietern/Caterern, die ein zertifiziertes 
Nachhaltigkeitsmanagement o. Ä. vorweisen 

8 
2, 11, 
12, 13 

  
Mittel-
fristig 

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Abfalltrennung: System zur Abfalltrennung und Sensibili-
sierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Intranet 

12 13 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

4. Personalmanagement  

4.1 Wertschätzende Personalpolitik 

Führungsleitlinien und Führungsspiegel: feste Imple-
mentierung  

8 
4, 5, 

10, 16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 



Mitarbeitergespräche: Sicherstellung jährliche Durchfüh-
rung für alle Mitarbeiter, zusätzlich Bereichsforen und wei-
tere Formate 

8 
4, 5, 

10, 16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Transparente Berichterstattung: Anteil Zeitverträge an 
Gesamtbelegschaft, Fluktuation im Unternehmen, Personal-
kennzahlen, Maßnahmenumfang, Chancengleichheit 

8 
5, 12, 

16 
X   

Berichterstattung 
zwischenzeitlich 
ausgeweitet 

Mitarbeiterkommunikation: Sicherstellung einer umfang-
reichen und offenen Kommunikation 

8 
5, 10, 
12, 16 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

4.2 Förderung Chancengleichheit  

Frauenförderplan: Implementierung und Fortschreibung, 
Sicherstellung Förderung des unterrepräsentierten Ge-
schlechts in Auswahlverfahren 

5 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Erhöhung Frauenanteil in Fach- und Führungspositionen 
in SaarLB und LBS 

5 10   
Mittel-
fristig 

Lfd. Prozess, be-
handelt im Ar-
beitskreis Chan-
cengleichheit und 
Gegenstand des 
Frauenförderpla-
nes 

"Charta der Vielfalt": Durchführung themenbezogene Infor-
mations- und Sensibilisierungsmaßnahme 

5 8, 10   
Lang-
fristig 

Maßnahme der-
zeit noch zurück-
gestellt 

Sicherstellung Einhaltung gesetzlicher Grundlagen wie 
AGG oder Landesgleichstellungsgesetz 

5 10, 16 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Implementierung Funktion Frauenbeauftragte, Eltern-
guide und Pflegelotsin, Planung von Veranstaltungen und 
Vorträgen (z.B. Herbstreihe, Elternzeitfrühstück), Durchfüh-
rung Frauenversammlungen, Arbeitskreis Chancengleich-
heit. 

5 
8, 10, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Implementierung Funktion Schwerbehindertenbeauf-
tragte 5 

8, 10, 
16 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Home Office: Bereitstellung attraktiver Angebote für Home 
Office und Alternierende Telearbeit  

5 10 X   Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Eltern-Kind-Zimmer: Bereitstellung eines Eltern-Kind-Zim-
mers inkl. Still- und Ruhe-Ecke 

5 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Auszeichnungen: Erreichen Auszeichnungen Trendence 
Graduate Barometer-Deutschlands 100 Top-Arbeitgeber, 
Fair Company, Familienfreundliches Unternehmen 

8 
1, 4, 5, 
10, 12, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

4.3 Verlässlicher Arbeits- und Sozialschutz  

Arbeitnehmerleistungen: Einhaltung tarifvertragliche Re-
gelungen sowie Sicherstellung zusätzlicher Leistungen für 
Arbeitnehmer gemäß der Arbeits- und Sozialordnung der 
Bank 

8 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Personalvertretung: Sicherstellung Einhaltung des Perso-
nalvertretungsrechts, konstruktive Zusammenarbeit des Vor-
stands mit Personalvertretung, Arbeitnehmerbeteiligung im 
Aufsichtsgremium (4 gewählte Vertreter), transparente Pub-
likation zur Zusammenarbeit mit Personalrat, Berichterstat-
tung im Intranet  

8 
1, 10, 
12, 16 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Personal- und Betriebsversammlungen: jährliche Durch-
führung 

8 
1, 10, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 



Arbeitssicherheit: Aufbau Know-How betrieblicher Arbeits-
schutz sowie Zertifizierung von Mitarbeitern für betrieblichen 
Arbeitsschutz, Durchführung einer regelmäßigen Gefähr-
dungsbeurteilung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit 
Maßnahmenentwicklung 

3 8 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Arbeitssicherheit: Aufbau eines Arbeitsschutzmanage-
mentsystems 

3 8   
Lang-
fristig 

Aus Ressourcen-
gründen noch zu-
rückgestellt 

Betriebliches Gesundheitsmanagement: Durchführung 
von Gesundheitstagen min. 1x/Jahr, Blutspende- und Impf-
aktionen, Förderung Betriebssportgruppen, Kooperation Fit-
nessstudio, Bereitstellung kostenfreier Wasserspender, 
Gründung Steuerungskreise und Sicherstellung ganzheitli-
ches "Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)" so-
wie "Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)" 

3 6, 8 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

4.4 Systematische Personalentwicklung  

Klare Entwicklungsziele und Fortbildungsziele: Veranke-
rung über jährliches Mitarbeitergespräch 

4 10, 16 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Umfangreiches Weiterbildungsangebot: Sicherstellung 
durch externe und interne Seminare, Pflege einer Qualifikati-
onsdatenbank 

4 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Langfristige Nachwuchssicherung: Traineeprogramm, 
Talentmanagement, Einsatz von Werkstudenten 

4 1, 8, 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Hochschulkooperationen: Eingehen von Kooperationen 
mit UdS, HTW, DFHI, E.M. Strasbourg, FH Kaiserslautern, 
Kooperation BBZ Saarbrücken 

4 
1, 8, 

10, 17 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

5. Gesellschaftliches Engagement 

Veröffentlichung einer Politik für gesellschaftl. Engage-
ment: inkl. strategischen Zielen und Kontrollverfahren (För-
derrichtlinien), Schwerpunktsetzung im Bereich Spenden 
und Sponsoring für Kunst, Kultur und Wissenschaft 

4 
8, 9, 

10, 11 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Förderung Musik und Wissenschaft zum Beispiel im Rah-
men des Walter-Gieseking-Wettbewerbs oder des SaarLB-
Wissenschaftspreises 

4 1, 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Bereitstellung karitativer Spenden Personalrat und Bank 
(z.B. Weihnachtsaktionen "Spenden statt Schenken") 

1 10 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Sozialer Förderschwerpunkt LBS: Förderung von Projek-
ten und Vorhaben, die ein gesellschaftliches oder soziales 
Engagement bzw. ein Engagement für Jugendliche und 
junge Erwachsene beinhalten und professionell konzipiert 
und durchgeführt sind 

3 
1, 4, 5, 
8, 10, 
11, 16 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

6. Kommunikation  

Transparente Datenveröffentlichung: Zahlungen an den 
Staat, über finanzielle Unterstützung von der Regierung (Zu-
schüsse, Steuererleichterungen etc.), sowie über Teilnahme 
an öffentl. Politik und Lobbyarbeit 

16 - 
Teil-

weise 
  

Sicherstellung 
durch die Darstel-
lung im Finanzbe-
richt und Bericht-
erstattung zu 
nichtfinanziellen 
Themen. 

Spendentransparenz: detaillierte Auflistung des gespende-
ten Gesamtbetrages mit Aufschlüsselung Unterkategorien 

16 
1, 10, 
11, 12 

X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 



Berichterstattung und Veröffentlichung zu relevanten Fi-
nanzierungen, Standards und Kundenakzeptanz 

16 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Dialog mit Stakeholdern: Kunden, Institutionelle, Anteils-
eigner, Presse, Aufsichtsbehörden, Lieferanten, Verbände 
und Vereinigungen, Ratingagenturen, Wissenschaft 

16 10, 12 X   
Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Mitgliedschaft in Nachhaltigkeitsinitiativen (SaarLB ist 
Mitglied bei VfU) 

16 
4, 12, 

17 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

Selbstverpflichtung: Unterzeichnung der Selbstverpflich-
tung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und nach-
haltiges Wirtschaften; auch LBS als eigenes Verbundinstitut 

13 
11, 12, 

16 
X   

Sicherstellung 
Einhaltung laufend 

      

Stand 31.12.2021      

Legende:      

SDG: Sustainable Development Goals (UN Ziele für nachhaltige Entwicklung) 

Umsetzungsstatus Erledigt: X = erledigt bzw. in dauerhafter Anwendung 

Umsetzungsstatus Zeitziel: Angabe in kurz-, mittel,- oder langfristig 

Hinweise: ergänzende Informationen zum Umsetzungsstand 

  



Anlage 5 

Umweltkennziffern SaarLB inkl. LBS Saar – Jahreswerte* 

Verbräuche  2019 2020 2021 Erläuterungen 
     

Gebäudemanagement       

Werte gesamt 

Stromverbrauch (kWh) 1.300.006 1.126.459 1.126.459 
Für das jeweils aktuelle Berichtsjahr 
werden die Vorjahreswerte als vorläu-
fige Hochrechnungswerte zum 31.12. 
übernommen, da die Verbräuche zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht vorliegen. Der Heizenergiever-
brauch 2019 enthält eine Nachberech-
nung aufgrund eines im Berichtsjahr 
2020 festgestellten Zählerdefekts. 
Strom 100 % Ökostrom aus Windkraft. 

Heizenergieverbrauch (kWh) 1.339.199 1.499.333 1.499.333 

Frischwasserverbrauch (m³) 4.197 2.733 2.733 

Werte pro m2 

Flächenbedarf (m²) 14.862 15.161 15.161 

Stichtag 31.12. Für aktuelles Berichts-
jahr Übernahme des Vorjahreswertes 
als vorläufiger Hochrechnungswert 
zum 31.12. 

Stromverbrauch (kWh/m²) 87 74 74 
Für das jeweils aktuelle Berichtsjahr 
werden die Vorjahreswerte als vorläu-
fige Hochrechnungswerte zum 31.12. 
übernommen, da die Verbräuche zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht vorliegen. Der Heizenergiever-
brauch 2019 enthält eine Nachberech-
nung aufgrund eines im Berichtsjahr 
2020 festgestellten Zählerdefekts. 
Strom 100 % Ökostrom aus Windkraft. 

Heizenergieverbrauch (kWh/m²) 90 99 99 

Frischwasserverbrauch (l/m²) 282 180 180 

Werte pro Mitarbeiter 

Jahresdurchschnitt (MA) 526 517 517 

Voll- und Teilzeitkräfte. Für aktuelles 
Berichtsjahr Übernahme des Vorjah-
reswertes als vorläufiger Hochrech-
nungswert zum 31.12. 

Stromverbrauch (kWh/MA) 2.471 2.179 2.179 
Für das jeweils aktuelle Berichtsjahr 
werden die Vorjahreswerte als vorläu-
fige Hochrechnungswerte zum 31.12. 
übernommen, da die Verbräuche zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht vorliegen. Der Heizenergiever-
brauch 2019 enthält eine Nachberech-
nung aufgrund eines im Berichtsjahr 
2020 festgestellten Zählerdefekts. 
Strom 100 % Ökostrom aus Windkraft. 

Heizenergieverbrauch (kWh/MA) 2.546 2.900 2.900 

Frischwasserverbrauch (l/MA) 7.979 5.287 5.287 

Abfallentsorgung 

Datenträger (kg)  0 0 0 

Die Angaben ergeben sich aus Wie-
gedaten (kg) oder aus Tonnengröße 
und Anzahl der Leerungen (m3).  

Altpapier (m³) 110 47 16 

Aktenvernichtung (kg) 39.692 44.510 46.510 

Kartonage (kg)  3.030 3.040 2.290 



gemischte Siedlungsabfälle (m³) 347 343 347 

Gesamtgewicht Abfall (t) 99 91 87 
Umrechnungsfaktor m3 in t: 0,2 bei 
Altpapier, 0,1 bei gemischten Sied-
lungsabfällen 

     

Mobilität         

Kraftstoffverbrauch (Liter) 

Fuhrpark - Benzin  2.239 918 918 
Die Angaben umfassen den gesamten 
Fuhrpark der SaarLB inkl. Dienstwa-
gen. Letztere werden auch privat ge-
nutzt. Für 2021 Übernahme der Vor-
jahreswerte aufgrund fehlender Da-
tenlieferung des Dienstleisters.  

Fuhrpark - Diesel  65.684 46.004 46.004 

Dienstreisetätigkeiten (km) 

Flüge  

Kurzstrecken-Flugverkehr**                  16.065 2.272 1.373 
Vollerhebung über eine Buchungs-
plattform, die gemäß einer im Be-
richtsjahr 2020 erfolgten Experten-
schätzung 95% der Buchungen ab-
deckt und auf 100% hochgerechnet 
wird.  

Mittelstrecken-Flugverkehr**                   148.252 30.055 20.045 

Schienenverkehr 

Bahn - ICE/IC/EC 184.432 33.502 13.796 
Vollerhebung über eine Buchungs-
plattform, die gemäß einer im Be-
richtsjahr 2020 erfolgten Experten-
schätzung 95% der Buchungen ab-
deckt und auf 100% hochgerechnet 
wird.  

Bahn - Nahverkehr  27.824 5.505 1.363 

Mietwagen, Privat-PKW, Taxi, ÖPNV  

Mietwagen, Privat-PKW, Taxi 30.000 24.000 24.000 Pauschalen gemäß Expertenschät-
zung.  ÖPNV 500 400 400 

Arbeitswege der Mitarbeiter (km) 

PkW/Motorrad 3.206.160 2.148.095 2.106.465 

Bis 2019 auf Basis durchschnittlicher 
geschätzter Anfahrtswege und durch-
schnittlicher Arbeitstage, ab 2020 auf 
Basis von Durchschnittswerten aus ei-
ner im Jahr 2020 durchgeführten Mit-
arbeiterumfrage unter Berücksichti-
gung von Home Office und Teilzeit. 
Verteilung Verkehrsmittel bis 2019 auf 
Basis angemieteter PKW-Stellplätze 
(keine Berücksichtigung von Fußwe-
gen, Fahrrad oder Fahrgemeinschaf-
ten aus Vereinfachungsgründen), ab 
2020 auf Basis von Durchschnittsquo-
ten aus einer im Jahr 2020 durchge-
führten Mitarbeiterumfrage inkl. Fuß-
wegen, Fahrrad und Fahrgemein-
schaften. 

ÖPNV/Bahn 3.666.060 971.978 953.141 

Mitfahrer Fahrgemeinschaft/Fahr-
rad/zu Fuß 

0 155.531 152.517 

     

Papierverbrauch         

Gesamtpapierverbrauch in kg 22.958 14.335 12.134 
Angaben ohne Zeitungen oder Zeit-
schriften. 

     



Treibhausgasemissionen          

Werte gesamt 

Gesamtemissionen in t CO2 1.656 1.166 1.168 

Emissionsbericht und Treibhausgas-
Bilanz über CO2-Rechner des exter-
nen Dienstleisters firstclimate auf Ba-
sis Greenhouse Gas Protocol. Ge-
samtwert enthält 10% Sicherheitsauf-
schlag zur Berücksichtigung von Da-
tenunsicherheiten. Kompensation 
sämtlicher Emissionen. 

Scope 1  
(direkte Emissionen) in t CO2 

169 117 117 
Fuhrpark enthält Dienstwagen, die 
auch privat genutzt werden. 

Scope 2  
(indirekte Emissionen) in t CO2 

203 257 382 

Fernwärme - Berechnung jeweils auf 
Basis Vorjahresverbrauchswerten, da 
die Verbräuche zum Zeitpunkt der Da-
tenerhebung noch nicht vorliegen. 

Scope 3  
(Indirekte Emissionen) in t CO2 

1.133 687 562 
Stromvorkette, Arbeitswege, Papier, 
Geschäftsreisen*** 

Werte pro m2 

Treibhausgasemissionen kg CO2/m² 111 77 77 

Emissionsbericht und Treibhausgas-
Bilanz durch externen Dienstleister 
firstclimate auf Basis Greenhouse Gas 
Protocol. Kompensation sämtlicher 
Emissionen. 

Werte pro Mitarbeiter 

Treibhausgasemissionen kg CO2/ 
MA 

3.148 2.255 2.260 

Emissionsbericht und Treibhausgas-
Bilanz durch externen Dienstleister 
firstclimate auf Basis Greenhouse Gas 
Protocol. Kompensation sämtlicher 
Emissionen. 

* Hauptstandort Saarbrücken. Standorte in Straßburg, Paris, Mannheim, Trier und Koblenz aus Wesentlichkeitsgründen nicht erfasst. 
** Bis 2020 Kurzstrecke bis 483 km, Mittelstrecke 483 - 3.700 km. Ab 2021 aufgrund Umstellung auf neuen CO2 Rechner Kurzstrecke 
bis 500 km, Mittelstrecke 501 - 3.700 km 
*** Bei Stromvorkette Berechnung jeweils auf Basis der Vorjahreswerte, da Verbräuche zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht 
vorliegen. Bei Geschäftsreisen Expertenschätzung für Privat-PKW-, Taxi- und ÖPNV-Nutzung, da nicht über Reisekostenabrechnun-
gen auswertbar. Arbeitswege bis 2019 auf Basis durchschnittlicher geschätzter Anfahrtswege und Arbeitstage, ab 2020 auf Basis 
Mitarbeiterumfrage aus 2020. Verteilung Verkehrsmittel bis 2019 auf Basis angemieteter PKW-Stellplätze (ohne Fußwege, Fahrrad, 
Fahrgemeinschaften aus Vereinfachungsgründen), ab 2020 auf Basis Mitarbeiterumfrage aus 2020. 



Anlage 6 

Umweltkennziffern SaarLB inkl. LBS Saar – Veränderung jeweils im Vergleich zum Vorjahr* 

Verbräuche  
2019 vs. 

2018 
2020 vs. 

2019 
2021 vs. 

2020 Erläuterungen 
     

Gebäudemanagement       

Werte gesamt 

Stromverbrauch (kWh) -64.949 -173.547 0 
Für das jeweils aktuelle Berichtsjahr 
werden die Vorjahreswerte als vorläu-
fige Hochrechnungswerte zum 31.12. 
übernommen, da die Verbräuche zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht vorliegen. Der Heizenergiever-
brauch 2019 enthält eine Nachberech-
nung aufgrund eines im Berichtsjahr 
2020 festgestellten Zählerdefekts. 
Strom 100 % Ökostrom aus Windkraft. 

Heizenergieverbrauch (kWh) -15.250 160.134 0 

Frischwasserverbrauch (m³) 588 -1.464 0 

Werte pro m2 

Flächenbedarf (m²) 0 299 0 

Stichtag 31.12. Für aktuelles Berichts-
jahr Übernahme des Vorjahreswertes 
als vorläufiger Hochrechnungswert 
zum 31.12. 

Stromverbrauch (kWh/m²) -5 -13 0 
Für das jeweils aktuelle Berichtsjahr 
werden die Vorjahreswerte als vorläu-
fige Hochrechnungswerte zum 31.12. 
übernommen, da die Verbräuche zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht vorliegen. Der Heizenergiever-
brauch 2019 enthält eine Nachberech-
nung aufgrund eines im Berichtsjahr 
2020 festgestellten Zählerdefekts. 
Strom 100 % Ökostrom aus Windkraft. 

Heizenergieverbrauch (kWh/m²) -1 9 0 

Frischwasserverbrauch (l/m²) 39 -102 0 

Werte pro Mitarbeiter 

Jahresdurchschnitt (MA) -1 -9 0 

Voll- und Teilzeitkräfte. Für aktuelles 
Berichtsjahr Übernahme des Vorjah-
reswertes als vorläufiger Hochrech-
nungswert zum 31.12. 

Stromverbrauch (kWh/MA) -119 -292 0 
Für das jeweils aktuelle Berichtsjahr 
werden die Vorjahreswerte als vorläu-
fige Hochrechnungswerte zum 31.12. 
übernommen, da die Verbräuche zum 
Zeitpunkt der Datenerhebung noch 
nicht vorliegen. Der Heizenergiever-
brauch 2019 enthält eine Nachberech-
nung aufgrund eines im Berichtsjahr 
2020 festgestellten Zählerdefekts. 
Strom 100 % Ökostrom aus Windkraft. 

Heizenergieverbrauch (kWh/MA) -24 354 0 

Frischwasserverbrauch (l/MA) 1.131 -2.692 0 

Abfallentsorgung 

Datenträger (kg)  0 0 0 

Die Angaben ergeben sich aus Wie-
gedaten (kg) oder aus Tonnengröße 
und Anzahl der Leerungen (m3).  

Altpapier (m³) -227 -63 -32 

Aktenvernichtung (kg) 39.692 4.818 2.000 

Kartonage (kg)  590 10 -750 



gemischte Siedlungsabfälle (m³) 4 -4 4 

Gesamtgewicht Abfall (t) -5 -8 -4 
Umrechnungsfaktor m3 in t: 0,2 bei 
Altpapier, 0,1 bei gemischten Sied-
lungsabfällen 

     

Mobilität         

Kraftstoffverbrauch (Liter) 

Fuhrpark - Benzin  -2.048 -1.321 0 
Die Angaben umfassen den gesamten 
Fuhrpark der SaarLB inkl. Dienstwa-
gen. Letztere werden auch privat ge-
nutzt. Für 2021 Übernahme der Vor-
jahreswerte aufgrund fehlender Da-
tenlieferung des Dienstleisters. 

Fuhrpark - Diesel  9.539 -19.680 0 

Dienstreisetätigkeiten (km) 

Flüge  

Kurzstrecken-Flugverkehr**                  -100.863 -13.793 -899 
Vollerhebung über eine Buchungs-
plattform, die gemäß einer im Be-
richtsjahr 2020 erfolgten Experten-
schätzung 95% der Buchungen ab-
deckt und auf 100% hochgerechnet 
wird.  

Mittelstrecken-Flugverkehr**                 148.252 -118.197 -10.010 

Schienenverkehr 

Bahn - ICE/IC/EC 66.655 -150.930 -19.706 
Vollerhebung über eine Buchungs-
plattform, die gemäß einer im Be-
richtsjahr 2020 erfolgten Experten-
schätzung 95% der Buchungen ab-
deckt und auf 100% hochgerechnet 
wird.  

Bahn - Nahverkehr  3.701 -22.319 -4.142 

Mietwagen, Privat-PKW, Taxi, ÖPNV  

Mietwagen, Privat-PKW, Taxi 0 -6.000 0 Pauschalen gemäß Expertenschät-
zung.  ÖPNV 0 -100 0 

Arbeitswege der Mitarbeiter (km) 

PkW/Motorrad -91.980 -1.058.065 -41.630 

Bis 2019 auf Basis durchschnittlicher 
geschätzter Anfahrtswege und durch-
schnittlicher Arbeitstage, ab 2020 auf 
Basis von Durchschnittswerten aus 
Mitarbeiterumfrage unter Berücksichti-
gung von Home Office und Teilzeit. 
Verteilung Verkehrsmittel bis 2019 auf 
Basis angemieteter PKW-Stellplätze 
(keine Berücksichtigung von Fußwe-
gen, Fahrrad oder Fahrgemeinschaf-
ten aus Vereinfachungsgründen), ab 
2020 auf Basis von Durchschnittsquo-
ten aus Mitarbeiterumfrage inkl. Fuß-
wegen, Fahrrad und Fahrgemein-
schaften. 

ÖPNV/Bahn 118.260 -2.694.082 -18.837 

Mitfahrer Fahrgemeinschaft/Fahr-
rad/zu Fuß 

0 155.531 -3.014 

     

Papierverbrauch         

Gesamtpapierverbrauch in kg 736 -8.623 -2.201 
Angaben ohne Zeitungen oder Zeit-
schriften. 

     

Treibhausgasemissionen          



Werte gesamt 

Gesamtemissionen in t CO2 123 -490 2 

Emissionsbericht und Treibhausgas-
Bilanz über CO2-Rechner des exter-
nen Dienstleisters firstclimate auf Ba-
sis Greenhouse Gas Protocol. Ge-
samtwert enthält 10% Sicherheitsauf-
schlag zur Berücksichtigung von Da-
tenunsicherheiten. Kompensation 
sämtlicher Emissionen. 

Scope 1  
(direkte Emissionen) in t CO2 

-29 -52 0 
Fuhrpark enthält Dienstwagen, die 
auch privat genutzt werden. 

Scope 2  
(indirekte Emissionen) in t CO2 

-193 54 125 

Fernwärme - Berechnung jeweils auf 
Basis Vorjahresverbrauchswerten, da 
die Verbräuche zum Zeitpunkt der Da-
tenerhebung noch nicht vorliegen. 

Scope 3  
(Indirekte Emissionen) in t CO2 

335 -446 -125 
Stromvorkette, Arbeitswege, Papier, 
Geschäftsreisen*** 

Werte pro m2 

Treibhausgasemissionen kg CO2/m² 8 -34 0 

Emissionsbericht und Treibhausgas-
Bilanz über CO2-Rechner des exter-
nen Dienstleisters firstclimate auf Ba-
sis Greenhouse Gas Protocol. Kom-
pensation sämtlicher Emissionen. 

Werte pro Mitarbeiter 

Treibhausgasemissionen kg CO2/ 
MA 

239 -893 4 

Emissionsbericht und Treibhausgas-
Bilanz über CO2-Rechner des exter-
nen Dienstleisters firstclimate auf Ba-
sis Greenhouse Gas Protocol. Kom-
pensation sämtlicher Emissionen. 

* Hauptstandort Saarbrücken. Standorte in Straßburg, Paris, Mannheim, Trier und Koblenz aus Wesentlichkeitsgründen nicht erfasst. 
** Bis 2020 Kurzstrecke bis 483 km, Mittelstrecke 483 - 3.700 km. Ab 2021 aufgrund Umstellung auf neuen CO2 Rechner Kurzstrecke 
bis 500 km, Mittelstrecke 501 - 3.700 km 
*** Bei Stromvorkette Berechnung jeweils auf Basis der Vorjahreswerte, da Verbräuche zum Zeitpunkt der Datenerhebung noch nicht 
vorliegen. Bei Geschäftsreisen Expertenschätzung für Privat-PKW-, Taxi- und ÖPNV-Nutzung, da nicht über Reisekostenabrechnun-
gen auswertbar. Arbeitswege bis 2019 auf Basis durchschnittlicher geschätzter Anfahrtswege und Arbeitstage, ab 2020 auf Basis 
Mitarbeiterumfrage aus 2020. Verteilung Verkehrsmittel bis 2019 auf Basis angemieteter PKW-Stellplätze (ohne Fußwege, Fahrrad, 
Fahrgemeinschaften aus Vereinfachungsgründen), ab 2020 auf Basis Mitarbeiterumfrage aus 2020. 
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Investorenreport Green Bond Programm der SaarLB 

Aktiver Klimaschutz ist für die SaarLB ein essentielles Hand-
lungsfeld. Als führender Anbieter im Spezialsegment mittelstän-
disch strukturierter Projektfinanzierungen im deutschen Kern-
markt und in Frankreich haben wir uns auf die Finanzierung von 
Erneuerbaren Energien (EE) spezialisiert. Passend dazu hat die 
Bank im Jahr 2020 im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten 
die Emission eines Green Bond Programms gestartet und im 
Jahr 2021 erfolgreich abgeschlossen.  
 

Die Erlöse aus der Emission des Green Bonds werden ausschließlich für förderfähige bzw. geeignete Projekte im Sinne der Green Bond Principles (GBP) verwendet, die 
in die Kategorie „Erneuerbare Energien“ fallen. Konkret finanziert die SaarLB den Erwerb, den Bau, die Entwicklung und die Installation von Einheiten zur Erzeugung 
Erneuerbarer Energie sowie den Anschluss an das Stromnetz inkl. des langfristigen Betriebs. Erneuerbare Energiequellen umfassen dabei u.a.: 

 Energie aus Windkraft 
 Energie durch Photovoltaik 

Mit den Projekten leistet die SaarLB einen Beitrag zur Erfüllung der UN-Ziele für Nachhaltige Entwicklung (SDGs) durch die Verhinderung bzw. Reduktion von CO2 Emis-
sionen und die Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energien am globalen Energiemix. Die Projekte stehen zudem im Einklang mit dem EU-Aktionsplan zur Finanzierung 
nachhaltigen Wachstums, da sie zum EU-Umweltziel der Eindämmung des Klimawandels beitragen. Ziel ist es, die Versorgung mit Wind- und Solarenergie zu erhöhen 
und dadurch CO2 Emissionen zu vermeiden. Beispiele für förderfähige Projekte sind: 

 Windpark bestehend aus 6 Windenergieanlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 14,1 MW in Frankreich 
 Photovoltaik-Aufdachportfolio bestehend aus 43 Anlagen mit einer installierten Gesamtnennleistung von 7,6 MW in Frankreich 

 
 

Portfolio- und Wirkungsdaten zum Green Bond Programm der SaarLB 
Portfoliobasis Stand 31.12.2021 (aggregierte Daten, keine Einzelprojektdaten) 
 

Jahr 

Berichtsindikatoren der Fondsallokation Berichtsindikatoren zum ökologischen Nutzen 

Gesamtbetrag 
der Emissions-

erlöse 
(Mio. €) 

Anzahl 
Wind-
kraft- 

projekte 

Anzahl 
Photo-
voltaik-
projekte 

An-
teil 
EE 
(%) 

Berech- 
tigung für 

Green 
Bond 
(%) 

Durchschnittli-
che Portfolio-

laufzeit 
(Jahre) 

An geeignete 
Projekte allo-
kierter Betrag 

(Mio. €) 

Anteil an Gesamtfi-
nanzierung der Ka-
tegorien (Windkraft, 

Photovoltaik) 
(%) 

Nicht allokierte 
Emissions- 

Erlöse 
(Mio. €) 

Output Indikatoren 
(Ergebnisse) 

Impact Indikatoren 
(Wirkung) 

Jhrl. produ-
zierte EE 

(MW) 

Installierte 
EE-Kapazität 

(MW) 

Jhrl. vermiedene 
THG-Emissionen 

(tCO2e)* 

2021 150 12 3 100 100 18,05 137,35 4,24 12,65 240.588 101,55 234.730 

 
*  Berechnungsmethode und zugehörige Annahmen: Vergleich der CO2 Emissionen der durch das Green Bond Portfolio erzeugten Strommengen (= produzierte kWh/a aus im Green Bond Portfolio 

allokierten Projekten x emittierte gCO2/a) mit einer alternativen Erzeugung durch Stein-/Braunkohlekraftwerke. Annahme der CO2-Emissionen pro Stromerzeugungsart anhand geeigneter Referenzta-
bellen: jrhl. CO2 Emission in g/kWh bei a) Photovoltaik = 27, b) Windkraft = 24, c) Stein-/Braunkohlekraftwerken = 1.000. Jhrl. vermiedene THG-Emissionen (tCO2e) als Differenz der jhrl. CO2 Emissio-
nen aus EE und der jhrl. CO2 Emissionen aus Kohleverstromung. 



Anlage 8 

Angaben gemäß EU-Taxonomieverordnung1 

 

Verpflichtende Berichterstattung 

 
Gemäß der EU-Taxonomieverordnung sind in der verpflichtenden Berichterstattung hinsichtlich der Taxonomiefä-
higkeitsquote nur Daten anzugeben, die von Finanz- oder Nichtfinanzunternehmen selbst bereitgestellt werden. 
Sofern noch keine Angabe in Bezug auf die Taxonomiefähigkeit seitens des jeweiligen Unternehmens berichtet 
worden ist, dürfen diese nicht Bestandteil der verpflichtenden Berichterstattung sein.  
 
Gemäß der EU-Taxonomieverordnung (Verordnung (EU) Nr. 2020/852) weisen wir für das Berichtsjahr 2021 fol-
gende verpflichtenden quantitativen Indikatoren aus: 
 

Kenn-
zahl 

 
Beschreibung der Kennzahl 
 

Ver-
pflichtende 
Angaben 
(Quote) 

1a Anteil der taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Gesamtaktiva 3,8% 

1b Anteil der nicht taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Gesamtaktiva 96,2% 

2 Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken, supranationalen Emittenten an den gesamten Aktiva  17,4% 

3 Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva 0,0% 

4 Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen an den gesamten Aktiva 42,4% 

5 Anteil des Handelsbestands und der kurzfristigen Interbankenkredite an der Bilanzsumme 0,7% 

 
 

Freiwillige Berichterstattung 

 
Gemäß der EU-Taxonomieverordnung kann in der freiwilligen Berichterstattung eine Bewertung der Taxonomie-
fähigkeitsquote auf Grundlage von Schätzern berichtet werden, solange das jeweilige Unternehmen noch keine 
Angabe in Bezug auf seine taxonomiefähigen Vermögenswerte berichtet hat. Auch Forderungen gegenüber nicht 
NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen können auf Basis von Schätzverfahren als taxonomiefähig ausgewiesen 
werden.  
 
Gemäß der EU-Taxonomieverordnung (Verordnung (EU) Nr. 2020/852) weisen wir für das Berichtsjahr 2021 fol-
gende freiwilligen quantitativen Indikatoren aus: 
 

Kenn-
zahl 

Beschreibung der Kennzahl 
 

Ver-
pflichtende 
Angaben 
(Quote) 

Freiwillige 
Angaben 
(Quote) 

Zusammen-
gefasste 
Angaben 
(Quote) 

1a 
Anteil der taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Ge-
samtaktiva 

3,8% 42,2% 46,0% 

1b 
Anteil der nicht taxonomiefähigen Vermögenswerte an den 
Gesamtaktiva 

96,2% - 54,0% 

2 
Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken, supranationalen 
Emittenten an den gesamten Aktiva  

17,4% - 17,4% 

3 Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva 0,0% - 0,0% 

4 
Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen an 
den gesamten Aktiva 

42,4% - 42,4% 

5 
Anteil des Handelsbestands und der kurzfristigen Interban-
kenkredite an der Bilanzsumme 

0,7% - 0,7% 

 

1 Berichtspflicht nach Art. 10 Abs. 2 delegierter Verordnung der EU-Kommission zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2020/852 
des Europäischen Parlaments und des Rates durch Festlegung des Inhalts und der Darstellung der Informationen, die von Un-
ternehmen, die unter Artikel 19a oder Artikel 29a der Richtlinie 2013/34/EU fallen, in Bezug auf ökologisch nachhaltige Wirt-
schaftstätigkeiten offenzulegen sind, und durch Festlegung der Methode, anhand derer die Einhaltung dieser Offenlegungs-
pflicht zu gewährleisten ist ab dem 1. Januar 2022 für das Berichtsjahr 2021. 



QUALITATIVE ANGABE 1 ZUR VERPFLICHTENDEN BERICHTERSTATTUNG 
Hintergrundinformationen zur Untermauerung der quantitativen Indikatoren, einschließlich des Umfangs 
der für den KPI erfassten Vermögenswerte und Tätigkeiten, Informationen über Datenquellen und Be-
schränkungen  

 Die dargelegten Kennzahlen 1a) und 1b) beziehen sich ausschließlich auf die ersten beiden Umweltziele (Kli-
maschutz und Anpassung an den Klimawandel) der EU-Taxonomieverordnung. Deren Ermittlung basiert auf 
einer mit MS-Excel durchgeführten Berechnung - dem sogenannten DSGV-Taxonomie-Rechner (Version 1.3 
vom 10.02.2022). Die genannten Kennzahlen berücksichtigen die zweckgebundenen Forderungen gegenüber 
nationalen und ausländischen wirtschaftlich unselbstständigen natürlichen Personen (KUSY-Kundengruppen 
2 und 7, Ermittlung über den Standardverwendungszweckschlüssel 47, SVZ-Code 47). Die weiteren KUSY-
Kundengruppen werden in der verpflichtenden Berichterstattung nicht berücksichtigt, da die Ermittlung der 
Taxonomiefähigkeitsquote auf Schätzungen (NACE-Code) und Annahmen beruht. 

 Die Angaben zu den Kennzahlen 2), 3), und 5) werden aus den FINREP-Meldebögen bezogen (im Wesentli-
chen aus den Meldebögen F01.01, F10.00, F18.00, F05.01). Die relevanten FINREP-Meldebögen sind im 
DSGV-Taxonomie-Rechner integriert und dienen der Ermittlung der genannten Angaben. Die für das Bericht-
jahr 2021 (Stichtag 31.12.2021) finalen Daten der FINREP-Meldung liegen seit dem 11.02.2022 vor und wur-
den für die Befüllung des DSGV-Taxonomie-Rechners herangezogen. 

 Der DSGV-Taxonomie-Rechner orientiert sich neben den ausgewählten FINREP-Meldebögen an dem Stan-
dardverwendungszweckschlüssel 47 (SVZ-Code 47) sowie einer Liste von deutschen Unternehmen, die nach 
CSR-RUG berichtspflichtig sind. Die in diesen Informationsquellen hinterlegten Angaben dienen als Grund-
lage für die Bestimmung der verpflichtend zu berichtenden quantitativen Kennzahlen für das Berichtsjahr 
2021. 

 Die Bewertung unterliegt der Annahme, dass Exposure mit unspezifischem und damit nicht einwertbarem 
SVZ-Code als nicht taxonomiefähig bewertet wird. Das Exposure der LBS gegenüber den bei der verpflichten-
den Berichterstattung berücksichtigten Kundengruppen ist hierbei grundsätzlich taxonomiefähig, da gem. Bau-
sparkassengesetz nur wohnwirtschaftliche Finanzierungen getätigt werden dürfen und damit eine klare 
Zweckbindung besteht. 

 Für die Ermittlung der Kennzahl 4), welche den Anteil des Exposures gegenüber nicht NFRD-berichtspflichti-
gen Unternehmen an den gesamten Aktiva darstellt, wurden zunächst die Volumina des Exposures gegen-
über NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen ermittelt, diese dann vom gesamten Unternehmensexposure ab-
gezogen und dieser Restbetrag dann durch die Gesamtaktiva geteilt.  

 Die allgemeine Formel für die Berechnung der Kennzahlen lautet (Summe Zähler) / (Nenner=Bilanzsumme). 
Die im Zähler angegebenen Positionen sind aufzuaddieren und durch den Nenner zu teilen. Die detaillierte 
Aufstellung der Positionen im Zähler und Nenner werden im Nachfolgenden dargestellt. 

 

Nr. 
 
Kennzahl 
 

1a Anteil der taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Gesamtaktiva 
 
Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt mithilfe des DSGV-Taxonomie-Rechners (Version 1.3 vom 
10.02.2022). Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils des Exposures von taxo-
nomiefähigen Aktiva im Zähler berücksichtigt: Alle Forderungen gegenüber folgenden KUSY-Gruppen: 
 

KUSY-Gruppe Bezeichnung 
2  Inländische wirtschaftlich unselbstständige natürliche Personen  
7  Ausländische wirtschaftlich unselbstständige natürliche Personen  
  

1b Anteil der nicht taxonomiefähigen Vermögenswerte an den Gesamtaktiva  
 
Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt durch Subtraktion des bereits berechneten Anteils der taxonomiefä-
higen Aktiva (1 minus Anteil der taxonomiefähigen Aktiva). Das Vorgehen hierzu wird weiter unten im Ab-
schnitt Auslegungsentscheidungen näher erläutert. 
 



2 Anteil von Zentralstaaten, Zentralbanken, supranationalen Emittenten an den gesamten Aktiva 
 
Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils der Risikopositionen gegenüber Zent-
ralstaaten, Zentralbanken und supranationalen Emittenten berücksichtigt. Diese Informationen werden aus 
den FINREP-Meldebögen bezogen. 
 

FINREP Meldebogen Position # Vermögenswerte 
F0101 030 Zähler Cash balances at central banks 
F1800  030+213  Zähler  Debt securities - General governments  
F1800  090  Zähler  Loans and advances - General governments  
F0101  380  Nenner  Total assets  

Die KUSY-Kundengruppen 1 und 6 (Exposures gegenüber Nicht-Zentralstaaten) wurden herausgerechnet. 
3 Anteil von Derivaten an den gesamten Aktiva  

 
Gemäß aktueller EU-Taxonomieverordnung ist hier nur für HGB-Institute eine Nullmeldung auszuweisen. 
Bei den Bankbuchderivaten handelt es sich um Off-Balance-Sheet Positionen, die im Rahmen der Verord-
nung nicht zu melden sind. 

4 Anteil von nicht NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen an den gesamten Aktiva  
 
Die Ermittlung dieser Kennzahl erfolgt mithilfe des DSGV-Taxonomie-Rechners (Version 1.3 vom 
10.02.2022). Hierbei wird zunächst die Summe des Exposures gegenüber NFRD-berichtspflichtigen Unter-
nehmen ermittelt. Diese lassen sich leichter identifizieren als die nicht NFRD-berichtspflichtigen Unterneh-
men. Danach wird das Exposure von NFRD-berichtspflichtigen Unternehmen vom gesamten Exposure ge-
genüber allen Unternehmen abgezogen. Der Restbetrag wird durch die gesamten Aktiva geteilt. Die Bewer-
tung der Berichtspflicht wird anhand relevanter Kriterien (u.a. Mitarbeiteranzahl, Umsatz, Bilanzsumme, 
LEI-Code) und vorhandener Daten, ergänzt durch Expertenbewertungen, durchgeführt. 

5 Anteil des Handelsbestands und der kurzfristigen Interbankenkredite an der Bilanzsumme  
 
Folgende Vermögenswerte wurden bei der Berechnung des Anteils des Handelsbuchs und kurzfristiger In-
terbankenkredite berücksichtigt. Diese Informationen werden aus den FINREP-Meldebögen bezogen. 
 

FINREP Meldebogen Position # Vermögenswerte 
F0101  091  Zähler  Trading financial assets  
F0501  010  Zähler  On demand [call] and short notice [current account]  
F0101  380  Nenner  Total assets  

 

 
 Als Datenhaushalt dient das IDH-Reporting der Sparkassen-Finanzgruppe (Integrierter Datenhaushalt). Die 

Daten werden mittels Muster-Select bezogen und über eine csv-Datei in die MS-Excel basierte Lösung über-
führt. Der Muster-Select beinhaltet für die relevanten KUSY-Gruppen (0,4,5,9) auch den LEI-Code (Legal En-
tity Identifier Code). 

 Bei der Berechnung der zu berichtenden Kennzahlen wurden folgende fachliche Auslegungsentscheidungen 
herangezogen: 

 

Fachliche Auslegungsentscheidungen 

Umgang mit Handelsderivaten im DSGV-Taxonomie-Rechner 

In der aktuellen Fassung der EU-Taxonomieverordnung und in der Delegierten Verordnung zu Artikel 8 der EU-
Taxonomie ist nicht explizit geregelt, unter welcher Position die Handelsderivate auszuweisen sind. Hierbei wurde 
untersucht, ob die Erfassung der Handelsderivate unter der Position „Trading Book“ oder „Derivatives“ erfolgen 
sollte. Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 (Berichtsjahr 2021) erfolgt die Einordnung der Handelsderi-
vate unter der Position „Trading Book“, um eine Konsistenz zur FINREP-Abstimmung sicherstellen zu können. 

Berechnung Anteil nicht-taxonomiefähiger Aktiva im DSGV-Taxonomie-Rechner 

In der aktuellen Fassung der EU-Taxonomieverordnung und in der Delegierten Verordnung zu Artikel 8 der EU-
Taxonomie ist nicht explizit geregelt, wie der Anteil der nicht-taxonomiefähigen Aktiva ermittelt werden kann. Hier-
bei wurde untersucht, ob die Ermittlung der nicht-taxonomiefähigen Aktiva durch Subtraktion des bereits berechne-
ten Anteils der taxonomiefähigen Aktiva (1 minus Anteil der taxonomiefähigen Aktiva) oder anhand des Template 
Schemas (Annex 6) mithilfe der GAR-Assets erfolgen sollte. Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 (Be-
richtsjahr 2021) erfolgt die Berechnung der nicht-taxonomiefähigen Aktiva durch Subtraktion des bereits berechne-
ten Anteils der taxonomiefähigen Aktiva (1 minus Anteil der taxonomiefähigen Aktiva), um eine sowohl schnelle 
Umsetzbarkeit als auch schlüssige und transparente Nachvollziehbarkeit für jeden Dritten sicherstellen zu können. 



Berücksichtigung von Brutto- oder Nettobuchwerten im DSGV-Taxonomie-Rechner 

In der aktuellen Fassung der EU-Taxonomieverordnung und in der Delegierten Verordnung zu Artikel 8 der EU-
Taxonomie ist nicht explizit geregelt, auf welcher Basis die Berechnungen der zu berichtenden Kennzahlen erfol-
gen soll. Hierbei wurde untersucht, ob die Berechnungen auf Basis von Netto- oder Bruttobuchwerten durchgeführt 
werden soll. Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 (Berichtsjahr 2021) erfolgt die Berücksichtigung von 
Bruttobuchwerten. 

Berücksichtigung von Sachanlagen im DSGV-Taxonomie-Rechner 

Für die Berichtsanforderungen ab Januar 2022 (Berichtsjahr 2021) sind gemäß der aktuellen Fassung der EU-
Taxonomieverordnung und der Delegierten Verordnung zu Artikel 8 der EU-Taxonomie unter Vermögenswerte 
Finanzinstrumente und Immobilien aus der Inanspruchnahme von Sicherheiten zu verstehen (Annex V zur del. VO 
zu Art. 8 TaxVO, Kap. 1.1.2). Daher werden Immobilien (Sachanlagen) im Rahmen der Taxonomiefähigkeitsquote 
nicht berücksichtigt. 

 
QUALITATIVE ANGABE 1 ZUR FREIWILLIGEN BERICHTERSTATTUNG 
Hintergrundinformationen zur Untermauerung der quantitativen Indikatoren, einschließlich des Umfangs 
der für den KPI erfassten Vermögenswerte und Tätigkeiten, Informationen über Datenquellen und Be-
schränkungen  

 In der freiwilligen Berichterstattung werden die verpflichtenden Angaben, die freiwilligen Angaben sowie die 
zusammengefassten Angaben dargestellt. Die verpflichtenden Angaben sind identisch zur verpflichtenden 
Berichterstattung (s.o.). Die Darstellung der zusammengefassten Angaben dient der Vollständigkeit und der 
Vermeidung einer verzerrten Darstellung der Kennzahlen. 

 Der DSGV-Taxonomie-Rechner orientiert sich hier an der "Kundensystematik (KUSY) für ein Zentrales Infor-
mationssystem (ZIS)" der Sparkassen-Finanzgruppe und an dem Standardverwendungszweckschlüssel 47 
(SVZ-Code 47). Die in diesen Informationsquellen hinterlegten Angaben dienen als Grundlage für die Bestim-
mung der freiwillig zu berichtenden quantitativen Kennzahlen für das Berichtsjahr 2021. 

 Die Bewertung unterliegt der Annahme, dass Exposure mit unspezifischem und damit nicht einwertbarem 
SVZ-Code als nicht taxonomiefähig bewertet wird. Das Exposure der LBS gegenüber den bei der freiwilligen 
Berichterstattung berücksichtigten Kundengruppen ist hierbei grundsätzlich taxonomiefähig, da gem. Bauspar-
kassengesetz nur wohnwirtschaftliche Finanzierungen getätigt werden dürfen und damit eine klare Zweckbin-
dung besteht. 

 Die folgenden KUSY-Kundengruppen wurden hinsichtlich der Taxonomiefähigkeit auf Grundlage von Schät-
zungen (NACE- bzw. WZ-Code) und Annahmen bewertet. Diese KUSY-Kundengruppen finden somit in der 
freiwilligen Berichterstattung Berücksichtigung. Auch Forderungen gegenüber nicht NFRD-berichtspflichtigen 
Unternehmen können auf Basis von Schätzverfahren als taxonomiefähig ausgewiesen werden. 

KUSY-
Gruppe 

Bezeichnung 

0 Inländische Kreditinstitute (MFIs)  
1  Inländische öffentliche Haushalte  
4  Inländische Unternehmen und Organisationen  
5 Ausländische Kreditinstitute (MFIs)  
6 Ausländische öffentliche Haushalte  
9  Ausländische Unternehmen und Organisationen  

Folgende grundlegende Annahmen wurden dazu getroffen. Ausgewählte KUSY-Gruppen werden generell als 
nicht taxonomiefähig deklariert. Diese sind zu unspezifisch bzw. es liegen für 2021 bei Berichterstellung keine 
Informationen zur „Taxonomiefähigkeitsquote“ der Kunden vor, oder - wie z.B. bei Exposure gegenüber Staa-
ten - die Taxonomiefähigkeit ist derzeit noch nicht ohne sehr großen Aufwand nachweisbar. Daher kann für 
diese KUSY-Gruppen keine stichhaltige Bewertung bzgl. Taxonomiefähigkeit durchgeführt werden. Hierzu 
zählen die folgenden KUSY-Gruppen: inländische Kreditinstitute (MFIs), z.T. inländische öffentliche Haushalte 
(außer bspw. kommunale Eigenbetriebe), ausländische Kreditinstitute (MFIs) und ausländische öffentliche 
Haushalte. 

 Die inländischen und ausländischen wirtschaftlich selbständigen natürlichen Personen wurden hinsichtlich der 
Taxonomiefähigkeit anhand des SVZ-Codes bewertet. Wirtschaftlich selbstständige natürliche Personen sind 
nach dem CSR-RUG nicht NFRD-berichtspflichtig und gemäß Taxonomieverordnung nicht taxonomiefähig. In 
der freiwilligen Berichterstattung sind Angaben hinsichtlich der Taxonomiefähigkeit hingegen möglich.  

KUSY-
Gruppe 

Bezeichnung 

3  Inländisch wirtschaftlich selbstständige natürliche Personen  
8  Ausländische wirtschaftlich selbständige natürliche Personen  

 



 Die allgemeine Formel zur Berechnung der Kennzahlen lautet wie im verpflichtenden Bestandteil (Summe 
Zähler) / (Nenner=Bilanzsumme). Die im Zähler angegebenen Positionen sind aufzuaddieren und durch den 
Nenner zu teilen. Im Gegensatz zur verpflichtenden Berichterstattung werden bei der freiwilligen Berichterstat-
tung folgende Vermögenswerte bei der Berechnung des Anteils des Exposures von taxonomiefähigen Aktiva 
im Zähler berücksichtigt: Alle Forderungen und Eigenhandelspositionen (erworbene Schuldtitel, Schuldver-
schreibungen und Aktien) gegenüber folgenden KUSY-Gruppen: 

KUSY-
Gruppe 

Bezeichnung 

0  Inländische Kreditinstitute (MFIs)  
1  Inländische öffentliche Haushalte  
3  Inländisch wirtschaftlich selbstständige natürliche Personen  
4  Inländische Unternehmen und Organisationen  
5  Ausländische Kreditinstitute (MFIs)  
6  Ausländische öffentliche Haushalte  
8  Ausländische wirtschaftlich selbständige natürliche Personen  
9  Ausländische Unternehmen und Organisationen  
10  Sachanlagen (Immobilien, Fuhrpark, Maschinen)  

 
QUALITATIVE ANGABE 2 
Erläuterungen zu Art und Zielen der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten und zu ihrer Entwicklung 
im Laufe der Zeit, beginnend mit dem zweiten Jahr der Implementierung, wobei zwischen geschäftsbezo-
genen, methodischen und datenbezogenen Aspekten unterschieden wird  

Angaben zum Umfang der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten gilt es ab dem 01.01.2024 zu berichten. 
Erläuterungen zu Art und Zielen der taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten erfolgen daher zum 01.01.2024 
(Berichtsjahr 2023). Erläuterungen zu Ihrer Entwicklung im Laufe der Zeit beginnen mit dem zweiten Jahr der Im-
plementierung, somit zum 01.01.2025 (Berichtsjahr 2024). 

 
QUALITATIVE ANGABE 3 
Beschreibung der Einhaltung der Verordnung (EU) Nr. 2020/852 in der Geschäftsstrategie des Finanzun-
ternehmens, bei den Produktgestaltungsprozessen und der Zusammenarbeit mit Kunden und Gegenpar-
teien 

Die SaarLB verfügt über eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie und eine Nachhaltigkeitspolicy, die fest in der Ge-
schäfts- und Risikostrategie verankert ist (s. hierzu Kapitel 1.1 ‚Die Nachhaltigkeitsstrategie der SaarLB‘ und Ka-
pitel 2.6 ‚Innovations- und Produktmanagement‘). Die Taxonomieverordnung (EU) Nr. 2020/852 hat für die 
SaarLB dabei eine sehr hohe Bedeutung. Für das Berichtsjahr 2021 wurden mit Hilfe des DSGV-Taxonomie-
Rechners die wichtigsten Vermögenspositionen bzgl. der Taxonomiefähigkeit analysiert. Die SaarLB wird die EU-
Taxonomieverordnung künftig in der Geschäftsstrategie, bei Produktgestaltungsprozessen und in der Zusammen-
arbeit mit Kunden und Gegenparteien beachten. Die Vermögenswerte werden künftig auch bzgl. ihrer Taxono-
miekonformität analysiert. 

 
QUALITATIVE ANGABE 4 
Für Kreditinstitute, die keine quantitativen Angaben zu Handelskrediten offenlegen müssen, qualitative 
Angaben zur Anpassung der Handelsbestände an die Verordnung (EU) Nr. 2020/852, einschließlich der 
Gesamtzusammensetzung, beobachteten Trends, Zielen und Leitlinien 
 
Die SaarLB/LBS verfügt über keine stichtagsbezogenen Handelsbestände.  

 
QUALITATIVE ANGABE 5 
Zusätzliche oder ergänzende Angaben zur Untermauerung der Strategien des Finanzunternehmens und 
zur Bedeutung der Finanzierung von taxonomiekonformen Wirtschaftstätigkeiten in ihrer Gesamttätigkeit 
 
Diese Anforderungen sind abgedeckt mit den Ausführungen zu den qualitativen Angaben 1 und 3.  



Anlage 9  

Übersicht der GRI-Indikatoren in der DNK-Erklärung 

In der DNK-Erklärung wurde nach dem „comply or explain“ Prinzip zu den nachfolgend aufgeführten GRI-
Indikatoren berichtet. Dieses Dokument verweist auf die GRI-Standards 2018 für GRI SRS 303 und 403 
und auf die GRI-Standards 2016 für alle anderen angewandten GRI-Standards. 

Kapitel DNK-Kriterien 
GRI SRS 
Indikatoren 

   

1. Strategie   

1.1  Die Nachhaltigkeitsstrategie der SaarLB 1. Strategische Analyse und Maßnahmen 

 

1.2  Wesentliche Handlungsfelder der Nachhal-
tigkeitsstrategie 

2. Wesentlichkeit 
 

1.3  Ziele der Nachhaltigkeitsstrategie 3. Ziele 

1.4 Berücksichtigung der Wertschöpfungskette 4. Tiefe der Wertschöpfungskette 

2. Prozessmanagement     

2.1 Organisation und Verantwortung 5. Verantwortung 

GRI SRS 102-16 2.2  Der Managementprozess 6. Regeln und Prozesse 

2.3  Controlling und nichtfinanzielle Indikatoren 7. Kontrolle 

2.4 Nachhaltige Anreizsysteme 8. Anreizsysteme 
GRI SRS 102-35 
GRI SRS 102-38 

2.5 Beteiligung von Anspruchsgruppen 9. Beteiligung von Anspruchsgruppen GRI SRS 102-44 

2.6 Innovations- und Produktmanagement 10. Innovations- und Produktmanagement G4-FS11 

3. Umwelt     

3.1 Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 11. Inanspruchnahme natürlicher Ressourcen 
GRI SRS 301-1 
GRI SRS 302-1 
GRI SRS 302-4 
GRI SRS 303-3 
GRI SRS 306-3 

3.2 Ressourcenmanagement 12. Ressourcenmanagement 

3.3 Klimarelevante Emissionen 
13. Klimarelevante Emissionen 

GRI SRS 305-1 
GRI SRS 305-2 
GRI SRS 305-3 
GRI SRS 305-5 

3.4 EU-Taxonomie 

4. Gesellschaft     

4.1 Schutz von Arbeitnehmerrechten 14. Arbeitnehmerrechte 
GRI SRS 403-4 
GRI SRS 403-9 
GRI SRS 403-10 
GRI SRS 404-1 
GRI SRS 405-1 
GRI SRS 406-1 

4.2 Gewährleistung von Chancengerechtigkeit 15. Chancengerechtigkeit 

4.3 Förderung der Mitarbeiterqualifizierung 16. Qualifizierung 

4.4 Einhaltung von Menschenrechten 17. Menschenrechte 

GRI SRS 412-3 
GRI SRS 412-1 
GRI SRS 414-1 
GRI SRS 414-2 

4.5  Unterstützung des Gemeinwesens 18. Gemeinwesen GRI SRS 201-1 

4.6 Politische Einflussnahme und transparente 
Interessensvertretung 

19. Politische Einflussnahme GRI SRS 415-1 

4.7 Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhal-
ten 

20. Gesetzes- und richtlinienkonformes Verhal-
ten 

GRI SRS 205-1 
GRI SRS 205-3 
GRI SRS 419-1 

 


